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Gesch�ftsbereich der Bundeskanzlerin und
des Bundeskanzleramtes

1. Abgeordnete
Dr. Franziska

Brantner
(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wann soll nach den Vorstellungen der Bundes-
regierung der von der Beauftragten der Bun-
desregierung f�r Kultur und Medien, Staats-
ministerin Monika Gr�tters, mehrfach ange-
k�ndigte Gesetzentwurf zum besseren Schutz
von Kulturg�tern (http://waz.m.derwesten.de/
dw/kultur/kokoschka-und-das-schwierige-feld-
der-ns-raubkunst-id10635707.html?service=
mobile oder www.welt.de/print/welt_kompakt/
kultur/article141921039/Der-grosse-
Schmuggel.html) in Kraft treten, und welche
Bestimmungen sieht dieses Gesetz vor, um ins-
besondere den Schmuggel mit Kunstobjekten
aus Syrien einzud�mmen?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung

f�r Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Gr�tters,

vom 11. Juni 2015

Die von der Beauftragten der Bundesregierung f�r Kultur und Me-
dien, Staatsministerin Monika Gr�tters, angek�ndigte Neuregelung
des Kulturgutschutzrechtes in Deutschland soll – neben dem unmit-
telbar geltenden EU-Embargo-Recht zu Syrien und Irak – grunds�tz-
liche Regelungen zur Ein- und Ausfuhr von Kulturgut nach bzw. aus
Deutschland enthalten, die illegalen Antikenhandel nicht nur aus den
aktuellen Krisenregionen im Nahen Osten besser als bisher verhin-
dern und damit Anreize f�r Raubgrabungen oder Pl�nderungen ver-
ringern. Es sollen f�r Privatleute wie H�ndler Sorgfaltspflichten f�r
den Herkunftsnachweis gehandelten Kulturgutes eingef�hrt werden.
Die Einfuhr ausl�ndischen Kulturgutes soll k�nftig zudem nur mçg-
lich sein, wenn Exportlizenzen der Herkunftsl�nder vorgelegt wer-
den. Wie im Bericht der Bundesregierung zum Kulturgutschutz, der
im Jahr 2013 demDeutschen Bundestag und demBundesrat vorgelegt
wurde, dargestellt und vom Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD bekr�ftigt, bezweckt das angek�ndigte Gesetz dreierlei: ers-
tens die bessere Umsetzung der UNESCO-Konvention von 1970 zur
R�ckgabe von unrechtm�ßig verbrachtem Kulturgut aus den derzeit
127 UNESCO-Vertragsstaaten; zweitens den Schutz von Kulturgut
in Deutschland vor Abwanderung ins Ausland zu st�rken und drit-
tens die neugefasste EU-Richtlinie 2014/60/EU vom 15. Mai 2014
zur Kulturg�terr�ckgabe innerhalb der Europ�ischen Union in deut-
sches Recht umzusetzen.

Die Bundesregierung strebt an, den Gesetzentwurf im Sommer 2015
zu beschließen. Im�brigen wird auf die Antwort der Beauftragten der
Bundesregierung f�r Kultur und Medien, Staatsministerin Monika
Gr�tters, vom 29. Oktober 2014 auf die Schriftliche Frage 1 der Abge-
ordnetenAnnetteGroth verwiesen (Bundestagsdrucksache 18/3104).
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2. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie hoch war der konkrete B�rokratieabbau
seit Verabschiedung des 25-Prozent-B�rokra-
tieabbauziels durch die letzte Große Koalition
im Jahr 2006 bis zum Ende der 17. Legislatur-
periode, und wie hoch waren die bisherigen
Gesetzesfolgekosten durch im Deutschen Bun-
destag verabschiedete Gesetze der 18. Legis-
laturperiode (bitte s�mtliche positiven und ne-
gativen Gesetzesfolgekosten f�r B�rgerinnen
und B�rger, Verwaltung und Unternehmen an-
geben)?

Antwort des Staatsministers Dr. Helge Braun

vom 8. Juni 2015

Die j�hrlichen B�rokratiekosten der Wirtschaft wurden im Zeitraum
von Herbst 2006 bis zum Ende der 17. Legislaturperiode um rund
12,2 Mrd. Euro gesenkt.

Gem�ß § 7 des Gesetzes zur Einsetzung eines Nationalen Normen-
kontrollrates (NKRG) erstattet die Bundesregierung dem Deutschen
Bundestag j�hrlich einen Bericht �ber die Entwicklung des Erf�l-
lungsaufwands. Grundlage hierf�r ist die Darstellung des Erf�llungs-
aufwands in den Begr�ndungen zu Gesetz- und Verordnungsentw�r-
fen zum Zeitpunkt des Kabinettbeschlusses. Die Bundesregierung
hat die Ver�nderungen beim Erf�llungsaufwand durch von ihr in der
18. Legislaturperiode beschlossene Regelungsentw�rfe im Jahresbe-
richt gem�ß § 7 NKRG f�r das Jahr 2014 (vgl. Bundestagsdruck-
sache 18/4720) wie folgt bilanziert:
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3. Abgeordnete
Sigrid

Hupach

(DIE LINKE.)

Wie ist der Planungsstand f�r die Errichtung
des Einheits- und Freiheitsdenkmals auf dem
Sockel des fr�heren Kaiser-Wilhelm-Denk-
mals, und wann kann nach Kenntnis der Bun-
desregierung mit der Erteilung einer Bau-
genehmigung durch die Oberste Bauaufsicht
bei der Senatsverwaltung f�r Stadtentwicklung
und Umwelt in Berlin gerechnet werden?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung

f�r Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Gr�tters,

vom 5. Juni 2015

Das Freiheits- und Einheitsdenkmal befindet sich in der Genehmi-
gungsplanung. Der Antrag auf Baugenehmigung wurde am 18. De-
zember 2014 bei der Obersten Bauaufsicht des Landes Berlin einge-
reicht. Von dort wurde die Frist zur Erteilung der Genehmigung auf
Ende Juli 2015 verl�ngert.

4. Abgeordnete
Sigrid

Hupach

(DIE LINKE.)

Welche technischen, baulichen und sonstigen
Fragen, z. B. Umsiedlung der Flederm�use,
sind noch offen, und in welchem Zeitraum ist
eine abschließende Kl�rung vorgesehen?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung

f�r Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Gr�tters,

vom 5. Juni 2015

Es findet eine fortlaufende Schnittstellenabstimmung mit den Nach-
barbaustellen (Humboldtforum, Freiraum Humboldtforum und der
Berliner Verkehrsbetriebe BVG [Bauvorhaben U5]) statt. Bez�glich
der Flederm�use findet derzeit noch eine Abstimmung mit den Berli-
ner Wasserbetrieben und den zust�ndigen Senatsstellen (Natur-
schutz) zur Herrichtung eines Quartiers auf dem Gel�nde der Berli-
ner Wasserbetriebe statt.

5. Abgeordnete
Sigrid

Hupach

(DIE LINKE.)

Welche konkreten Maßnahmen werden in Be-
zug auf den Erhalt des bauzeitlichen Mosaiks
unternommen (bitte unter Angabe aktuell dis-
kutierter zuk�nftiger Pr�sentationsstandorte),
und stehen diese im Einklang mit dem Erhalt
der Denkmalsubstanz des Sockels?

Antwort der Beauftragten der Bundesregierung

f�r Kultur und Medien, Staatsministerin Monika Gr�tters,

vom 5. Juni 2015

Die Mosaike wurden komplett freigelegt, gereinigt und dokumen-
tiert. Nunmehr werden sie fachgerecht ausgebaut, gesichert und ein-
gelagert. Eine Teilpr�sentation im weiteren Umfeld des Denkmals
und des Humboldtforums oder museal ist vorgesehen. Derzeit wer-
den mçgliche Standorte f�r eine Teilpr�sentation seitens der Berliner
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Verwaltung untersucht. Konkrete Vorschl�ge liegen hierzu noch
nicht vor.

S�mtliche Maßnahmen sind zum Erhalt der Denkmalsubstanz erfor-
derlich und wurden und werden mit der Denkmalbehçrde abge-
stimmt.

6. Abgeordnete
Claudia

Roth

(Augsburg)

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welchen Spielraum zur Beeinflussung der
Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrate-
gie misst die Bundesregierung der Zivilgesell-
schaft und breiteren �ffentlichkeit zu ange-
sichts der Tatsache, dass der çffentliche Dia-
logprozess zur Weiterentwicklung im Sommer
bzw. Herbst 2015 starten, die Abfrage zur Wei-
terentwicklung der Strategie bei den Ressorts
bis dahin jedoch nach meiner Kenntnis abge-
schlossen sein soll, und inwiefern plant die
Bundesregierung, die bei der Weiterentwick-
lung der Strategie „auf Dialog und Koopera-
tion [setzt]“ (siehe www.bundesregierung.de/
Content/DE/_Anlagen/2015/02/2015-02-03-
meilensteine-der-nachhaltigkeitspolitik.pdf?_
blob=publicationFile, S. 14), die Stellungnah-
me zu den Auswirkungen der im Rahmen der
Post-2015-Agenda zu verabschiedenden Sus-
tainable Development Goals (SDGs) auf die
deutsche Nachhaltigkeitspolitik und -architek-
tur, die die Bundesregierung beim Rat f�r
Nachhaltige Entwicklung erbeten hat, im Sin-
ne eines transparenten Verfahrens zu verçf-
fentlichen?

Antwort des Staatsministers Dr. Helge Braun

vom 8. Juni 2015

Die Bundesregierung misst der Einbeziehung der �ffentlichkeit bei
der Weiterentwicklung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie eine
hohe Bedeutung zu. Ihr wird durch laufende Pr�fungen nicht vorge-
griffen.

Wie die Bundesregierung im vom Bundeskabinett am 3. Dezember
2014 beschlossenen Bericht „Die deutsche Position f�r die Verhand-
lungen �ber die Post 2015-Agenda f�r nachhaltige Entwicklung“ fest-
gehalten hat, ist die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie ein wesent-
licher Rahmen f�r die nationale Umsetzung der Post-2015-Agenda.
Im Jahr 2016 ist die Weiterentwicklung der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie vorgesehen, in die u. a. die Vorgaben der Post-2015-
Agenda einbezogen werden sollen. Der Staatssekret�rsausschuss f�r
nachhaltige Entwicklung hat am 29. Semptember 2014 beschlossen,
dass die Bundesregierung fr�hzeitig unter Einbeziehung nationaler
und internationaler Experten Struktur und Management der nationa-
len Nachhaltigkeitsstrategie mit Blick auf die anstehenden VN-Ver-
einbarungen (VN – Vereinte Nationen) auf mçgliche Weiterentwick-
lungsoptionen �berpr�ft. Der Rat f�r Nachhaltige Entwicklung wur-
de gebeten, hieran beratend und unterst�tzend mitzuwirken.
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Diese Bitte war Grundlage f�r die zitierte Stellungnahme, die mit Zu-
stimmung des Bundeskanzleramtes am 5. Juni 2015 verçffentlicht
worden ist. Diese Stellungnahme fließt nun in die anstehenden Pr�-
fungen durch die Bundesregierung ein. Zus�tzlich pr�fen die Res-
sorts auf der Basis eines Beschlusses des Staatssekret�rsausschusses
f�r nachhaltige Entwicklung vom 17. November 2014 etwaige An-
passungen bestehender Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie, soweit
mçglich orientiert am Zieldatum 2030.

Die �ffentlichkeit wird durch die Bundesregierung bei der Weiter-
entwicklung der Strategie eingebunden. Der Auftakt zum Dialog
zum Fortschrittsbericht 2016 erfolgt am 29. Oktober 2015 mit einer
Konferenz in Berlin; dem sollen sich u. a. mit Unterst�tzung der be-
treffenden L�nder vier regionale Dialogkonferenzen anschließen.
Auf dieser Basis wird die Bundesregierung im Jahr 2016 einen Ent-
wurf des Fortschrittsberichts vorlegen, zu dem alle Beteiligten ein-
schließlich B�rgerinnen und B�rger sowie Verb�nde Stellung neh-
men kçnnen.

7. Abgeordneter
Manuel

Sarrazin

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Auf welcher schriftlichen Grundlage fand am
1. Juni 2015 das Treffen zwischen der Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel, dem Pr�sidenten
FranÅois Hollande, dem EU-Kommissionspr�-
sidenten Jean-Claude Juncker, der IWF-Chefin
Christine Lagarde und dem EZB-Pr�sidenten
Mario Draghi statt, und aus welchen Gr�nden
wurde dem Deutschen Bundestag nach meiner
Kenntnis trotz entsprechender Anforderung
die �bersendung dieser schriftlichen Grund-
lage verweigert?

Antwort des Staatsministers Dr. Helge Braun

vom 11. Juni 2015

Den Gespr�chen, die zwischen der Bundeskanzlerin, dem franzçsi-
schen Staatspr�sidenten FranÅois Hollande und den Vertretern der
drei Institutionen (Europ�ische Kommission, Europ�ische Zentral-
bank – EZB, Internationaler W�hrungsfonds – IWF) im Bundes-
kanzleramt stattgefunden haben, lag kein Dokument zugrunde. Inso-
fern konnten dem Deutschen Bundestag auch keine Dokumente
�bersandt werden.

8. Abgeordneter
Hans-Christian

Strçbele

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Inwieweit trifft es zu, dass der deutsche Bun-
desnachrichtendienst (BND) f�r die bzw. mit
den US-Diensten National Security Agency
(NSA) und Central Intelligence Agency (CIA)
Telekommunikationsverbindungen von mehre-
ren Mitgliedstaaten der EU (bis zu 23 von 28),
darunter �sterreich und Belgien, �berwachte
(Frankfurter Rundschau vom 29. Mai 2015),
und wie wird die Bundesregierung betroffene
Staaten der EU bei der Aufkl�rung etwa durch
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Herausgabe von Akten und Aussagegenehmi-
gungen f�r Zeugen unterst�tzen, nachdem die
çsterreichische und die belgische Regierung
Ermittlungen angek�ndigt und Auskunft ver-
langt haben (vgl. ZEIT ONLINE vom 29. Mai
2015)?

Antwort des Beauftragten der Bundesregierung

f�r die Nachrichtendienste des Bundes,

Staatssekret�r Klaus-Dieter Fritsche,

vom 9. Juni 2015

Der gesetzliche Aufkl�rungsauftrag des BND wird thematisch und
regional konkretisiert durch das Auftragsprofil der Bundesregierung.
Der BND richtet seine Informationsbeschaffung an diesen Vorgaben
aus. Die Bundesregierung unterst�tzt strafrechtliche Ermittlungen
im Ausland im Rahmen ihrer internationalen Verpflichtungen.

9. Abgeordneter
Hans-Christian

Strçbele

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Inwieweit trifft es zu, dass die Bundeskanz-
lerin, bevor sie am 12. August 2013 den da-
maligen Kanzleramtsminister Ronald Pofalla
çffentlich verk�nden ließ, die US-Seite habe
„den Abschluss eines No-Spy-Abkommens an-
geboten“ (siehe Pressestatement des Kanzler-
amtsministers Ronald Pofalla nach der Sitzung
des Parlamentarischen Kontrollgremiums am
12. August 2013), durch einen ihr persçnlich
vorgelegten Aktenvermerk dar�ber informiert
war, dass allenfalls einzelne US-Geheimdienst-
mitarbeiter sich f�r Gespr�che �ber dieses
Thema offen erkl�rt hatten, dass aber weiter-
gehende deutsche Bem�hungen bei der allein
daf�r zust�ndigen US-Administration um ein
Angebot – also die Abgabe einer Erkl�rung,
ein solches Abkommen verhandeln oder gar
abschließen zu wollen – erfolglos geblieben wa-
ren sowie selbst auf Außenministerebene bis
unmittelbar vor jenem Tag erfolglos blieben
(vgl. SZ-ONLINE vom 27. Mai 2015), und
wie ist angesichts dieses gegebenenfalls beste-
henden Wissens der Bundeskanzlerin die k�rz-
liche Behauptung des Regierungssprechers
Steffen Seibert zu erkl�ren, Ronald Pofalla
habe damals „nach bestem Wissen und Gewis-
sen“ der Bundesregierung informiert, die USA
h�tten ein solches Abkommen angeboten?

Antwort des Beauftragten der Bundesregierung
f�r die Nachrichtendienste des Bundes,

Staatssekret�r Klaus-Dieter Fritsche,

vom 9. Juni 2015

Die Bundesregierung und die US-Regierung f�hrten im zweiten
Halbjahr 2013 Verhandlungen �ber einen f�r beide Seiten zustim-
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mungsf�higen Text im Sinne eines sog. No-Spy-Abkommens. Die
grunds�tzliche Verhandlungsbereitschaft der Regierung der USA zu
solchen Verhandlungen war der Bundesregierung zuvor in diversen
Gespr�chen und Kontakten zwischen Vertretern der jeweiligen Re-
gierungen und deren Nachrichtendiensten erkennbar geworden.

Von dieser Einsch�tzung hatte auch die Bundeskanzlerin Kenntnis.

Vor diesem Hintergrund hat der Regierungssprecher, Staatssekret�r
Steffen Seibert, erkl�rt, dass der damalige Bundesminister Ronald
Pofalla „nach bestem Wissen und Gewissen“ der Bundesregierung
informiert habe.

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums f�r Wirtschaft
und Energie

10. Abgeordneter
Jan

van Aken

(DIE LINKE.)

F�r den Verkauf an welche L�nder hat die
Bundesregierung seit dem 1. Januar 2009 Her-
stellungsgenehmigungen zum Bau von U-Boo-
ten erteilt (bitte nach Jahren und unter Angabe
der exakten Bezeichnung der U-Boote, z. B.
Klasse 209,Klasse 210mod, aufschl�sseln)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Uwe Beckmeyer

vom 10. Juni 2015

Es wurden nachfolgende Herstellungsgenehmigungen erteilt:

2009: sechs Unterseeboote, Klasse 214, in Form von Materialpake-
ten f�r die T�rkei,

2011: zwei Unterseeboote, Klasse 209, Typ 1400mod, f�r �gypten,

2013: vier Unterseeboote, Klasse 218 SG (davon zwei St�ck optio-
nal), f�r Singapur,

2015: zwei weitere Unterseeboote, Klasse 209, Typ 1400mod, f�r
�gypten.

11. Abgeordnete
Annalena

Baerbock

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Inwieweit unterst�tzt die Bundesregierung die
j�ngsten Vorschl�ge der Europ�ischen Kom-
mission zur besseren Rechtsetzung hinsicht-
lich der H�rden f�r Ver�nderungen von Richt-
linien und Verordnungen, und hat sie Kenntnis
dar�ber, ob sie das so genannte Demokratie-
defizit der EU durch die Vorschl�ge zur besse-
ren Rechtsetzung eher verst�rken oder eher
abschw�chen w�rde?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Uwe Beckmeyer

vom 8. Juni 2015

Die Bundesregierung begr�ßt die Mitteilung der Europ�ischen Kom-
mission vom 19. Mai 2015 (COM(2015) 215 final) „Bessere Ergeb-
nisse durch bessere Rechtsetzung – Eine Agenda der EU“ als einen
wichtigen Schritt zur St�rkung der Besseren Rechtsetzung auf EU-
Ebene. Positiv zu bewerten sind u. a. die k�nftig erweiterten Mçg-
lichkeiten der Betroffenen, sich in die EU-Gesetzgebung einzubrin-
gen. Dies f�hrt aus Sicht der Bundesregierung zu mehr Transparenz
und kann auch das Vertrauen in die Gesetzgebungsprozesse erhç-
hen.

Im Einzelnen werden die vorgeschlagenen Maßnahmen noch vertieft
gepr�ft.

12. Abgeordnete
Annalena

Baerbock

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Unterst�tzt die Bundesregierung den Vor-
schlag der Europ�ischen Kommission zur bes-
seren Rechtsetzung, dass k�nftig Folgenab-
sch�tzungen (Impact Assessments) erneut w�h-
rend eines Gesetzgebungsprozesses durchge-
f�hrt werden sollen, wenn Rat oder Parlament
relevante �nderungen zu Kommissionsentw�r-
fen beschließen, und wenn ja, wie begr�ndet
die Bundesregierung ihre Zustimmung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Uwe Beckmeyer

vom 8. Juni 2015

Die Bundesregierung spricht sich f�r eine St�rkung und verbesserte
Qualit�t der Folgenabsch�tzungen auf EU-Ebene aus. Diese Verant-
wortung liegt bei allen EU-Institutionen einschließlich des Rates.

13. Abgeordnete
Christine

Buchholz

(DIE LINKE.)

Hat die Bundesregierung Konzepte zum Schutz
von Schl�sselkomponenten der Offshore-Ener-
gieanlagen, wie seegest�tzte HG�-Systeme
(HG�–Hochspannungs-Gleichstrom-�bertra-
gung) und Umspannstationen im Spannungs-
oder Verteidigungsfall, entwickelt, und wenn
ja, welches Bundesministerium bzw. welche
Behçrde war bzw. ist hierf�r verantwortlich?

Antwort des Staatssekret�rs Matthias Machnig
vom 5. Juni 2015

Besondere Konzepte f�r den Schutz dieser Schl�sselkomponenten
liegen nicht vor. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall findet das
Wirtschaftssicherstellungsgesetz Anwendung. F�r dieses Gesetz ist
innerhalb der Bundesregierung grunds�tzlich das Bundesministerium
f�r Wirtschaft und Energie zust�ndig. Das Bundesministerium der
Verteidigung hat mit der „Konzeption der Bundeswehr“ vom 1. Juli
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2013 ein Dokument zur Gesamtkonzeption der milit�rischen Vertei-
digung Deutschlands erlassen. Ansonsten wird auf die Antwort der
Bundesregierung zu Frage 30 der Kleinen Anfrage vom 27. Novem-
ber 2014 zum Thema „Rettungsmaßnahmen an Offshore-Windener-
gieanlagen und Zust�ndigkeiten in der deutschen Ausschließlichen
Wirtschaftszone“ (Bundestagsdrucksache 18/3353) verwiesen.

14. Abgeordnete
Katharina

Drçge

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie stellt sich aus Sicht der Bundesregierung
der aktuelle Zeitplan zur Rechtsfçrmlichkeits-
pr�fung, �bersetzung und Ratifizierung des
Wirtschafts- und Handelsabkommens zwi-
schen Kanada und der EU (CETA) dar vor
dem Hintergrund der Aussage des Bundeswirt-
schaftsministers Sigmar Gabriel in der Befra-
gung der Bundesregierung am 6. Mai 2015,
wonach „das Legal Scrubbing [. . .] wahrschein-
lich sogar bis Januar [2016] andauert“ (Steno-
grafischer Bericht der 102. Sitzung, S. 9743),
und in welchen Punkten mçchte die Bundesre-
gierung noch Ver�nderungen im Rahmen des
Legal Scrubbing zum CETA erreichen (bitte
abschließende Auflistung aller Punkte vorle-
gen), vor dem Hintergrund, dass der Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel in der Re-
gierungsbefragung am 6. Mai 2015 geant-
wortet hat, „die Vorschl�ge zur Ver�nderung
beziehen sich nicht nur auf das Thema Schieds-
gerichte, sondern auch auf andere“ (Stenogra-
fischer Bericht der 102. Sitzung, S. 9747)?

Antwort des Staatssekret�rs Matthias Machnig

vom 8. Juni 2015

Die Rechtsfçrmlichkeitspr�fung der Europ�ischen Kommission ist
ein laufender Prozess. Die Bundesregierung geht nach derzeitigem
Stand davon aus, dass die Kommission die Rechtsfçrmlichkeitspr�-
fung im zweiten Halbjahr 2015 abschließen wird. Nach dem Ab-
schluss der Rechtsfçrmlichkeitspr�fung wird die Europ�ische Kom-
mission das Abkommen in alle Amtssprachen der EU �bersetzen
und dem Rat zur Zustimmung zuleiten. Erteilt der Rat seine Zustim-
mung, wird anschließend das Ratifizierungsverfahren eingeleitet.

Die Bundesregierung setzt sich daf�r ein, im Rahmen der laufenden
Rechtsfçrmlichkeitspr�fung noch Verbesserungen des CETA zu er-
reichen, um Investor-Staat-Schiedsklagen gegen die Restrukturierung
von Banken oder die Umschuldung von Staatsanleihen zur Siche-
rung der Finanzmarktstabilit�t auszuschließen und den Schutz der
kulturellen Vielfalt zu verst�rken.

Dar�ber hinaus setzt sich die Bundesregierung daf�r ein, dass Re-
form�berlegungen im Bereich Investitionsschutz und Investor-Staat-
Schiedsverfahren, die derzeit von der Europ�ischen Kommission,
den Mitgliedstaaten und im Europ�ischen Parlament angestellt wer-
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den, auch mit Kanada erçrtert werden und dass das Abkommen so
schnell wie mçglich endg�ltig abgeschlossen wird.

15. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke
(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Plant das Bundesministerium f�r Wirtschaft
und Energie eine komplette Einstellung der
Fçrderung von Informations- und Schulungs-
veranstaltungen f�r Existenzgr�nder und klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) durch
das Bundesministerium, und wenn ja, wie be-
gr�ndet die Bundesregierung diesen Schritt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Iris Gleicke

vom 8. Juni 2015

Das Bundesministerium f�r Wirtschaft und Energie (BMWi) entwi-
ckelt zurzeit ein neues Konzept zur Information und Beratung von
kleinen und mittleren Unternehmen, das die verschiedenen aus Mit-
teln des Bundes und des Europ�ischen Sozialfonds (ESF) finanzier-
ten Fçrderungen unternehmerischen Know-hows ab 2016 neu aus-
richtet. Die bisher vom Bundesamt f�r Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle bzw. von der Kreditanstalt f�r Wiederaufbau durchgef�hr-
ten Fçrderprogramme werden zusammengefasst.

Hierbei wird in jedem Fall der Rahmen der insgesamt zur Verf�gung
stehenden Mittel zu ber�cksichtigen sein, der in der neuen Struktur-
fonds-Fçrderperiode nur in geringerem Umfang ESF-Mittel beinhal-
tet. Diese gilt es effektiv und effizient einzusetzen.

Im Gegensatz zur einzelbetrieblichen Beratung ist die Bedeutung
von Informations- und Schulungsveranstaltungen durch das stark an-
gewachsene Informationsangebot von Wirtschaftsverb�nden, Kam-
mern und Ministerien, u. a. im Internet, gesunken. Die Informatio-
nen der Unternehmerinnen und Unternehmer durch Seminare kann
im Gegensatz zu konkreten Beratungen in unternehmerischen Ent-
scheidungsfragen auch nur einen allgemeinen Beitrag zu besseren un-
ternehmerischen Entscheidungen leisten.

Dar�ber hinaus stehen insbesondere f�r Gr�nderinnen und Gr�n-
der umfassende Informations-, Beratungs- und Unterst�tzungsange-
bote von Bund, L�ndern, Kammern, Verb�nden sowie zahlreichen
Initiativen und Netzwerken zur Verf�gung, die den Start in die
Selbst�ndigkeit erleichtern. Beispielsweise bietet das Internetportal
www.existenzgruender.de des BMWi neben ausf�hrlichen Gr�n-
dungsinformationen ein Expertenforum, das individuell Fragen be-
antwortet, sowie Onlineprogramme, u. a. zur Businessplan-Erstel-
lung, die online kostenlos zur Verf�gung gestellt werden.

Die Eckpunkte der k�nftigen Fçrderung unternehmerischen Know-
hows durch das BMWi sollen Mitte dieses Jahres bekannt gegeben
werden. Die neue Fçrderrichtlinie wird zum 1. Januar 2016 in Kraft
treten.
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16. Abgeordneter
Michael

Schlecht

(DIE LINKE.)

Hat die Bundesregierung vor, bei der Moder-
nisierung des Vergaberechts eine umfassende
Bestimmung zur Einhaltung von Tarifvertr�-
gen auch f�r Branchen einzuf�hren, f�r die
kein allgemeinverbindlicher Tarifvertrag gilt
(bitte mit Begr�ndung)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Iris Gleicke

vom 8. Juni 2015

Die Bundesregierung hat in den Eckpunkten zur Reform des Verga-
berechts vom 7. Januar 2015 festgehalten, dass sie die Einhaltung
der geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Verpflichtungen bei der
Ausf�hrung çffentlicher Auftr�ge sicherstellen will. Insbesondere soll
im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschr�nkungen (GWB) festgeschrie-
ben werden, dass bei der Ausf�hrung von Auftr�gen ein bundeswei-
ter gesetzlicher Mindestlohn, Mindestlçhne nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz und f�r allgemeinverbindlich erkl�rte Tarifvertr�ge
einzuhalten sind. Ein entsprechender Regelungsvorschlag wurde in
den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Ver-
gaberechts aufgenommen.

17. Abgeordneter
Michael
Schlecht

(DIE LINKE.)

Hat die Bundesregierung vor, bei der Moderni-
sierung des Vergaberechts soziale und çkologi-
sche Kriterien festzuschreiben (bitte begr�n-
den), und wenn ja, welche?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Iris Gleicke

vom 8. Juni 2015

Das deutsche Vergaberecht ermçglicht es Auftraggebern bereits heu-
te, durch entsprechende Vorgaben çffentliche Gelder sozial und çko-
logisch verantwortungsvoll zu verwenden. Die Bundesregierung will,
wie in den Eckpunkten zur Reform des Vergaberechts beschlossen,
auf Bundesebene Nachhaltigkeit und Innovationen bei der Beschaf-
fung in Deutschland beispielgebend st�rken und weiterentwickeln.

Auftraggeber m�ssen bei der Auftragsvergabe auch in Zukunft den
Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilen. Dabei kçnnen
jedoch neben dem Preis und den Kosten, einschließlich der Lebens-
zykluskosten, auch soziale und çkologische Aspekte unter Beachtung
des Wirtschaftlichkeitsgrundsatzes st�rker in die Bewertung einflie-
ßen. Der çffentliche Auftraggeber kann hierbei z. B. konkrete Vorga-
ben zu den umweltbezogenen und sozialen Eigenschaften der zu be-
schaffenden Leistungen machen. Bedingung ist wie bisher, dass eine
Verbindung zum Auftragsgegenstand besteht.

18. Abgeordneter
Michael

Schlecht

(DIE LINKE.)

Liegen der Bundesregierung Zahlen �ber den
Wert der çffentlichen Vergabe im Bereich des
Bundes vor, und kann sie diese Zahlen in gro-
be Bereiche – Dienstleistungen, Bau etc. – un-
tergliedern (wenn ja, bitte auff�hren)?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Iris Gleicke

vom 8. Juni 2015

Zum çffentlichen Auftragswesen existieren in Deutschland keine ein-
heitlichen Daten und keine belastbare Statistik. Ebenso fehlt ein ein-
heitliches Erhebungs- und Auswertungsinstrument.

Derzeit melden die einzelnen Vergabestellen auf Landes- und Bun-
desebene verschiedene Daten in sehr unterschiedlicher Form und
Vollst�ndigkeit im Rahmen der bestehenden Statistikregelungen an
das auf Bundesebene f�r Meldungen an die Europ�ische Kommis-
sion zust�ndige BMWi. F�r das Berichtsjahr 2013 wurde seitens des
Bundes f�r Vergaben oberhalb der EU-Schwellenwerte ein Auftrags-
volumen im Bereich der Lieferungen von 2 531 243 T Euro, im Be-
reich der Bauleistungen von 948 494 T Euro und im Bereich der
Dienstleistungen von 3 284 470 T Euro gemeldet. F�r die Vergaben
unterhalb der EU-Schwellenwerte betr�gt nach den Meldungen das
Auftragsvolumen im Bereich der Lieferungen 1 394 648 T Euro, im
Bereich der Bauleistungen 478 800 T Euro und im Bereich der Dienst-
leistungen 511 680 T Euro. Diese Daten beruhen auf der Zulieferung
der einzelnen Bundesressorts sowie gleichgestellten Einrichtungen.
Zahlen f�r das Berichtsjahr 2014 liegen erst zum Ende des Jahres
2015 vor.

Sch�tzungen gehen von einem Volumen der j�hrlich durch die Be-
hçrden des Bundes, der L�nder und der Gemeinden vergebenen çf-
fentlichen Auftr�ge zwischen 160 und 360 Mrd. Euro aus. Die Eck-
punkte der Bundesregierung zur Reform des Vergaberechts sehen
wegen der unbefriedigenden Datenlage vor, dass auch mit Blick auf
die Vorgaben der neuen EU-Vergaberichtlinien die Datenlage f�r
Auftragsvergaben oberhalb und unterhalb der EU-Schwellenwerte
deutlich verbessert wird. Der Referentenentwurf schl�gt dementspre-
chend die Einf�hrung einer Vergabestatistik vor.

19. Abgeordneter
Michael

Schlecht

(DIE LINKE.)

Welche Studien, Expertisen o. �. liegen der
Bundesregierung vor bez�glich der Wirkung
des niedrigen �lpreises auf die deutsche Wirt-
schaft und die weitere Entwicklung des �lprei-
ses, und welche Auffassung vertritt die Bundes-
regierung diesbez�glich?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Iris Gleicke

vom 8. Juni 2015

Eine aktuelle Studie, die den R�ckgang des �lpreises bis zum M�rz
2015 einschließt, wurde durch die Projektgruppe Gemeinschafts-
diagnose im April 2015 vorgelegt („Kr�ftiger Aufschwung dank
g�nstigem �l und schwachem Euro“, erschienen u. a. in ifo Schnell-
dienst 68 (08), 2015, hier insbesondere Kapitel 6: Gesamtwirtschaft-
liche Auswirkungen des �lpreisverfalls). Die Bundesregierung teilt
im Wesentlichen die dargelegten Ergebnisse.
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20. Abgeordneter
Dr. Harald

Terpe

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Argumente gegen die Geb�hrenord-
nungen f�r Steuerberater, Architekten und
Tier�rzte f�hrt die Europ�ische Kommission
in ihrer Bitte um Stellungnahme an die Bun-
desregierung an (FAZ vom 13. Mai 2015), und
f�r wie wahrscheinlich h�lt die Bundesregie-
rung vor dem Hintergrund des Urteils des
Europ�ischen Gerichtshofs vom 5. Dezember
2006 (Rechtssachen C 94/04 und C 202/04)
die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfah-
rens?

Antwort des Staatssekret�rs Matthias Machnig

vom 5. Juni 2015

Nach Auffassung der Europ�ischen Kommission nehmen feste Min-
dest- und Hçchstpreise Dienstleistern die Mçglichkeit, �ber den
Preis oder die Qualit�t miteinander zu konkurrieren. In Mitgliedstaa-
ten, in denen Anforderungen an Mindest- und Hçchstpreise gelten,
wird nach Auffassung der Europ�ischen Kommission eine Zweitnie-
derlassung durch Berufsangehçrige aus anderen Mitgliedstaaten so-
mit in schwerwiegender Weise behindert.

Die Europ�ische Kommission beruft sich dabei auf Artikel 15 Ab-
satz 2 Buchstabe g und Absatz 3 der Richtlinie 2006/123/EG (Dienst-
leistungsrichtlinie), wonach solche Anforderungen nur dann beibe-
halten werden d�rfen, wenn sie nichtdiskriminierend, erforderlich
(d. h. durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses ge-
rechtfertigt) und verh�ltnism�ßig sind.

Aus Sicht der Bundesregierung erscheint die Einleitung eines Ver-
tragsverletzungsverfahrens wegen der Geb�hrenordnungen f�r
Steuerberater sowie f�r Architekten und Ingenieure mçglich – unab-
h�ngig vom Urteil des Europ�ischen Gerichtshofs vom 5. Dezember
2006 (Rs. C 94/04 und C 202/04). Die Bedenken der Europ�ischen
Kommission konnten im vorhergehenden EU-Pilotverfahren nicht
ausger�umt werden. Die Geb�hrenordnung f�r Tier�rzte hingegen
wurde von der Europ�ischen Kommission in dem von der „FAZ“
angesprochenen Verfahren nicht ausdr�cklich kritisiert.

Gesch�ftsbereich des Ausw�rtigen Amts

21. Abgeordnete
Dr. Franziska
Brantner

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

In welchem finanziellen Umfang beabsichtigt
die Bundesregierung, sich am Stabilisierungs-
fonds zu beteiligen, dessen Einrichtung am
2. Juni 2015 beim Pariser Treffen der Koa-
lition zur Eind�mmung der Terrormiliz
„Daesh“ (ISIS – Islamischer Staat im Irak
und in Syrien) beschlossen wurde (www.
auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/BM-Reisen/
2015/06-UKR-ISR-PSE/150602-BM_AntiIsis
Koal_Paris.html)?
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Antwort des Staatsministers Michael Roth

vom 10. Juni 2015

Die Bundesregierung hat dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen (UNDP) zun�chst einen Beitrag von 5 Mio. Euro f�r die
Funding Facility for Immediate Stabilitation in Aussicht gestellt.
Eine sp�tere Aufstockung wird im Lichte erster Umsetzungserfah-
rungen gepr�ft werden.

22. Abgeordnete
Agnieszka

Brugger

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie bewertet die Bundesregierung das Ergeb-
nis der diesj�hrigen �berpr�fungskonferenz
des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages – ins-
besondere, dass es kein gemeinsamesAbschluss-
dokument gab –, und haben die Atomwaffen-
staaten nach Ansicht der Bundesregierung im
Vorfeld und w�hrend der Konferenz alles ge-
tan, um g�nstige Rahmenbedingungen f�r eine
Einigung zu schaffen?

Antwort des Staatssekret�rs Stephan Steinlein

vom 8. Juni 2015

Die Bundesregierung bedauert, dass es auf der IX. �berpr�fungs-
konferenz des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages (NVV) nicht ge-
lungen ist, sich auf ein f�r alle akzeptables, zukunftsweisendes
Abschlussdokument zu verst�ndigen. Die Bundesregierung hatte bis
zuletzt mit ihren Partnern aus der EU und der Non-Proliferation and
Disarmament Initiative (NPDI) auf ein Konsensdokument hinge-
arbeitet, das das Ergebnis von 2010 bekr�ftigt und dem NVV neue
Impulse gegeben h�tte. Auch nach dem Scheitern der IX. �ber-
pr�fungskonferenz bleiben aber die Konsensergebnisse vergangener
erfolgreicher �berpr�fungskonferenzen in Kraft, insbesondere der
NVV-Aktionsplan von 2010.

Ersatzlos beendet wurde jedoch der seit 2010 laufende Prozess zu
einer Konferenz �ber die Errichtung einer massenvernichtungswaf-
fenfreien Zone im Nahen Osten. Aus Sicht der Bundesregierung ist
zu bedauern, dass die bisher erreichten Fortschritte damit infrage
gestellt werden. Die Bundesregierung wird sich weiter f�r Fortschrit-
te in allen drei Kernbereichen (nukleare Abr�stung, St�rkung der
Nichtverbreitung und friedliche Nutzung der Kernenergie) des NVV
engagieren.

Die NVV-Nuklearwaffenstaaten haben sich im Vorfeld und w�hrend
der Konferenz unterschiedlich stark f�r ein Konsensergebnis in allen
drei S�ulen des NVV eingesetzt. Bereits im Vorfeld der �berpr�-
fungskonferenz hatten einige Nuklearwaffenstaaten detailliertere Be-
richte �ber ihre Abr�stungs- und Nichtverbreitungsanstrengungen
vorgelegt als andere. Die USA und Großbritannien haben in ihren
Abschlussreden betont, dass sie die im Entwurf des Abschlussdoku-
ments enthaltenen Aktionen, u. a. zu Transparenz, mitgetragen h�t-
ten. Trotz gravierender inhaltlicher Differenzen haben die f�nf Nu-
klearwaffenstaaten (USA, Russland, China, Frankreich und Groß-
britannien, die sog. P5) ihren Dialog auch w�hrend der Konferenz
fortgef�hrt und eine erste Fassung eines Glossars zu technischen
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Fachbegriffen vorgelegt. Aus Sicht der Bundesregierung w�re es
wichtig, dass dieser „P5-Prozess“ fortgesetzt und thematisch erwei-
tert wird.

23. Abgeordnete
Sevim
Dağdelen

(DIE LINKE.)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundes-
regierung aus der Kritik des UN-Generalse-
kret�rs Ban Ki-moon, wonach mit der Zerstç-
rung von Booten so genannter Schleuser
„Menschen womçglich ihre ohnehin sehr ge-
ringen Mittel“ genommen werden, da die
Boote „in vielen F�llen unverzichtbare Le-
bensgrundlage“ seien (www.spiegel.de/politik/
ausland/fluechtlinge-ban-ki-moon-warnt-vor-
zerstoerung-von-booten-a-1035868.html), und
unterst�tzt die Bundesregierung die Schaffung
der Mçglichkeit milit�rischer Landoperatio-
nen in Libyen, um entlang der K�ste, im Ha-
fen oder vor Anker liegende Boote der sog.
Schleuser vor ihrer Benutzung zu zerstçren
(www. proasyl.de/de/news/detail/news/eu_
beschliesst_militaeraktion_gegen_
fluechtlingsboote/)?

Antwort des Staatsministers Michael Roth

vom 8. Juni 2015

Bei seinem Besuch in Br�ssel am 27. Mai 2015 hat der Generalsekre-
t�r der Vereinten Nationen Ban Ki-moon neben den zitierten Pas-
sagen gefordert, dass Lebensrettung und die Verst�rkung von See-
notrettungsmaßnahmen Priorit�t haben sollten. Auch die Bundes-
regierung h�lt dies f�r priorit�r und hat daher Schiffe der Deutschen
Marine zur Seenotrettung ins Mittelmeer entsandt.

Seit Beginn des Einsatzes am 7. Mai 2015 haben die Besatzungen
der Fregatte HESSEN und des Einsatzgruppenversorgers BERLIN
mehr als 2 000 Menschen aus Seenot gerettet.

Am 18. Mai 2015 hat der Rat f�r Außenbeziehungen einstimmig die
GSVP-Operation EUNAVFORMED (GSVP – Gemeinsame Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik) beschlossen. Diese soll dazu bei-
tragen, dass Gesch�ftsmodell der Menschenschmuggel- und Men-
schenhandelsnetze im s�dlichen zentralen Mittelmeer zu unterbin-
den.

Das Mandat sieht vor, dass bei Vorliegen der entsprechenden Vo-
raussetzungen in einer dritten Phase auch gegen Schleuserboote auf
libyschem Gebiet vorgegangen werden kann, bei denen der Verdacht
besteht, dass sie f�r Menschenschmuggel oder Menschenhandel be-
nutzt werden. Die vçlkerrechtlichen Voraussetzungen f�r ein solches
Vorgehen liegen allerdings im Moment noch nicht vor.
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24. Abgeordnete
Sevim

Dağdelen

(DIE LINKE.)

Welche islamistischen Gruppen, die von den
USA und der T�rkei in verschiedenen L�n-
dern (Jordanien, Saudi-Arabien, T�rkei, Sy-
rien, Irak) milit�risch f�r den Kampf f�r einen
Regimewechsel in Syrien ausgebildet werden,
gelten nach Kenntnis der Bundesregierung als
„moderat“ („Washingtons Schlachtpl�ne“, FAZ
vom 21. Februar 2015), und wie kann nach
Kenntnis der Bundesregierung ausgeschlossen
werden, dass die „moderaten“ islamistischen
Gruppen im gemeinsamen Kampf mit nicht
„moderaten“ islamistischen Gruppen nicht die
Seiten wechseln und selbst dann nicht mehr
„moderat“ sind?

Antwort des Staatssekret�rs Stephan Steinlein

vom 5. Juni 2015

Am 19. Februar 2015 haben die T�rkei und die Vereinigten Staaten
von Amerika nach mehrmonatigen Verhandlungen eine Verst�ndi-
gung dar�ber erzielt, ausgew�hlte syrische Oppositionsk�mpfer aus-
zubilden und auszur�sten (Train and Equip Program). Diese �ber-
einkunft soll im Laufe der n�chsten Monate umgesetzt werden. In
Jordanien und in der T�rkei ist das Programm bereits angelaufen. In
die Auswahl der Teilnehmer und ihre Kategorisierung ist die Bundes-
regierung nicht eingebunden.

25. Abgeordnete
Sevim

Dağdelen

(DIE LINKE.)

WelcheKenntnis hat die Bundesregierung dar�-
ber, dass die ukrainische Regierung auf den uk-
rainischen Feldkommandeur AlexejMosgowoi,
ehemaliger Soldat der ukrainischen Armee
und seit Mitte 2014 Leiter des Freiwilligen-Ba-
taillons „Prisrak“ (Gespenst), das auf der Seite
der „Volksrepublik Lugansk“ (LNR) operiert
und auch an der Entscheidungsschlacht in
Debalzewo beteiligt war, wo im Januar 7 000
ukrainische Soldaten eingekesselt wurden
(www.neues-deutschland.de/artikel/972207.
feldkommandeur-der-rebellen-ermordet.html),
ein „Kopfgeld“ von 300 000 US-Dollar bei Tç-
tung zugesagt hat (www.pravda.com.ua/news/
2015/05/24/7068917/?attempt=1), und welche
Kenntnisse hat die Bundesregierung �ber die
ukrainische Freiwilligengruppe „TIHI“ (Schat-
ten), die in Kooperation mit offiziellen Einhei-
ten von Milit�r und Sicherheitsdienst gezielt
F�hrungskr�fte (Milit�r, Polizei, Administra-
tion) der „Volksrepubliken“ in der Ostukraine
tçtet (http://dt.ua/UKRAINE/lider-partizan-
tini-rozpoviv-pro-metodi-vilnogo-polyuvannya-
na-boyovikiv-i-soldativ-rf-163716_.html)?
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Antwort des Staatssekret�rs Stephan Steinlein

vom 5. Juni 2015

Die Bundesregierung kann nicht best�tigen, dass die ukrainische Re-
gierung auf den Separatistenkommandeur Alexej Mosgowoi ein
„Kopfgeld“ von 300 000 US-Dollar ausgesetzt h�tte. Sie weist zudem
darauf hin, dass auch in dem in der Frage zitierten Artikel der Zei-
tung „Ukrainska Pravda“ nicht davon die Rede ist, dass auf Alexej
Mosgowoi ein „Kopfgeld“ ausgesetzt worden sei, sondern davon,
dass auf die f�r seine Tçtung Verantwortlichen ein „Kopfgeld“ aus-
gesetzt worden sei. Auch dies kann die Bundesregierung aus eigenen
Erkenntnissen nicht best�tigen.

Zu bewaffneten Gruppierungen, die angeblich in Kooperation mit
offiziellen Stellen in den von Separatisten kontrollierten Gebieten ge-
zielte Tçtungen vornehmen, liegen der Bundesregierung keine eige-
nen Erkenntnisse vor.

26. Abgeordnete
Annette

Groth

(DIE LINKE.)

Welche konkreten Maßnahmen hat die Bun-
desregierung in den letzten sechs Monaten un-
ternommen, um den in Bahrain mit einem Ein-
reiseverbot belegten Gesch�ftsmann J�rgen
Ziebell zu unterst�tzen und auf seine Freilas-
sung hinzuwirken?

Antwort des Staatssekret�rs Stephan Steinlein

vom 8. Juni 2015

Die Bundesregierung ist mit der Frage der Aufhebung der Ausreise-
sperre gegen J�rgen Ziebell nach wie vor befasst. Von einem beste-
henden Einreiseverbot ist der Bundesregierung bisher nichts be-
kannt.

Die deutsche Botschaft in Manama steht weiterhin mit J�rgen
Ziebell in regelm�ßigem Kontakt. Ein f�r den 1. Juni 2015 geplantes
Gespr�ch mit ihm und seinem Rechtsbeistand wurde vonseiten
J�rgen Ziebells kurzfristig auf den 7. Juni 2015 vertagt, da sein
Rechtsanwalt eine Auslandsreise angetreten habe. Das Ausw�rtige
Amt und die Botschaft sprechen den Fall des J�rgen Ziebell nach
wie vor unter Verweis auf die lange Verfahrensdauer gegen�ber
hochrangigen bahrainischen Regierungsvertretern an.

27. Abgeordnete
Annette

Groth

(DIE LINKE.)

Wie viele deutsche Staatsb�rger werden nach
Kenntnis der Bundesregierung derzeit in den
arabischen Golfstaaten mithilfe von Ausreise-
verboten festgehalten (bitte einzeln nach L�n-
dern aufschl�sseln)?
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Antwort des Staatssekret�rs Stephan Steinlein

vom 8. Juni 2015

In den Golfstaaten kommt es regelm�ßig zu sog. travel bans, Aus-
reiseverboten, gegen�ber Ausl�ndern. Ein h�ufiger Grund sind ar-
beitsrechtliche Meinungsverschiedenheiten oder offene Forderun-
gen, die Arbeitgeber oder Gl�ubiger veranlassen, die zust�ndigen Be-
hçrden um die Verh�ngung von aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen
im Sinne dieser Ausreisesperre (auch außerhalb von Gerichtsverfah-
ren) zu ersuchen. Auch deutsche Staatsangehçrige sind hiervon im-
mer wieder betroffen.

Bahrain: Nach Kenntnis der deutschen Botschaft in Manama sind in
Bahrain derzeit drei deutsche Staatsangehçrige betroffen.

Katar: Nach Kenntnis der deutschen Botschaft in Doha sind in Ka-
tar derzeit zwei deutsche Staatsangehçrige betroffen.

Kuwait: Zurzeit gibt es nach Kenntnis der Bundesregierung keine
deutschen Staatsangehçrigen, die aufgrund einer Ausreisesperre in
Kuwait festgehalten werden.

Oman: Nach Kenntnis der deutschen Botschaft in Maskat ist im
Oman derzeit ein deutscher Staatsangehçriger betroffen.

Saudi-Arabien: Nach Kenntnis der deutschen Botschaft in Riad ist in
Saudi-Arabien derzeit ein deutscher Staatsangehçriger betroffen.

Vereinigte Arabische Emirate: Den deutschen Auslandsvertretungen
in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind derzeit sieben F�lle be-
kannt, in denen deutsche Staatsangehçrige von einem sog. travel ban
betroffen sind.

28. Abgeordnete
Heike

H�nsel
(DIE LINKE.)

Hatte der deutsche Botschafter in Marokko
seinerzeit offiziell Protest im marokkanischen
Außenministerium eingelegt, nachdem am
13. November 2010 die Behçrden des nord-
westafrikanischen Landes der Bundestagsabge-
ordneten Sevim Dağdelen, die ein Protestcamp
von Sahrauis besuchen wollte, die Einreise
nach Al-Aaiffln verweigerten, sie ins Flugzeug
zerrten und zur�ck nach Berlin abschoben
(www.jungewelt.de/2010/11-15/058.php,
www.die-linke.de/nc/die_linke/nachrichten/
detail/artikel/westerwelle-muss-in-marokko-
aufklaerung-verlangen/), und hatte auch der
Politische Direktor des Ausw�rtigen Amts bei
Marokkos Botschafter in Deutschland protes-
tiert?

Antwort des Staatsministers Michael Roth

vom 8. Juni 2015

In einem persçnlichen Gespr�ch mit dem Leiter des Ministerb�ros
im marokkanischen Außenministerium bat der damalige deutsche
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Botschafter in Marokko am 13. November 2010 umgehend um die
Ermçglichung der Einreise der Abgeordneten Sevim Dağdelen nach
Al-Aaiffln. Wie sich sp�ter herausstellte, befand sich die Bundestags-
abgeordnete zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem R�ckflug nach Ca-
sablanca.

Im �brigen verweise ich auf die Antwort des damaligen Bundesmi-
nisters des Ausw�rtigen, Dr. Guido Westerwelle, vom 1. Dezember
2010 auf das Schreiben der Abgeordneten Sevim Dağdelen vom
18. November 2010.

29. Abgeordnete
Ulla

Jelpke

(DIE LINKE.)

Was sind die genauen Gr�nde daf�r, dass das
seit Mai 2015 im Libanon praktizierte E-Mail-
Verfahren bei der Visa-Terminvergabe zum
Familiennachzug zu syrischen Fl�chtlingen
nach Deutschland trotz der von der Bundesre-
gierung hervorgehobenen Vorteile (siehe Ant-
wort auf meine Schriftliche Frage 13 auf Bun-
destagsdrucksache 18/4993) nicht f�r die T�r-
kei geplant ist, obwohl dort die Wartezeiten
nach meiner Kenntnis deutlich l�nger sind
(spielen z. B. vertragliche Vereinbarungen mit
der Firma iDATA eine Rolle, bitte begr�n-
den), und wie sind die bisherigen Reaktionen
der Bundesl�nder auf das Schreiben des Aus-
w�rtigen Amts und des Bundesministeriums
des Innern vom 4. Mai 2015 mit der Bitte um
Globalzustimmungen oder Erleichterungen bei
der Glaubhaftmachung des Familiennachwei-
ses (siehe Antwort auf meine Schriftliche Fra-
ge 27 auf Bundestagsdrucksache 18/4993, bitte
ausf�hren und nach Bundesl�ndern auflisten)?

Antwort des Staatssekret�rs Stephan Steinlein

vom 5. Juni 2015

Wie in der Antwort auf Ihre Schriftliche Frage 13 auf Bundestags-
drucksache 18/4993 dargelegt, erfolgt die Terminvereinbarung f�r
die Auslandsvertretungen in der T�rkei nach einem anderen Verfah-
ren als in Beirut. In der T�rkei werden Termine durch den externen
Dienstleister iDATA nach Vorgaben der Botschaft vergeben und
verwaltet; es wird jeweils – gem�ß den IT-Einstellungen – der fr�hest-
mçgliche Termin vergeben. Dieses Verfahren setzt Ressourcen effi-
zient ein und ermçglicht den Vertretungen, sich auf die Bearbeitung
von Visumantr�gen zu konzentrieren. Auf eine zus�tzliche manuelle
Terminvergabe �ber ein E-Mail-Postfach kann in dieser Situation
verzichtet werden; das Terminangebot entspricht den derzeit f�r die
Bearbeitung von Visumantr�gen zur Verf�gung stehenden Kapazit�-
ten.

Bisher hat nur das Land Niedersachsen positiv auf die Bitte um Glo-
balzustimmung reagiert.
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30. Abgeordnete
Monika

Lazar

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie verh�lt sich die Bundesregierung zu den
laut Bundestagsdrucksache 18/4533 erkl�rten
Priorit�ten Aserbaidschans im Bereich der
Menschen- und B�rgerrechte w�hrend des
Vorsitzes des Europarates zwischen dem
14. Mai 2014 und dem 28. November 2014,
und wie hat die Bundesregierung insbeson-
dere vor dem Hintergrund der zahlreichen
politischen Gefangenen im Land im Vorfeld
der European Games (siehe www.spiegel.de/
panorama/menschenrechte-inaserbaidschan-
kritik-freie-zone-a-996881.html, www.spiegel.
de/sport/sonst/amnesty-international-
attackiert-aserbaidschana-1021842.html), die
in diesem Jahr in Baku stattfinden werden, auf
die Verbesserung der Menschen- und B�rger-
rechtslage im Land aufmerksam gemacht?

Antwort des Staatsministers Michael Roth

vom 9. Juni 2015

Wie in dem Bericht der Bundesregierung �ber die T�tigkeit des Euro-
parats im Jahr 2014 dargestellt (Bundestagsdrucksachen 18/4533 und
18/4534) vertritt die Bundesregierung weiterhin die Auffassung, dass
Aserbaidschan seinen Vorsitz im Ministerkomitee des Europarates
in der zweiten Jahresh�lfte 2014 nicht genutzt hat, um bei Menschen-
rechten und Rechtsstaatlichkeit im eigenen Land positive Akzente zu
setzen und zu sp�rbaren Verbesserungen zu gelangen.

Zu Beginn des aserbaidschanischen Vorsitzes hatten die Minister-
beauftragten der Mitgliedstaaten der EU beim Europarat in einer Er-
kl�rung vom 28. Mai 2014, die von Deutschland aktiv unterst�tzt
wurde, die Erwartung ausgedr�ckt, dass Aserbaidschan sich w�hrend
seines Vorsitzes besonders f�r die Standards und Werte des Europa-
rates einsetzt und dies w�hrend des aserbaidschanischen Vorsitzes
wiederholt bekr�ftigt. Im Rahmen der �berpr�fung der Umsetzung
von Urteilen des Europ�ischen Gerichtshofes f�r Menschenrechte
durch das Ministerkomitee wurden und werden die Aserbaidschan
betreffenden Menschenrechtsf�lle auch von deutscher Seite nach-
dr�cklich angesprochen und die Umsetzung von Urteilen eingefor-
dert.

Die Bundesregierung verfolgt die Entwicklung der Menschenrechts-
lage in Aserbaidschan sehr aufmerksam. Sie hat wiederholt hoch-
rangig gegen�ber der aserbaidschanischen F�hrung die Menschen-
rechtslage in Aserbaidschan angesprochen und Verbesserungen an-
gemahnt. Dabei wurden auch konkrete Einzelf�lle angesprochen.
Die Bundesregierung hat der aserbaidschanischen Regierung am
23. Oktober 2014 in Baku eine Liste mit konkreten Einzelf�llen �ber-
geben, welche die Bundesregierung besonders beobachtet. Daneben
wird die Menschenrechtslage – einschließlich Einzelf�llen – konti-
nuierlich von der deutschen Botschafterin in Baku, Heidrun Tempel,
in Gespr�chen mit der aserbaidschanischen F�hrung thematisiert.
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31. Abgeordnete
Monika

Lazar

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Staaten haben nach Kenntnis der Bun-
desregierung die laut Bundestagsdrucksache
18/4534 am 10./11. Dezember 2014 vom St�n-
digen Ausschuss des Europarates beschlosse-
ne Aktualisierung des Europ�ischen �berein-
kommens vom 19. August 1985 �ber Gewalt-
t�tigkeit und Fehlverhalten von Zuschauern
bei Sportveranstaltungen und insbesondere bei
Fußballspielen bisher ratifiziert, und wie ist
der derzeitige Stand der Umsetzung des Ab-
kommens?

Antwort des Staatsministers Michael Roth

vom 9. Juni 2015

Der St�ndige Ausschuss des Europ�ischen �bereinkommens vom
19. August 1985 �ber Gewaltt�tigkeit und Fehlverhalten von Zu-
schauern bei Sportveranstaltungen und insbesondere Fußballspie-
len hat im Dezember 2014 die Aktualisierung dieses �bereinkom-
mens beschlossen. Der entsprechende Textentwurf mit dem Titel
„Council of Europe Convention on an integrated Safety, Security
and Service Approach at Football Matches and Other Sports
Events“ wurde danach an das Komitee der Ministerbeauftragten des
Europarates �bermittelt, welches ihn im Ergebnis seiner 1 224. Sit-
zung am 1. April 2015 an die Parlamentarische Versammlung des
Europarates zur Stellungnahme �bermittelte. Nach Kenntnis der
Bundesregierung ist mit einer Stellungnahme kaum vor Ende dieses
Jahres zu rechnen.

Nach Eingang der Stellungnahme w�rden die Ministerbeauftragten
das aktualisierte �bereinkommen, das die bisherige Konvention von
1985 ersetzen soll, abschließend beraten und verabschieden. An-
schließend w�rde das �bereinkommen zur Zeichnung durch die Mit-
gliedstaaten aufgelegt und somit zur Ratifizierung erçffnet.

Die Bundesregierung hat die Aktualisierung des bisherigen �berein-
kommens nachdr�cklich unterst�tzt.

32. Abgeordneter
Niema

Movassat
(DIE LINKE.)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesre-
gierung aus dem Satz in der Entscheidung des
Verwaltungsgerichts Kçln „Ramstein spielt
eine nicht unerhebliche Rolle im US-Drohnen-
krieg“ (siehe www.tagesschau.de/wirtschaft/
drohnen-jemeniten-101.html) vor dem Hinter-
grund, dass die Bundesregierung jahrelang
und bis heute in ihren Antworten auf zahlrei-
che Fragen von Abgeordneten abgestritten
hat, dass von Ramstein US-Drohnen befehligt
oder geflogen wurden (siehe die Antworten
auf meine Schriftlichen Fragen 8 und 9 auf
Bundestagsdrucksache 18/2145 und auf meine
Schriftliche Frage 49 auf Bundestagsdrucksa-
che 18/5040), und welche Konsequenzen, z. B.
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eine Inspektion oder eine Beendigung der Zu-
sammenarbeit der USA im US-Drohnenkrieg,
erw�gt sie daraus zu ziehen?

Antwort des Staatsministers Michael Roth

vom 9. Juni 2015

Die genannte Aussage ist der Entscheidung des Verwaltungsgerichts
Kçln nach den inzwischen vorliegenden Urteilsgr�nden nicht zu ent-
nehmen. Das Verwaltungsgericht hat sich zur Frage, ob der Vortrag
der Kl�ger zur angeblichen Nutzung der Luftwaffenbasis Ramstein
zutrifft, nicht eingelassen.

Die Bundesregierung setzt den Dialog mit der amerikanischen Re-
gierung �ber die Nutzung von amerikanischen Liegenschaften an
Standorten in Deutschland fort.

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums des Innern

33. Abgeordnete
Ulla

Jelpke

(DIE LINKE.)

Wie ist die Aussage in der gemeinsamen Erkl�-
rung des deutschen und des franzçsischen In-
nenministers vom 1. Juni 2015 zum G6-Tref-
fen auf Schloss Moritzburg „Das Dublin-Sys-
tem muss in Kraft bleiben. Wir halten hartn�-
ckig daran fest“ zu vereinbaren mit den Aus-
f�hrungen der Bundeskanzlerin, wonach das
Dublin-System nicht mehr funktioniere und
„daran gearbeitet werden“ m�sse, „Dublin zu
ver�ndern“ (Handelsblatt vom 24. April 2015:
„Merkel fordert eine Reform des Dublin-Sys-
tems“), und welche konkreten Ideen oder Vor-
stellungen zu den in der Erkl�rung vom 1. Juni
2015 vorgeschlagenen „Wartezentren“ oder
„Hotspots“ in Mitgliedstaaten mit EU-Außen-
grenzen gibt es (z. B. geschlossene oder offene
Unterbringung, Rolle des Europ�ischen Unter-
st�tzungsb�ros f�r Asylfragen [EASO], Ver-
fahrens- und Zeitabl�ufe)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Dr. Ole Schrçder

vom 11. Juni 2015

Die gemeinsame Erkl�rung des deutschen und des franzçsischen In-
nenministers vom 1. Juni 2015 ist im Zusammenhang mit dem Vor-
schlag der Europ�ischen Kommission (EU-Kommission) vom
27. Mai 2015 zu einer vorl�ufigen und zeitlich befristeten Notfall-
maßnahme von EU-Umsiedlungsmaßnahmen nach Artikel 78 Ab-
satz 3 des Vertrages �ber die Arbeitsweise der Europ�ischen Union
(AEUV) zu sehen. Die Dublin-Verordnung bleibt auch nach dem
Vorschlag der EU-Kommission die maßgebliche Grundlage nach
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EU-Recht zur Bestimmung des zust�ndigen und verantwortlichen
Mitgliedstaates, die gew�hrleistet, dass ein Asylantrag, der in der
Europ�ischen Union gestellt worden ist, inhaltlich nur von einem
Mitgliedstaat gepr�ft wird. Die Dublin-Verordnung ist ein notwendi-
ges Instrument, um dem „Asylumshopping“ vorzubeugen, aber auch
den „refugee in orbit“ (Asylsuchende, bei denen kein Mitgliedstaat
seine Zust�ndigkeit f�r die Pr�fung des Antrags annimmt) zu verhin-
dern.

Das schließt in keiner Weise aus, dass das Dublin-Verfahren wie das
gesamte Gemeinsame Europ�ische Asylsystem, das aufgrund der ak-
tuellen Krisenlagen um Europa herum unter besonderen Druck gera-
ten ist, fortentwickelt und in diesem Fall z. B. durch Verteilungs�ber-
legungen erg�nzt wird.

Nach Regelungen der Dublin-Verordnung wird die EU-Kommission
bis Mitte 2016 dem Rat und dem Europ�ischen Parlament einen
Bericht �ber die Anwendung der Dublin-Verordnung vorlegen und
gegebenenfalls die erforderlichen �nderungen vorschlagen.

Auf Grundlage der Mitteilung der EU-Kommission zur Migrations-
agenda (KOM(2015) 240) vom 13. Mai 2015 hat die EU-Kommis-
sion am 27. Mai 2015 konkretisierende Dokumente u. a. zu den The-
men Relocation, Resettlement und Bek�mpfung der Schleusungs-
kriminalit�t verçffentlicht. Der Vorschlag f�r eine Ratsentscheidung
�ber ein befristetes Relocation-Programm zugunsten Italiens und
Griechenlands sieht ein Konzept vor, bei dem das Europ�ische Un-
terst�tzungsb�ro f�r Asylfragen (EASO), Frontex und Europol vor
Ort mit Italien und Griechenland an den Außengrenzen zusam-
menarbeiten sollen, um ankommende Migranten rasch erkennungs-
dienstlich zu behandeln, zu registrieren und ihre Fingerabdr�cke
abzunehmen. Die EU-Kommission wurde durch die gemeinsame
deutsch-franzçsische Erkl�rung vom 1. Juni 2015 gebeten, Leitlinien
f�r ein Brennpunktkonzept in Absprache mit den Mitgliedstaaten zu
erstellen.

Der Einsatz der EU-Kommission sieht dar�ber hinaus vor, dass Per-
sonen, die Asyl beantragen, unverz�glich in ein Asylverfahren �ber-
f�hrt werden. EASO-Unterst�tzungsteams sollen dabei behilflich
sein, dass Asylantr�ge so schnell wie mçglich bearbeitet werden. Bei
nichtschutzbed�rftigen Personen soll Frontex die Mitgliedstaaten
durch Koordinierung der R�ckf�hrung irregul�rer Migranten unter-
st�tzen.

34. Abgeordneter
�zcan

Mutlu

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wann plant die Staatssekret�r-Arbeitsgruppe
„Internationale Migration“ die Erweiterung
des Aufenthaltsrechts, um eine so genannte
Blaue Karte EU zu pr�fen (siehe auch Ant-
wort der Bundesregierung auf meine Schrift-
liche Frage 42 auf Bundestagsdrucksache
18/5040 vom 19. Mai 2015), und welche Gr�n-
de stehen aus Sicht der Bundesregierung einer
sofortigen Erweiterung des Aufenthaltsrechts
beziehungsweise einer priorisierten Pr�fung
dieser entgegen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Dr. Ole Schrçder

vom 9. Juni 2015

Die Unterarbeitsgruppe 5 „Steuerung legaler Migration“ der Staats-
sekret�r-Abeitsgruppe „Internationale Migration“ hat den vom Bun-
deskabinett beschlossenen Pr�fauftrag, inwiefern die Zuzugsregeln
f�r Akademiker im Rahmen der Blauen Karte EU durch eine Ver-
ordnung im Sinne des § 19a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Aufent-
haltsgesetzes auch auf Personen erstreckt werden kçnnen, die durch
eine mindestens f�nfj�hrige Berufserfahrung eine nachgewiesene ver-
gleichbare Qualifikation besitzen, in seine Agenda aufgenommen
und wird diesen Punkt in einer der n�chsten Sitzungen behandeln.

Die Frage der Einf�hrung der o. g. Regelung bedarf einer sorgf�lti-
gen Pr�fung. Bislang existiert in Deutschland kein Verfahren zur
Feststellung der Vergleichbarkeit der durch Berufserfahrung erwor-
benen Qualifikation mit einem inl�ndischen akademischen Ab-
schluss. Dies steht einer sofortigen Erweiterung entgegen, da die
Hochqualifizierten-Richtlinie, auf der die Blaue Karte EU basiert,
die vorgenannte Gleichwertigkeit voraussetzt.

Wie die Organisation f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) und zuletzt der Sachverst�ndigenrat deutscher
Stiftungen f�r Integration und Migration (SVR) best�tigen, haben
die Rechts�nderungen der letzten Jahre dazu gef�hrt, dass Deutsch-
land eines der fortschrittlichsten Systeme zur Arbeitsmigration welt-
weit aufweist. Insbesondere ermçglichen die bestehenden Regelun-
gen in Engpassberufen bereits die Migration von qualifizierten Fach-
kr�ften mit einer anerkannten Berufsausbildung nach Deutschland.
Die Verfahren f�r diesen Personenkreis wurden weitgehend entb�ro-
kratisiert und beschleunigt. Unabh�ngig davon wird die Bundesregie-
rung auch weiterhin ihren Beitrag dazu leisten, dass Deutschland ein
attraktives Ziel f�r hochqualifizierte Arbeitsmigranten aus Nicht-EU-
Staaten ist.

35. Abgeordneter
Dr. Ernst Dieter

Rossmann

(SPD)

Wie viele Sprachkurse bzw. Integrationskurse
nach dem Zuwanderungsgesetz wurden durch
welche Tr�ger seit 2005 bis heute im Kreis Pin-
neberg durchgef�hrt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs
Dr. G�nter Krings

vom 11. Juni 2015

Im Kreis Pinneberg wurden von 2005 bis 2014 insgesamt 305 Inte-
grationskurse nach dem Aufenthaltsgesetz durchgef�hrt.
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Nach einzelnen Kurstr�gern mit Kursort im Kreis Pinneberg:

F�r das Jahr 2015 liegen derzeit noch keine belastbaren statistischen
Ergebnisse vor.

36. Abgeordneter
Dr. Ernst Dieter

Rossmann

(SPD)

Wie viele Personen haben insgesamt an den
verschiedenen Kursangeboten nach dem Zu-
wanderungsgesetz im Kreis Pinneberg teilge-
nommen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs
Dr. G�nter Krings

vom 11. Juni 2015

Von 2005 bis 2014 haben insgesamt 4 212 neue Teilnehmer mit
Wohnort im Kreis Pinneberg an den Integrationskursen nach dem
Aufenthaltsgesetz teilgenommen.

Teilnehmer nach Kursarten:

F�r das Jahr 2015 liegen derzeit noch keine belastbaren statistischen
Ergebnisse vor.

37. Abgeordnete
Erika

Steinbach
(CDU/CSU)

Welche Kenntnis hat die Bundesregierung zu
Zahlen, genauer zum derzeitigen Anteil musli-
mischer Straft�ter in deutschen Strafvollzugs-
einrichtungen?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. G�nter Krings

vom 8. Juni 2015

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor. F�r die
insoweit einschl�gigen vom Statistischen Bundesamt herausgegebe-
nen Statistiken der Strafrechtspflege zum Strafvollzug wird dieses
Datum nicht erhoben.

38. Abgeordneter
Hans-Christian

Strçbele

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Behçrden des Bundes sowie – nach
Kenntnis der Bundesregierung – der Bundes-
l�nder nutzen – ebenso wie çsterreichische
Dienststellen – f�r IT-Durchsuchungen die
vom FBI entwickelte Software „osTriage“
(vgl. Salzburger Nachrichten „SPAR-Razzia:
Volksanwaltschaft pr�ft Spionage-Vorwurf“
vom 20. September 2013), und inwieweit tref-
fen nach Kenntnis der Bundesregierung die
Datenschutzbedenken internationaler IT-Ex-
perten gegen diese Software zu (vgl. OTS 0184
vom 23. September 2013), insbesondere, dass
jene die bei Durchsuchungen von Datentr�-
gern kopierten Daten automatisch an Daten-
banken in den USA �bermittelt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. G�nter Krings

vom 8. Juni 2015

Von den Bundesbehçrden nutzt nur die Bundespolizei die Software
„osTriage“ f�r IT-Durchsuchungen. Die Bundesregierung verf�gt
�ber keine Kenntnisse dar�ber, dass die mçglichen Datenschutzbe-
denken gegen die Software „osTriage“, auf die in der Frage Bezug
genommen wird, zutreffend sind.

Informationen zur Nutzung dieser Software durch die Bundesl�nder
liegen der Bundesregierung nicht vor.

39. Abgeordneter
Hans-Christian

Strçbele

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Inwieweit trifft die Aussage in der Buchverçf-
fentlichung „Der Dschihadist“ des islamisti-
schen Ex-V-Mannes I. P. des Bundesamts f�r
Verfassungsschutz (BfV) zu, das BfV habe
ihn, der islamistische Werbe- und Terrorbot-
schaften im Internet verbreitete, damit bezahlt,
dass ihm Prostituierte zugef�hrt, monatlich bis
zu 3 000 Euro Lohn plus Boni, Miete nebst
Spesen und „Extrageld“ gezielt zum Unter-
st�tzen terroristischer Organisationen durch
Spenden gegeben wurden (vgl. www.heute.de
„Ex-V-Mann des Verfassungsschutzes bricht
sein Schweigen“ vom 28. Mai 2015; stern vom
28. Mai 2015), und inwieweit trifft es zu, dass
das BfV dem V-Mann zu Straflosigkeit bzw.
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zur Verschleierung seiner Straftaten verhalf,
etwa seine Haftentlassung aus der Justizvoll-
zugsanstalt N�rnberg veranlasste, und, nach-
dem er im Sommer 2010 einen US-Soldaten
am Berliner Bahnhof Friedrichstraße zusam-
mengeschlagen hatte, veranlasste, dass die zu-
st�ndigen Berliner Strafverfolgungsbehçrden
dies bis heute nicht ahndeten (vgl. SPIEGEL
ONLINE vom 27. Mai 2015)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. G�nter Krings

vom 8. Juni 2015

Die o. g. Aussagen in der Buchverçffentlichung treffen nicht zu. Im
Einzelnen:

• Unzutreffend ist, dass P. im Rahmen der Zusammenarbeit mit
dem BfV Prosituierte zugef�hrt wurden.

• Unzutreffend ist auch, dass er einen festen Lohn erhalten habe
sowie die von ihm behauptete Hçhe der erhaltenen Zahlungen.

• Ebenso wenig ist zutreffend, dass P. gezielt zur Unterst�tzung ter-
roristischer Organisationen durch Spenden Zahlungen seitens des
BfV erhalten hat.

• Unzutreffend ist ferner, dass das BfV P. zu Straflosigkeit bezie-
hungsweise zur Verschleierung seiner Straftaten verhalf.

• Es trifft nicht zu, dass das BfV die Haftentlassung aus der Justiz-
vollzugsanstalt N�rnberg veranlasst hat.

• Ferner trifft nicht zu, dass das BfV im Hinblick auf einen angebli-
chen Vorfall am Berliner Bahnhof Friedrichstraße veranlasste,
dass die zust�ndigen Berliner Strafverfolgungsbehçrden dies bis
heute nicht ahndeten.

40. Abgeordnete
Beate

Walter-

Rosenheimer

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

In welchen nordafrikanischen Staaten kçnn-
ten nach Ansicht der Bundesregierung so ge-
nannte Willkommens- und Ausreisezentren
entstehen, die der Bundesminister des Innern,
Dr. Thomas de Maizi�re, unter anderem in
einem Interview mit der Tageszeitung „DIE
WELT“ im Februar 2015 als „sinnvolle �ber-
legung“ bezeichnete, um „in den nordafrika-
nischen Herkunfts- und Transitl�ndern Mçg-
lichkeiten zu erçffnen, legal nach Europa zu
kommen und zugleich dort den illegalen
Weg nach Europa zu beenden“ (www.welt.de/
politik/deutschland/article137837849/De-
Maiziere-haelt-Terrorabwehr-fuer-lueckenhaft.
html), und wie kann nach Auffassung der Bun-
desregierung Rechtssicherheit f�r eventuelle
Asylverfahren geschaffen werden, die außer-
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halb des Gebiets der Europ�ischen Union
und in so genannten Asylzentren durchgef�hrt
werden, die der Leitung des Fl�chtlingshilfs-
werks der Vereinten Nationen (UNHCR) und
nicht der des Bundesamtes f�r Migration und
Fl�chtlinge (BAMF) bzw. vergleichbarer Be-
hçrden anderer Mitgliedstaaten der EU unter-
stehen?

Antwort der Staatssekret�rin Dr. Emily Haber

vom 5. Juni 2015

Die Europ�ische Kommission hat am 13. Mai 2015 ihre EU-Migra-
tionsagenda vorgestellt und darin Vorschl�ge zur Fortentwicklung
einer EU-Migrationsstrategie unterbreitet. Einer der Schwerpunkte
darin ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Herkunfts-
und Transitl�ndern. Noch vor Ende des Jahres 2015 soll ein multi-
funktionales Zentrum als Pilotprojekt in Niger eingerichtet werden.
Das Zentrum soll nach den Vorstellungen der Kommission in Zu-
sammenarbeit mit der Internationalen Organisation f�r Migration
(IOM), dem UNHCR und den Behçrden der Republik Niger Infor-
mationen bereitstellen, Schutz vor Ort bieten und f�r Menschen in
Not Neuansiedlungsmçglichkeiten schaffen. Die Bundesregierung
unterst�tzt diesen Ansatz der Kommission.

Die Kommission kn�pft an die Schlussfolgerungen des Rates der
Justiz- und Innenminister am 10. Oktober 2014 „Maßnahmen zur
verbesserten Steuerung der Migrationsstrçme“ an.

Danach kçnnen u. a. in Transitl�ndern unter Mitwirkung des
UNHCR oder der IOM Zentren eingerichtet werden, um Maßnah-
men zur Entwicklung neuer und vertiefter regionaler Entwicklungs-
und Schutzprogramme f�r Nordafrika, Neuansiedlung auf freiwilli-
ger Grundlage und R�ckkehrmaßnahmen der Europ�ischen Union
koh�rent umzusetzen. Ziel der internationalen Gemeinschaft und
humanit�rer Akteure wie UNHCR und IOM ist es, die Aufnahme-
l�nder in die Lage zu versetzen, auf den Zustrom von Fl�chtlingen
und Migranten ad�quat zu reagieren und eine Infrastruktur zur Ver-
f�gung zu stellen, die auf deren Schutz und Bed�rfnisse eingeht.
Nicht vorgesehen ist es indes, dass in den o. g. Zentren, außerhalb
des Gebietes der Europ�ischen Union, Asylverfahren durchgef�hrt
werden.

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen

41. Abgeordneter
Dr. Thomas

Gambke

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Inwiefern kann die Bundesregierung ausschlie-
ßen, dass in den Zollfreilagern in der Schweiz
kein Gold oder Bargeld deutscher Staatsb�rger
lagert und dadurch Steuern hinterzogen wer-
den?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 9. Juni 2015

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse dar�ber vor, ob und
gegebenenfalls in welchem Umfang deutsche Steuerpflichtige Gold,
Bargeld oder anderes Vermçgen in Zolllagern in der Schweiz depo-
niert haben.

42. Abgeordnete
Susanna

Karawanskij

(DIE LINKE.)

Welche konkreten technischen Probleme verhin-
dern es, dass die bei der Bildung der elektro-
nischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)
verwendeten Informationen �ber die Anzahl
der Kinder dazu genutzt werden kçnnen, um
den Entlastungsbetrag f�r Alleinerziehende in
der Steuerklasse II in Abh�ngigkeit der Kin-
derzahl zu staffeln, und bef�rwortet die Bun-
desregierung stattdessen, f�r denVeranlagungs-
zeitraum 2015 eine Anhebung und Staffelung
nach Kinderzahl des Entlastungsbetrags f�r
Alleinerziehende ausschließlich im Veranla-
gungsverfahren zu ber�cksichtigen (bitte mit
Begr�ndung)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Eine Erhçhung des Entlastungsbetrags kann auch bereits f�r 2015
im Lohnsteuerabzugsverfahren umgesetzt werden. Die Anhebung
des Entlastungsbetrags kann in der Lohnabrechnung f�r Dezember
2015 nachgeholt werden. Die Erhçhungsbetr�ge f�r weitere Kinder
kçnnen dann noch bis November 2015 r�ckwirkend f�r 2015 im
Freibetragsverfahren nach § 39a Absatz 2 des Einkommensteuerge-
setzes (EStG) beantragt werden. Das Kabinett hat am 3. Juni 2015
eine entsprechende Formulierungshilfe beschlossen.

43. Abgeordnete
Susanna

Karawanskij

(DIE LINKE.)

Inwiefern bef�rwortet die Bundesregierung bei
einer Neuregelung der Investmentbesteuerung
eine Aufgabe des bisherigen Transparenzprin-
zips der Investmentvermçgen hin zu einer ein-
maligen Ertragsbesteuerung des Sonderver-
mçgens, und wann wird die Bundesregierung
einen ersten Diskussionsentwurf einer Neu-
regelung der Investmentbesteuerung vorlegen
(bitte mit Begr�ndung)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Es ist beabsichtigt, im vierten Quartal 2015 einen Gesetzentwurf zur
Neuregelung des Investmentsteuerrechts im Bundeskabinett zu be-
schließen. Bis dahin liegen noch keine innerhalb der Bundesregie-
rung abgestimmten Entscheidungen zur zuk�nftigen Ausgestaltung
des Investmentsteuerrechts vor.

44. Abgeordneter
Stephan

K�hn

(Dresden)

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie sind nach Auffassung der Bundesregie-
rung diejenigen neuen Mobilit�tsdienstleister
steuerlich zu behandeln, bei denen das Entgelt
durch den Fahrgast selbst festgelegt wird und
sich die Hçhe des Befçrderungsentgeltes in
erster Linie an der Hçhe der Betriebskosten
orientiert?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Bei den neuen Mobilit�tsdienstleistern ist – wie bei jeder anderen
wirtschaftlichen Bet�tigung auch – im jeweiligen Einzelfall zu pr�fen,
ob die T�tigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird.
Dies kann z. B. dann nicht der Fall sein, wenn die erzielten Einnah-
men auch langfristig nicht ausreichen, die im Zusammenhang mit
der T�tigkeit entstehender Kosten zu decken. Verluste aus der T�tig-
keit als Mobilit�tsdienstleister sind dann mangels Gewinnerzielungs-
absicht steuerlich nicht zu ber�cksichtigen (Hinweis 15.3 der Ein-
kommensteuer-Hinweise).

Wenn der Mobilit�tsdienstleister seine selbst�ndige T�tigkeit unter
Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nachhaltig und
mit Gewinnerzielungsabsicht aus�bt, erzielt er Eink�nfte aus Gewer-
bebetrieb i. S. v. § 15 EStG. Dabei ist es jedoch steuerrechtlich ohne
Belang, ob die Entgelthçhe vom Mobilit�tsdienstleister oder vom
Fahrgast festgelegt wird.

45. Abgeordnete
Nicole

Maisch
(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Kann das Vorkaufsrecht, welches die Stadt
Kassel beim Verkauf der Konversionsliegen-
schaft „Belgische Siedlung“ durch die Bun-
desanstalt f�r Immobilienaufgaben (BImA) ge-
nießt, an eine andere çffentliche Stelle oder ein
Unternehmen in çffentlicher Hand abgetreten
werden, und wenn ja, k�me die GWH Woh-
nungsgesellschaft mbH Hessen, welche eine
Tochter der Hessischen Landesbank, also eine
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft ist, f�r
eine solche Abtretung infrage?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Steffen Kampeter

vom 6. Juni 2015

Bei der so genannten Belgischen Siedlung handelt es sich nicht um
eine Konversionsliegenschaft, sondern um eine reine Wohnsiedlung
in Kassel-Wehlheiden, Adolfstraße/Belgische Straße. Die Richtlinie
der Bundesanstalt f�r Immobilienaufgaben zur verbilligten Abgabe
von Konversionsgrundst�cken findet daher in diesem Fall keine An-
wendung.

Allerdings kann die Stadt Kassel bzw. eine st�dtische Wohnungs-
baugesellschaft im Rahmen des privilegierten Direkterwerbs (ohne
Durchf�hrung eines Bieterverfahrens) zum gutachterlich ermittelten
Verkehrswert die Liegenschaft erwerben.

Daneben kçnnen grunds�tzlich auch landeseigene Wohnungsbauge-
sellschaften, soweit diese mehrheitlich vom Land getragen werden,
Liegenschaften im Rahmen des privilegierten Direktverkaufs erwer-
ben, sofern der Erwerb der Erf�llung einer çffentlichen Aufgabe
dient. Die von Ihnen angesprochene GWH Wohnungsgesellschaft
mbH Hessen erf�llt mit Blick auf die Beteiligungsverh�ltnisse diese
Voraussetzung allerdings nicht.

46. Abgeordneter
Richard
Pitterle

(DIE LINKE.)

Stellt nach Ansicht der Bundesregierung die
Verçffentlichung der Namen von mutmaß-
lichen Steuerhinterzieherinnen bzw. -hinter-
ziehern im Bundesblatt der Schweiz einen
Ausschlussgrund f�r das Eintreten von Straf-
freiheit durch die Abgabe einer Selbstanzeige
bei Steuerhinterziehung nach § 371 Absatz 2
Nummer 2 der Abgabenordnung (AO) dar,
und welche Informationen werden im Rahmen
des automatischen Informationsaustausches
zwischen der Schweiz und Mitgliedstaaten der
EU ab dem Jahr 2018 an Deutschland �ber-
mittelt (bitte mit Begr�ndung)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Aus der Verçffentlichung der Aufforderung zur Mitteilung eines
schweizerischen Zustellungsbevollm�chtigten oder einer schweizeri-
schen Adresse bzw. der Mitteilung sog. Schlussverf�gungen kann zu-
n�chst nur auf einen Zusammenhang mit einem an die Schweiz ge-
richteten Amtshilfeersuchen geschlossen werden.

Allein aus der Tatsache des Vorliegens eines Amtshilfeersuchens
kann jedoch nicht geschlossen werden, dass es sich um einen Fall der
Steuerhinterziehung handelt und in welcher Rolle (z. B. als Steuer-
pflichtiger oder als Inhaber von Informationen, die Dritte betreffen)
die genannten Personen vom Verfahren betroffen sind. Dies ist Fol-
ge des Umstands, dass entsprechend dem OECD-Standard f�r
Transparenz und effektiven Informationsaustausch in Steuersachen
Auskunftsersuchen zul�ssig sind, um Informationen zu erlangen, die
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f�r die Besteuerung im ersuchenden Staat „voraussichtlich erheb-
lich“ sind. Dies schließt z. B. auch Ersuchen zur Nachpr�fung oder
Erg�nzung von Angaben eines Steuerpflichtigen ein, ohne dass ein
Anfangsverdacht f�r eine Steuerstraftat gegeben sein muss.

Ob durch die Kenntnis des Vorliegens eines Amtshilfeersuchens ein
Ausschlussgrund f�r die Abgabe einer strafbefreienden Selbstanzeige
nach § 371 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 AO vorliegt, kann daher nur
unter Ber�cksichtigung aller Umst�nde im Einzelfall beantwortet
werden.

Aufgrund des am 27. Mai 2015 unterzeichneten �nderungsproto-
kolls zu dem Abkommen zwischen der Europ�ischen Gemeinschaft
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft �ber Regelungen, die
den in der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteue-
rung von Zinsertr�gen festgelegten Regelungen gleichwertig sind,
wird die Schweiz mit allen Mitgliedstaaten der EU automatisch In-
formationen �ber Finanzkonten austauschen entsprechend dem
neuen von der OECD entwickelten gemeinsamen Meldestandard
(Common Reporting Standard). Dieser Standard wurde ebenso in
die ge�nderte Amtshilferichtlinie implementiert.

47. Abgeordneter
Richard
Pitterle

(DIE LINKE.)

In welcher Hçhe sind fiskalisch wirksame Min-
dereinnahmen durch die Verzinsung von Um-
satzsteuererstattungen in den F�llen entstan-
den, in denen der Leistungsempf�nger nicht
die im Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen (BMF) vom 5. Februar 2014, IV D 3
– S 7279/11/10002 (in der Fassung von Ab-
schnitt II des Schreibens des BMF vom 8. Mai
2014, IV D 3 – S 7279/11/10002-03), enthalte-
ne Nichtbeanstandungsregelung in Anspruch
genommen hat, sondern nachtr�glich die von
ihm als damaligem Steuerschuldner nach § 13b
des Umsatzsteuergesetzes angemeldete und
entrichtete Umsatzsteuer auf Bauleistungen zu-
r�ckgefordert hat, und bei welchen weiteren
umsatzsteuerlichen Leistungen, bei denen das
Reverse-Charge-Verfahren bisher nicht ange-
wendet wird, besteht nach Erkenntnissen der
Bundesregierung ein erhçhtes Risiko, dass die
Umsatzsteuer nicht korrekt abgef�hrt wird
(bitte mit Begr�ndung)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Der Bundesregierung liegen keine statistischen Daten �ber zur�ckge-
forderte Umsatzsteuer auf Bauleistungen und deren Verzinsung vor.
Im Rahmen der Steuersch�tzung vom Mai 2015 wurde die Recht-
sprechung als Saldo aus Erstattungen an Bautr�ger inklusive Verzin-
sung und Nachforderungen aus der daraus resultierenden Steuer-
pflicht der leistenden Unternehmen nach einer groben Sch�tzung
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mit jeweils 0,25 Mrd. Euro in den Jahren 2015 und 2016 ber�cksich-
tigt.

F�r die Kontrolle und Erhebung der Umsatzsteuer sind nach der
Kompetenzordnung des Grundgesetzes (Artikel 108) die L�nder zu-
st�ndig.

Derzeit liegen keine Informationen �ber Branchen oder umsatz-
steuerliche Leistungen bzw. Lieferungen vor, bei denen ein erhçhtes
Risiko besteht, dass die Umsatzsteuer nicht korrekt abgef�hrt wird
und bei denen das Reverse-Charge-Verfahren nicht angewandt wird.

48. Abgeordneter
Richard

Pitterle

(DIE LINKE.)

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
�ber die çkonomische Wirkung der Luftver-
kehrsteuer auf die Nachfrage nach Fl�gen im
Allgemeinen, und welche Erkenntnisse hat die
Bundesregierung �ber die çkonomische Wir-
kung der Luftverkehrsteuer auf die Nachfrage
nach Fl�gen von Flugh�fen in Grenzn�he (bit-
te mit Begr�ndung)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Die çkonomische Wirkung der Luftverkehrsteuer ist vom BMF ge-
m�ß § 19 Absatz 4 des Luftverkehrsteuergesetzes ausf�hrlich unter-
sucht und im Evaluierungsbericht zur Luftverkehrsteuer (Bundes-
tagsdrucksache 17/10225) dargestellt worden. Die dort getroffenen
Prognosen sind aus Sicht des federf�hrenden BMF insbesondere hin-
sichtlich der Nachfrage nach Fl�gen im Allgemeinen und der Nach-
frage nach Flugh�fen in Grenzn�he nach wie vor zutreffend. Die
Zahl der von Deutschland abfliegenden Passagiere nimmt Jahr f�r
Jahr weiter zu.

49. Abgeordneter
Richard

Pitterle

(DIE LINKE.)

Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung
�ber die Anzahl von nichtversteuerten Tabak-
waren in Deutschland, und in welcher Hçhe
wurden jeweils in den Jahren 2010 bis 2014
monet�re Strafen infolge des Handels mit
nichtversteuerten Tabakwaren verh�ngt (bitte
mit Begr�ndung und differenziert nach Art
der Strafe angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Die Menge nicht in Deutschland versteuerter Tabakwaren setzt sich
grunds�tzlich aus legalen und illegalen Importen zusammen. So kann
die Nichtentrichtung der Tabaksteuer entweder rechtm�ßig in Form
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eines legalen Grenzeinkaufes erfolgt sein oder illegal im Rahmen
von Schmuggel.

Die Erkenntnisse der Bundesregierung �ber die illegale Zufuhr und
den illegalen Verbrauch von unversteuerten bzw. unverzollten Ta-
bakwaren in Deutschland erstrecken sich lediglich auf die Sicherstel-
lungszahlen (z. B. 2014: 140 Mio. St�ck Zigaretten) der Zollbehçr-
den sowie die dar�ber hinaus zus�tzlich ermittelten Mengen an
unversteuerten bzw. unverzollten Tabakwaren (z. B. 2014: 850 Mio.
St�ck Zigaretten).

Diese Zahlen lassen im Hinblick auf das anzunehmende Dunkelfeld
jedoch keinen unmittelbaren R�ckschluss auf den tats�chlichen ille-
galen Handel und Verbrauch von unversteuerten Tabakwaren in
Deutschland zu.

Bundesweite Statistiken �ber die verh�ngten monet�ren Strafen in-
folge des Handels mit nicht versteuerten Tabakwaren werden derzeit
nicht gef�hrt.

50. Abgeordneter
Joachim

Poß

(SPD)

Welche Entlastungsmaßnahmen f�r die be-
sonders finanzschwachen Kommunen hat der
Bund in seinen Planungen f�r das Jahr 2015
und die folgenden Jahre vorgesehen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs
Dr. Michael Meister

vom 9. Juni 2015

Der Bund entlastet die Kommunen im Bereich der sozialen Siche-
rung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
Die Entlastung betr�gt in den Jahren 2012 bis 2018 voraussichtlich
insgesamt 27 Mrd. Euro.

Der Bund entlastet die Kommunen auch durch seine Beteiligung an
den Kosten f�r Unterkunft und Heizung. Hierf�r sind nach gegen-
w�rtigen Planungen im Zeitraum 2015 bis 2018 insgesamt 18,7 Mrd.
Euro vorgesehen. Die Kommunen werden in den Jahren 2015 und
2016 um jeweils 1 Mrd. Euro und im Jahr 2017 um 2,5 Mrd. Euro
entlastet. Davon entfallen 2,5 Mrd. Euro auf einen erhçhten Ge-
meindeanteil an der Umsatzsteuer und 2 Mrd. Euro auf eine erhçhte
Beteiligung an den Kosten f�r Unterkunft und Heizung, die im Ge-
samtbetrag von 18,7 Mrd. Euro enthalten sind. Ab dem Jahr 2018
sollen die Kommunen zudem um 5 Mrd. Euro j�hrlich entlastet wer-
den.

Von den Entlastungen profitieren alle Kommunen, also auch finanz-
schwache Kommunen. Von den Entlastungen bei den Kosten der
Unterkunft und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung profitieren finanzschwache Kommunen �berdurchschnitt-
lich.

Bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern werden
die L�nder in den Jahren 2015 und 2016 jeweils um 500 Mio. Euro
entlastet. Kommunen profitieren hier, soweit sie Kostentr�ger sind.
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Des Weiteren stellt der Bund dem Sondervermçgen „Kommunal-
investitionsfçrderungsfonds“ 3,5 Mrd. Euro zur Verf�gung und fçr-
dert so in den Jahren 2015 bis 2018 ganz gezielt Investitionen finanz-
schwacher Kommunen.

Diese Maßnahmen wurden mit Ausnahme der Entlastung um
5 Mrd. Euro ab 2018 bereits umgesetzt bzw. die Gesetzgebung wird
in K�rze abgeschlossen.

51. Abgeordneter
Joachim

Poß

(SPD)

Auf welchen verfassungsrechtlichenWegen sol-
len die Transfers vorgenommen werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister
vom 9. Juni 2015

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie
bei der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft han-
delt es sich um Geldleistungsgesetze nach Artikel 104a Absatz 3 des
Grundgesetzes (GG).

Die Vorabentlastungen der Jahre 2015 bis 2017 werden �ber die
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und einen hçheren
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zulasten des Bundesanteils an
der Umsatzsteuer zur Verf�gung gestellt. �ber den Transferweg der
Entlastung ab 2018 ist noch nicht entschieden.

Die Entlastung bei der Aufnahme von Asylbewerbern erfolgt �ber
einen hçheren L�nderanteil an der Umsatzsteuer.

Die Finanzhilfen zur Fçrderung von Investitionen finanzschwacher
Kommunen werden nach Artikel 104b Absatz 1 Nummer 2 GG ge-
w�hrt.

52. Abgeordneter
Dr. Gerhard

Schick

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Auf welcher konkreten Rechtsgrundlage (glo-
bal, europ�isch, deutsch) sollte nach Ansicht
der Bundesregierung „ein vereinfachtes regula-
torisches Regime, welches speziell auf die Be-
d�rfnisse kleiner Banken zugeschnitten ist“, in-
dem „die regulatorischen Anforderungen be-
z�glich des Eigenkapitalstandards f�r solche
regional t�tigen Banken durchaus hoch [sind],
aber der f�r Großbanken regulatorisch an-
fallende Verwaltungsaufwand [. . .] abgesenkt“
w�rde, etabliert werden (vgl. Aufzeichnung
zum Gr�nbuch der Europ�ischen Kommission
„Schaffung einer Kapitalmarktunion“, Schrei-
ben des BMF vom 29. April 2015 an den Fi-
nanzausschuss des Deutschen Bundestages),
und welche konkreten Schritte unternimmt die
Bundesregierung auf dem Weg dahin?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 10. Juni 2015

Die Bundesregierung hat den Vorschlag eines vereinfachten regulato-
rischen Regimes f�r kleinere Banken in die Konsultation des Gr�n-
buchs zur Kapitalmarktunion vor dem Hintergrund eingebracht,
dass bei dieser Initiative der Europ�ischen Kommission die Bedeu-
tung der Finanzierung der Realwirtschaft durch Banken nicht aus
dem Blick geraten sollte. Die Bundesregierung wird daf�r, insbeson-
dere im europ�ischen Kontext, weiter werben. Mit Blick auf den
durch internationale Regelwerke und insbesondere durch das euro-
p�ische Sekund�rrecht gepr�gten Rahmen der Bankenregulierung
w�re eine entsprechende Regelung im europ�ischen Bankaufsichts-
recht die vorzugsw�rdige Option.

53. Abgeordneter
Dr. Gerhard

Schick

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche konkreten Unterschiede bei den An-
forderungen zwischen kleinen und regionalen
Banken auf der einen und Großbanken auf der
anderen Seite bestehen in der europ�ischen
und deutschen Gesetzgebung schon heute, und
wie �ußern sich diese Unterschiede in der kon-
kreten Aufsichtspraxis in Deutschland?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 10. Juni 2015

Die Bundesregierung hat sich im Bereich der europ�ischen Banken-
regulierung nachhaltig f�r die Ber�cksichtigung des Proportionali-
t�tsgedankens eingesetzt und wird dies auch in Zukunft tun. Beispie-
le f�r konkrete Unterschiede bei den Anforderungen finden sich in
zahlreichen Regulierungsbereichen, etwa bei den Eigenkapitalanfor-
derungen in Gestalt der zus�tzlichen Kapitalanforderungen f�r sys-
temrelevante Institute. Bei der Bankenabgabe profitieren kleine Ban-
ken mit einer Bilanzsumme von weniger als 3 Mrd. Euro von einem
System geringer Pauschalbeitr�ge. Weniger bedeutende, national t�-
tige Institute unterliegen nicht der direkten Aufsicht durch die EZB;
im Bereich der Abwicklungsplanung gelten f�r sie vereinfachte An-
forderungen. Zahlreiche Vorschriften kn�pfen zudem an das Beste-
hen von Institutssicherungssystemen oder die Beziehungen von de-
ren Mitgliedsinstituten an und schaffen in der Tendenz Erleichterun-
gen f�r die in der Regel kleineren Sparkassen und Genossenschafts-
banken. Diese regulatorischen Vorgaben liegen auch der Aufsicht
durch die Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht zugrunde,
die bei ihrer aufsichtlichen T�tigkeit auch im Einzelfall den Verh�lt-
nism�ßigkeitsgrundsatz beachtet.
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54. Abgeordnete
Ronja

Schmitt

(Althengstett)

(CDU/CSU)

Auf welche Weise unterst�tzt die Bundesregie-
rung das unverzichtbare Engagement von eh-
renamtlichen �bungsleitern im Sport in Form
eines Steuerfreibetrages, und f�r welche wei-
teren Bereiche – jenseits der �bungsleiter im
Sport – gibt es eine solche Fçrderung?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Nach § 3 Nummer 26 EStG sind Einnahmen aus nebenberuflichen
T�tigkeiten als �bungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder ver-
gleichbaren nebenberuflichen T�tigkeiten, aus einer k�nstlerischen
T�tigkeit oder der Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen
im Dienste oder im Auftrag einer juristischen Person des çffentli-
chen Rechts oder einer steuerbeg�nstigten Kçrperschaft zur Fçrde-
rung steuerbeg�nstigter Zwecke (§§ 52 bis 54 AO) bis zu 2 400 Euro
im Jahr steuerfrei.

Nach § 3 Nummer 26a EStG sind Einnahmen aus nebenberuflichen
T�tigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des çf-
fentlichen Rechts oder einer steuerbeg�nstigten Kçrperschaft zur
Fçrderung steuerbeg�nstigter Zwecke (§§ 52 bis 54 AO) bis zu
720 Euro im Jahr steuerfrei. Damit sind alle weiteren nebenberufli-
chen T�tigkeiten zur Fçrderung steuerbeg�nstigter Zwecke beg�ns-
tigt.

55. Abgeordnete
Ronja

Schmitt

(Althengstett)
(CDU/CSU)

Gibt es steuerliche Freibetr�ge auch f�r ehren-
amtliche T�tigkeiten im kirchlichen oder mild-
t�tigen Bereich, und wenn ja, m�ssen auf sol-
che Betr�ge Sozialabgaben geleistet werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Steuerbeg�nstigte Zwecke im Sinne der §§ 52 bis 54 AO sind gemein-
n�tzige, mildt�tige oder kirchliche Zwecke. Damit sind auch die in
der Antwort zu Frage 54 genannten nebenberuflichen T�tigkeiten
zur Fçrderung mildt�tiger und kirchlicher Zwecke beg�nstigt. Die
Sozialversicherung folgt insoweit dem Steuerrecht, dass im Rahmen
der genannten Steuerfreiheit erzielte Einnahmen auch beitragsfrei
gestellt sind (§ 1 Satz 1 Nummer 16 der Sozialversicherungsentgelt-
verordnung).

Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/5161– 37 –



56. Abgeordnete
Ronja

Schmitt

(Althengstett)

(CDU/CSU)

In welchen Zeitabst�nden werden solche steuer-
lichen Honorierungen von ehrenamtlichem En-
gagement �berpr�ft und unter Ber�cksichti-
gung von Inflation, Kaufkraftentwicklung und
besonderen Erfordernissen in den jeweiligen
Bereichen des Ehrenamtes angepasst?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Ehrenamtliches Engagement zu fçrdern und zu st�rken bleibt Dauer-
aufgabe jeder Bundesregierung. Dazu gehçrt auch die Beobachtung
und Bewertung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklun-
gen. Das Gesetz zur St�rkung des Ehrenamtes vom 21. M�rz 2013
(BGBl. I S. 556) ber�cksichtigt mit der Erhçhung des Freibetrags
nach § 3 Nummer 26 EStG um 300 Euro auf 2 400 Euro und des
Freibetrags nach § 3 Nummer 26a EStG um 220 Euro auf 720 Euro
die aktuellen Verh�ltnisse.

57. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost

(DIE LINKE.)

Aus welchem Grund ergibt sich nach Ansicht
der Bundesregierung gem�ß ihrer Gegen�u-
ßerung zu der Stellungnahme des Bundesrates
auf Bundestagsdrucksache 18/5011 keine Not-
wendigkeit zur Ver�nderung von § 1 des Ge-
setzes �ber den Finanzausgleich zwischen
Bund und L�ndern (FAG), um die Minder-
einnahmen aus der beabsichtigten Kindergeld-
erhçhung in den Jahren 2015 und 2016 im
Verh�ltnis 74 zu 26 zwischen Bund und L�n-
dern zu teilen, und stimmt die Bundesregie-
rung der Auffassung zu, dass in der Vergan-
genheit bei einer Erhçhung des Kindergel-
des § 1 FAG entsprechend dem Vorschlag des
Bundesrates ge�ndert wurde (bitte mit Begr�n-
dung)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Nach Auffassung der Bundesregierung begr�ndet Artikel 106 Ab-
satz 3 Satz 5 GG keinen gesonderten Umsatzsteuerausgleich (so ge-
nannter 2. Regelkreis). Artikel 106 Absatz 3 GG postuliert vielmehr
lediglich eine „Einbeziehung“ des Familienleistungsausgleichs in die
der Umsatzsteuer zugrunde liegenden Deckungsquotenberechnung.
Eine gesonderte Berechnung w�rde dem Verfassungsgrundsatz des
gleichm�ßigen Anspruchs auf Deckung der notwendigen Ausgaben
durch laufende Einnahmen widersprechen.

Dessen ungeachtet sind in der Vergangenheit im Zusammenhang mit
Kindergelderhçhungen mehrfach Anpassungen der vertikalen Um-
satzsteuer erfolgt. Selbst wenn man der kontr�ren Rechtsauffassung
der L�nder, wonach Artikel 106 Absatz 3 Satz 5 GG einen zweiten
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Regelkreis begr�ndet, grunds�tzlich folgen w�rde, l�sst sich f�r die
beabsichtigte Kindergelderhçhung jedoch kein Anspruch der L�nder
auf eine �nderung der Umsatzsteuerverteilung zu ihren Gunsten
mehr ableiten.

Um die Anpassung der Umsatzsteuerverteilung zu ermitteln, die im
Sinne von § 1 Satz 7 FAG notwendig w�re, damit die Leistungen
nach den §§ 62 bis 78 EStG – also das Kindergeld – zu 74 v. H. vom
Bund und zu 26 v. H. von den L�ndern getragen w�rden, w�re es
sachlich verfehlt, allein die Belastung aus der vorgesehenen Erhç-
hung des Kindergelds – wie von den L�ndern vorgesehen – in diesem
Verh�ltnis auf Bund und L�nder zu verteilen. Vielmehr w�ren den
Berechnungen die gesamten Leistungen nach den §§ 62 bis 78 EStG
zugrunde zu legen.

Nach dieser Methodik werden die L�nder vom Bund durch die bis-
herigen Anpassungen der Umsatzsteuerverteilung im Sinne des § 1
Satz 7 FAG inzwischen �berkompensiert. Unter Einberechnung der
vorgesehenen Kindergelderhçhung w�chst diese �berkompensation
von knapp 600 Mio. Euro im Jahr 2015 auf gut 2,7 Mrd. Euro im
Jahr 2019 auf.

Aus § 1 Satz 7 FAG l�sst sich daher keine Anpassung der vertikalen
Umsatzsteuerverteilung zugunsten der L�nder ableiten. Zur Wieder-
herstellung einer Lastenteilung beim Kindergeld im Verh�ltnis von
74 zu 26 w�re vielmehr eine �nderung der Umsatzsteuerverteilung
zugunsten des Bundes erforderlich.

58. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost

(DIE LINKE.)

Plant die Bundesregierung, zu dem Themen-
komplex des § 50i EStG und dessen Rechtsfol-
gen in Absprache mit den L�ndern eine allge-
meine Verwaltungsanweisung zu erlassen, wo-
rin geregelt wird, dass die Norm nicht auf
reine Inlandssachverhalte anzuwenden ist, und
inwieweit wird die Bundesregierung noch in
diesem Jahr eine Konkretisierung der Norm
vornehmen (bitte mit Begr�ndung)?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Mit den obersten Finanzbehçrden der L�nder wird derzeit fachlich
erçrtert, ob und inwieweit durch Verwaltungsanweisung zum Anwen-
dungsbereich der Vorschrift Stellung genommen werden soll, um zu
vermeiden, dass F�lle erfasst werden, in denen das deutsche Besteue-
rungsrecht nicht beeintr�chtigt wird und ob ggf. weitere gesetzgeberi-
sche Maßnahmen erforderlich sind. Die Erçrterungen sind noch
nicht abgeschlossen.

59. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost
(DIE LINKE.)

Welche j�hrlichen Steuermindereinnahmen
(bitte differenziert nach Steuergl�ubigern und
Steuerarten angeben) ergeben sich durch die
von Jahr zu Jahr schrittweise Anhebung des
Prozentsatzes zur Ber�cksichtigung von ab-
ziehbaren Altersvorsorgeaufwendungen im Zu-
ge des �bergangs zur nachgelagerten Besteue-
rung von bestimmten Altersleistungen, und
welche systematischen Bedenken sieht die
Bundesregierung, dass in der �bergangszeit
Steuerpflichtige entsprechende Vorsorgeauf-
wendungen f�r die Alterssicherung nicht zu
100 Prozent bei der Steuer ber�cksichtigen
kçnnen, gleichwohl dieselben Steuerpflichtigen
Bez�ge aus der Rentenversicherung am Ende
der �bergangszeit zu 100 Prozent versteuern
m�ssen (bitte mit Begr�ndung)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs
Dr. Michael Meister

vom 8. Juni 2015

Die finanziellen Auswirkungen aufgrund der Neuregelung der
steuerlichen Ber�cksichtigung von Vorsorgeaufwendungen nach
dem Alterseink�nftegesetz vom 5. Juli 2004 stellen sich f�r das Ka-
lenderjahr 2015 und die Folgejahre bis 2019 wie folgt dar:
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Diese Zahlen ber�cksichtigen sowohl die stufenweise Verbesserung
des Abzugs von Altersvorsorgebeitr�gen nach § 10 Absatz 3 EStG
als auch das stufenweise Abschmelzen des Vorwegabzuges nach § 10
Absatz 4a EStG.

Die angesprochenen Regelungen entsprechen den Empfehlungen
der vom Bundesministerium der Finanzen zur Umsetzung des
Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 6. M�rz 2002 – 2 BvL
17/99 – eingesetzten Sachverst�ndigenkommission zur Neuordnung
der steuerrechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeaufwendungen
und Altersbez�gen. Der Abschlussbericht ist in der Schriftenreihe
des Bundesministeriums der Finanzen, Band 74 verçffentlicht. Auch
nach Ansicht der Sachverst�ndigenkommission f�hrt die Neurege-
lung zu keiner verfassungsrechtlich relevanten Zweifachbesteuerung.

60. Abgeordneter
Dr. Axel

Troost

(DIE LINKE.)

Wie hoch ist der Wert des Portfolios des Re-
strukturierungsfonds (sowohl Markt- als auch
Bilanzwert einschließlich Kassenbest�nden),
und welche Gewinne oder Verluste resultierten
bisher aus der Vermçgensverwaltung der ein-
gezahlten Gelder (bitte Zahlen f�r die Jahre
2011 bis 2014 und f�r den Gesamtzeitraum in
absoluten und prozentualen Werten angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Steffen Kampeter

vom 8. Juni 2015

Gem�ß § 12 Absatz 1 des Restrukturierungsfondsgesetzes sind die
angesammelten Mittel so anzulegen, dass eine mçglichst große Si-
cherheit und eine ausreichende Liquidit�t der Anlagen gew�hrleistet
sind. Die Bundesanstalt f�r Finanzmarktstabilisierung hat die Deut-
sche Bundesbank seit 2012 mit der Portfolioverwaltung des Restruk-
turierungsfonds beauftragt. Die Deutsche Bundesbank hat am 31. Ok-
tober 2012 ein entsprechendes Portfolio aufgelegt.

Der nachfolgenden Aufstellung sind die Bilanz- und Marktwerte ein-
schließlich der Guthaben jeweils zum 31. Dezember zu entnehmen:

Die Aufwendungen und Ertr�ge aus der Vermçgensanlage ergeben
sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung der jeweiligen Jahre:
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Bedingt durch die hohen Agien beim Erwerb von Wertpapieren
�bersteigen die Aufwendungen die Ertr�ge. Da die erworbenen
Wertpapiere jeweils zum Nennwert bilanziert werden, entstehen Auf-
wendungen vor allem auf Abschreibungen der Agien im Jahr der An-
schaffung. Durch diese Buchungsmethode ergibt sich bezogen auf
die im Jahresabschluss erfassten Werte keine positive Rendite.

Gem�ß den Auswertungen des Portfolioverwalters (Deutsche Bun-
desbank) betrug die zeitgewichtete mathematische Rendite in den
Jahren 2012 (ab Auflage des Portfolios), 2013 und 2014 0,01 Pro-
zent, –0,13 Prozent und 1,16 Prozent. Seit Auflage des Portfolios
wurde eine annualisierte Rendite von 0,48 Prozent erzielt. Vor Auf-
lage des Portfolios wurden die Mittel als Kontoguthaben bei der
Deutschen Bundesbank gehalten.

61. Abgeordnete
Dr. Sahra

Wagenknecht
(DIE LINKE.)

Hat die Bundesregierung Kenntnis dar�ber,
ob die Luxemburger Steuerbehçrden wieder-
holt deutsche Behçrden auf den Ausweis hoher
Profite in Luxemburg aufmerksam gemacht
haben, die auf eine tats�chliche Zuordnung der
Gewinne von Konzernen in Deutschland
schließen ließen, und ob die deutschen Behçr-
den ggf. in diesen F�llen kein Interesse an
einer weiteren Verfolgung des Sachverhaltes
gezeigt haben?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs
Dr. Michael Meister

vom 10. Juni 2015

Es liegen der Bundesregierung keine Informationen vonseiten Lu-
xemburger Steuerbehçrden �ber die Hçhe von Gewinnen deutscher
Konzerne in Luxemburg vor.

Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeDrucksache 18/5161 – 42 –



Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums f�r Arbeit
und Soziales

62. Abgeordnete
Karin

Binder
(DIE LINKE.)

Welche einzelnen Untersuchungen, Studien
oder Gutachten wurden bisher bzw. werden
von der Bundesregierung veranlasst, um zu
pr�fen, inwieweit f�r den Hinweisgeberschutz
(Whistleblowerschutz) in Deutschland die in-
ternationalen Vorgaben hinreichend umgesetzt
sind, und was sind die bisherigen Ergebnisse?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Anette Kramme

vom 8. Juni 2015

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD f�r die 18. Le-
gislaturperiode enth�lt den Auftrag, zu pr�fen, ob beim Schutz von
Hinweisgebern im Arbeitsverh�ltnis die internationalen Vorgaben
hinreichend umgesetzt sind. �ber die konkrete Umsetzung des Pr�f-
auftrags ist noch nicht entschieden. Die erbetenen Informationen lie-
gen daher nicht vor.

63. Abgeordnete
Dr. Franziska

Brantner

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wann wird die Bundesregierung den in ihrer
Antwort zu Frage 12 der Kleinen Anfrage der
Fraktion B�NDNIS 90/DIE GR�NEN auf
Bundestagsdrucksache 18/3716 angek�ndigten
Gesetzentwurf zur Reform des Rechts der So-
zialen Entsch�digung und der Opferentsch�-
digung in den Deutschen Bundestag einbrin-
gen, und wie bewertet die Bundesregierung
den derzeitigen Zugang von Gewaltopfern zu
sofortigen Hilfen und Leistungen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin
Gabriele Lçsekrug-Mçller

vom 11. Juni 2015

Das Bundesministerium f�r Arbeit und Soziales (BMAS) erarbeitet
derzeit entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag den
Entwurf eines Gesetzes, in dem das Recht der Sozialen Entsch�di-
gung neu geregelt werden soll. Die Arbeiten sind noch nicht abge-
schlossen, so dass zum Zeitplan des parlamentarischen Verfahrens
noch keine Informationen gegeben werden kçnnen.

Der Zugang von Gewaltopfern zu sofortigen Hilfen ist derzeit da-
durch erçffnet, dass die Bundesl�nder, ohne dazu rechtlich verpflichtet
zu sein, im Zusammenhang mit dem Opferentsch�digungsgesetz viel-
fach die Mçglichkeit der Inanspruchnahme von Traumaambulanzen
vorsehen. Dies wird vonseiten der Bundesregierung sehr begr�ßt.
W�nschenswert im Sinne der Betroffenen ist allerdings ein fl�chen-
deckendes Angebot von fr�h einsetzenden Hilfen f�r Gewaltopfer
wie Traumaambulanzen f�r Erwachsene, Kinder und Jugendliche.
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Vor diesem Hintergrund sind gesetzliche Regelungen f�r sofortige
Hilfen im neuen Sozialen Entsch�digungsrecht vorgesehen.

64. Abgeordneter
Dieter

Janecek
(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Gr�nde gibt es nach den Kenntnis-
sen der Bundesregierung f�r die Abweichun-
gen zwischen den Angaben zu den Zahlen
der tats�chlich abgeschlossenen Statusfeststel-
lungsverfahren nach § 7a Absatz 1 Satz 1 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV)
durch die Deutsche Rentenversicherung Bund
(DRV Bund), die die Bundesregierung in
ihrer Antwort auf meine Schriftliche Frage 38
auf Bundestagsdrucksache 18/5040 zur Ver-
f�gung gestellt hat, und den Angaben, die
die DRV Bund im letzten Jahr gegen�ber
der „COMPUTERWOCHE“ gemacht hat
(www.computerwoche.de/a/scheinselbstaendig-
it-freiberufler-im-visier-der-rentenversicherung,
3065452) bzw. die in ihren Gesch�ftsberichten
2010 und 2013 zu finden sind, und wieso lie-
gen nach Angaben der DRV Bund (siehe Ant-
wort der Bundesregierung auf o. g. Schriftliche
Frage) entsprechende statistische Angaben le-
diglich f�r den Zeitraum von 2009 bis 2013
vor, obwohl aus der Antwort der Bundesregie-
rung auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE
LINKE. (Bundestagsdrucksache 16/5819) be-
reits Zahlen f�r die Jahre 2003 bis 2007 er-
sichtlich sind?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Gabriele Lçsekrug-Mçller

vom 10. Juni 2015

Abweichungen zwischen den in der Antwort auf Ihre Schriftliche
Frage 38 auf Bundestagsdrucksache 18/5040 gemachten Angaben
und den in den Gesch�ftsberichten der Deutschen Rentenversiche-
rung Bund der Jahre 2010 und 2013 get�tigten Aussagen zu tats�ch-
lich abgeschlossenen Statusfeststellungsverfahren nach § 7a Absatz 1
Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) sind nicht er-
sichtlich. Bei der im Gesch�ftsbericht 2010 getroffenen Aussage zum
Anteil der in diesem Jahr abgeschlossenen Verfahren nach § 7a Ab-
satz 1 Satz 1 SGB IV handelt es sich um einen Orientierungswert:
Von rund 25 000 Anfragen, d. h. eingeleiteten Statusfeststellungsver-
fahren, wurde danach in „rund zwei Dritteln“ der F�lle eine Status-
entscheidung getroffen. Laut Antwort auf Ihre Schriftliche Frage 38
auf Bundestagsdrucksache 18/5040 waren es genau 15 211 F�lle,
d. h. 60,8 Prozent. Der Gesch�ftsbericht 2013 enth�lt lediglich Anga-
ben zur Anzahl der eingeleiteten Verfahren nach § 7a Absatz 1 Satz 1
SGB IV, aber keine Hinweise zum Umfang der davon tats�chlich
mit einer Statusentscheidung abgeschlossenen Verfahren.

Die in dem zitierten Artikel der „COMPUTERWOCHE“ gemach-
ten Angaben, insbesondere zu „Scheinselbst�ndigen“, wurden nach
Auskunft der DRV Bund so nicht an die „COMPUTERWOCHE“
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�bermittelt. Regelm�ßig werden danach auf Anfragen von Journalis-
ten von der DRV Bund (lediglich) die Zahlen der eingeleiteten Sta-
tusfeststellungsverfahren nach § 7a Absatz 1 Satz 1 SGB IV �bermit-
telt sowie der Anteil der festgestellt selbst�ndig T�tigen. Bei der Zahl
der eingeleiteten Statusfeststellungsverfahren nach § 7a Absatz 1
Satz 1 SGB IV handelt es sich um eine Teilmenge der in der ersten
Tabelle der Antwort auf die benannte Schriftliche Frage enthaltenen
Gesamtzahl aller (durch Anfragen bzw. Antr�ge) eingeleiteten Ver-
fahren nach § 7a SGB IV.

Ihre Schriftliche Frage 38 auf Bundestagsdrucksache 18/5040 zielte
auf differenzierte statistische Angaben zu § 7a SGB IV (Gesamtzahl
der Verfahren sowie absolute und relative Grçßenordnungen zu den
Ergebnissen der Statusfeststellungsverfahren nach § 7a SGB IV, also
Zahlen zu den Statusfeststellungsverfahren sowohl nach Absatz 1
Satz 1 als auch nach Absatz 1 Satz 2). Nach Auskunft der DRV
Bund sind diese Angaben nur f�r den Zeitraum 2009 bis 2013 ver-
f�gbar. Die in der zitierten Antwort auf die Kleine Anfrage enthal-
tenen Daten aus dem Jahr 2007 beschr�nken sich hingegen auf be-
stimmte Aspekte der Statusfeststellungsverfahren (allein) nach § 7a
Absatz 1 Satz 1 SGB IV. Weitergehende Angaben m�ssten im Rah-
men von Sonderauswertungen ermittelt werden.

65. Abgeordneter
Dieter

Janecek

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche inhaltlichen Anweisungen, die mit Be-
zug zu einer ge�nderten Rechtsprechung Ein-
fluss auf die Entscheidungspraxis der DRV
Bund im Rahmen ihrer Statusfeststellungsver-
fahren nach § 7a Absatz 1 Satz 1 SGB IV aus-
ge�bt haben, gab es nach Kenntnissen der
Bundesregierung im Zeitraum von 2003 bis
2015, und wie viele Beschwerden �ber die von
der DRV Bund getroffenen Feststellungen gab
es im selben Zeitraum beim Bundesversiche-
rungsamt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Gabriele Lçsekrug-Mçller

vom 10. Juni 2015

Anweisungen zur Bearbeitung von Statusfeststellungsverfahren bei
der DRV Bund werden nicht gesondert erteilt, sondern finden sich
in den Rechtshandb�chern der Deutschen Rentenversicherung, die
im Internet çffentlich zug�nglich sind. Dort finden sich in den Aus-
f�hrungen zu § 7a SGB IV in erster Linie Hinweise zum Verfahren.
Kriterien zur Abgrenzung von abh�ngiger Besch�ftigung und selb-
st�ndiger T�tigkeit finden sich demgegen�ber bei den Anmerkungen
zu den einschl�gigen Vorschriften, insbesondere zu § 1 SGB VI und
§ 7 SGB IV. Dabei wird der Grundsatz herausgestellt, dass es sich
bei der Abgrenzung in jedem Fall um eine Einzelfallentscheidung
handelt, bei der s�mtliche Umst�nde des Einzelfalls zu ermitteln und
zu ber�cksichtigen sind. Bei der Kommentierung der Vorschriften
finden sich Verlinkungen zu weiteren Quellen, die f�r die inhaltliche
Beurteilung herangezogen werden kçnnen.
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Besonders hervorzuheben ist dabei das gemeinsame Rundschreiben
der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zur Statusfeststel-
lung von Erwerbst�tigen vom 13. April 2010. Dieses Rundschreiben
dient einer einheitlichen Verfahrensweise in verschiedenen Zweigen
der Sozialversicherung. Es wird gemeinsam von den Spitzenorgani-
sationen der Sozialversicherung unter Ber�cksichtigung der einschl�-
gigen Rechtsprechung verfasst und herausgegeben und im Bedarfs-
fall aktualisiert. So wurde beispielsweise auf der Sitzung der Vertre-
terinnen und Vertreter der Spitzenorganisationen vom 9. April 2014
die Anlage 3 des Rundschreibens aktualisiert. Dabei wurde die im
Jahr 2012 erfolgte Konkretisierung der Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts zur Beurteilung von Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrern
nachvollzogen. Von diesem Rundschreiben abweichende inhaltliche
Anweisungen gibt es bei der DRV Bund nicht.

Eine Auflistung s�mtlicher thematisch einschl�giger �nderungen in
den Kommentierungen der Rechtshandb�cher der DRV Bund sowie
ggf. weiterer zu beachtender Quellen f�r den Zeitraum 2003 bis 2015
liegt nicht vor.

Das Bundesversicherungsamt hat von Anfang 2010 bis Ende 2014
die Entscheidungen und Verfahrensweisen der Clearingstelle der
DRV Bund aufgrund von 56 Einzeleingaben, Beschwerden und Peti-
tionen im Zusammenhang mit Statusfeststellungsverfahren gepr�ft.
Es liegt keine Auswertung dar�ber vor, wie diese Verfahren abge-
schlossen wurden. Vor 2010 wurden die Eingaben zum Statusfeststel-
lungsverfahren nicht gesondert erfasst.

66. Abgeordneter
Markus

Kurth
(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Informationen �ber die Entwicklung
der Zahl der sog. Crowdworker liegen der
Bundesregierung vor, und welche Forschungs-
vorhaben zum sozialen Absicherungsbedarf
der im Zuge des digitalen Wandels entstehen-
den neuen Erwerbsformen sind im Auftrag der
Bundesregierung derzeit in Bearbeitung oder
Planung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Anette Kramme

vom 8. Juni 2015

F�r Deutschland gibt es nach Wissen der Bundesregierung bislang
keine fundierten empirischen Erkenntnisse �ber die Zahl der sog.
Crowdworker und ihre Entwicklung. Zur Nutzung von Crowdwor-
king seitens der Unternehmen und zu den Eigenschaften von Crowd-
workern liegen hingegen erste empirische Erkenntnisse vor.

Eine repr�sentative Unternehmensbefragung des Zentrums f�r Euro-
p�ische Wirtschaftsforschung im vierten Quartal 2014 im Wirt-
schaftszweig Informationswirtschaft zeigt, dass 3,2 Prozent der Un-
ternehmen in der Informationswirtschaft Crowdworking einsetzen
und 1 Prozent den Einsatz bis Ende 2016 plant. Da in der Informa-
tionswirtschaft Arbeit vergleichsweise gut zerlegt und portioniert ins
Netz verlagert werden kann, d�rfte der Einsatz von Crowdworking
in anderen Branchen vermutlich noch geringer ausfallen. Daher d�rf-
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te Crowdworking in Deutschland bislang eher ein Randph�nomen
sein.

Eine Befragung von insgesamt 400 Crowdworkern auf zwei Plattfor-
men f�r die Vergabe einfacher T�tigkeiten (Microtasks) im Auftrag
des BMAS zeigt, dass es sich �berwiegend um abh�ngig Besch�ftigte
und Personen in beruflicher Ausbildung handelt (Ausbildung bzw.
Studium), die wenige Euro je Woche hinzuverdienen. Die befragten
Crowdworker sind �berwiegend jung, ledig, m�nnlich und gut ausge-
bildet. Lediglich 5 Prozent der befragten Crowdworker sind Solo-
Selbst�ndige. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass die Ergeb-
nisse aufgrund der Fallzahl und Erhebungsmethodik nur einen ersten
Einblick geben kçnnen und nicht ohne Weiteres generalisierbar sind.

Die bisherigen Studien haben ergeben, dass sich eine repr�sentative
Erhebung zur Ermittlung der Gesamtzahl der Crowdworker oder zu
den Eigenschaften von Crowdworkern methodisch nur sehr schwer
umsetzen l�sst. Derzeit wird im Auftrag des BMAS das Forschungs-
vorhaben „Foresight-Studie Digitale Arbeitswelt“ durchgef�hrt, das
vor allem auf Basis von Experteninterviews unter anderem neue For-
men von Arbeitsorganisation und Arbeitsteilung, z. B. Crowdwor-
king, untersucht und Handlungsbedarfe ableitet. Das Vorhaben wird
voraussichtlich Ende 2015 abgeschlossen.

67. Abgeordnete
Brigitte

Pothmer

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie viele Fl�chtlinge bzw. Asylberechtigte,
Asylsuchende und Geduldete haben sich j�hr-
lich seit 2010 in Arbeitsagenturen oder Job-
centern beraten lassen (f�r 2015 bitte die zu-
letzt verf�gbaren Zahlen angeben), und wel-
che Qualifikationen haben sie (wenn mçglich,
f�r die einzelnen Jahre aufschl�sseln nach
den Kategorien Schulabschluss, Hochschul-
abschluss, Berufsausbildung und Berufserfah-
rung im Herkunftsland oder in Deutschland,
f�r 2015 bitte die zuletzt verf�gbaren Zahlen
angeben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Anette Kramme

vom 10. Juni 2015

Auswertungen zu Fl�chtlingen bzw. Asylberechtigten, Asylsuchen-
den und Geduldeten sind in den Statistiken der Bundesagentur f�r
Arbeit nicht mçglich.

Allenfalls kann ein Aggregat aus Personen mit einer Staatsangehç-
rigkeit aus den zugangsst�rksten Herkunftsl�ndern von Asylbewer-
bern (Asylzugangsl�nder) gebildet werden. Dabei werden alle Her-
kunftsl�nder in das Aggregat einbezogen, die in den letzten Jahren
unter den zehn zugangsst�rksten Herkunftsl�ndern mit den meisten
Asylerstantr�gen lagen. Dazu gehçren folgende Staaten: Afghanis-
tan, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Eritrea, Irak, Iran, Koso-
vo, Mazedonien, Nigeria, Pakistan, Russische Fçderation, Serbien,
Somalia, Syrien und Ukraine.
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Die absoluten Zahlen, die f�r diese Asylzugangsl�nder ermitteln wer-
den, d�rfen aber nicht mit der absoluten Gesamtzahl der genannten
Personengruppen gleichgesetzt werden.

So stammt nur ein Teil der einreisenden Asylbewerber aus den je-
weils zehn zugangsst�rksten Herkunftsl�ndern, der in Relation zur
j�hrlichen Gesamtzahl zudem noch schwankt (Januar bis Mai 2015:
78,8 Prozent; 2014: 69,4 Prozent; 2013: 66,6 Prozent; 2012: 74,4 Pro-
zent; 2011: 72 Prozent und 2010: 71,9 Prozent). Die Schutzquote ist
von Herkunftsland zu Herkunftsland unterschiedlich und nach einer
ablehnenden Asylentscheidung verl�sst ein Teil der Asylbewerber
relativ schnell das Bundesgebiet.

Unabh�ngig davon sind in diesem Aggregat auch Personen enthal-
ten, die �ber andere Migrationswege als ein Asylverfahren nach
Deutschland gekommen sind, beispielsweise �ber regul�re Arbeits-
migration oder Familiennachzug, und schon lange in Deutschland le-
ben kçnnen.

Im Mai 2015 waren rund 370 000 erwerbsf�hige Personen aus den
o. g. Asylzugangsl�ndern bei einem Jobcenter oder einer Arbeits-
agentur gemeldet. Erwerbsf�hige Personen aus den Asylzugangsl�n-
dern finden sich zum weit �berwiegenden Teil, n�mlich zu 91 Pro-
zent, im Rechtskreis des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II).
Dabei werden Asylbewerber und geduldete Ausl�nder grunds�tzlich
im Rechtskreis des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) von
Arbeitsagenturen und anerkannte Asylberechtigte bzw. nach der Gen-
fer Fl�chtlingskonvention anerkannte Fl�chtlinge, subsidi�r Schutzbe-
rechtigte sowie Ausl�nder, die wegen eines Abschiebungsverbotes
nach § 60 Absatz 5 oder Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG)
eine Aufenthaltserlaubnis haben, im Rechtskreis des SGB II von Job-
centernbetreut.

Die Bestandszahlen der gemeldeten Personen aus den o. g. Asylzu-
gangsl�ndern erhçhen sich seit 2012. Die Entwicklung folgt damit
den steigenden Asylantrags- und -entscheidungszahlen; zuletzt hat
sich die Dynamik erkennbar beschleunigt. Dabei zeigen sich die An-
stiege fast ausschließlich im Rechtskreis des SGB II.

Die Qualit�tsstruktur der erwerbsf�higen Personen aus den zehn zu-
gangsst�rksten Asylzugangsl�ndern, die bei Jobcentern und Arbeits-
agenturen gemeldet sind, zeigt �berdurchschnittlich hohe Anteile
von Personen ohne Schulabschluss und ohne abgeschlossene Berufs-
ausbildung. So beliefen sich im Mai 2015 der Anteil der Personen oh-
ne Hauptschulabschluss auf 25 Prozent und der Anteil der Personen
ohne abgeschlossene Berufsausbildung auf 79 Prozent. Gleichzeitig
zeigt sich aber auch, dass gemeldete Personen aus denAsylzugangsl�n-
dern mit 18 bzw. 7 Prozent hçhere Anteile von Personen mit Abitur
bzw. Hochschulreife und akademischer Ausbildung aufweisen.

68. Abgeordnete
Brigitte

Pothmer

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie viele Frauen und M�nner waren seit 2010
nach dem Verlust ihrer Besch�ftigung am ers-
ten Arbeitsmarkt ausschließlich bzw. erg�n-
zend auf Arbeitslosengeld II angewiesen (bitte
j�hrliche Angaben jeweils absolut und als An-
teil an allen arbeitslos gewordenen Frauen und
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M�nnern auff�hren), und wie viele davon
waren jeweils unter 25 bzw. �ber 55 Jahre alt
(bitte j�hrliche Angaben getrennt nach Frauen
und M�nnern machen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Anette Kramme
vom 11. Juni 2015

In der Grundsicherungsstatistik kçnnen die Zug�nge von Leistungs-
berechtigten nicht danach unterschieden werden, ob unmittelbar vor
dem Zugang eine Besch�ftigung ausge�bt wurde. Solche Auswertun-
gen sind aber in der Arbeitslosenstatistik mçglich, denn dort kann
der Zugang in Arbeitslosigkeit nach Zugangsgr�nden und den
Rechtskreisen SGB II und SGB III unterschieden werden. Zug�nge
in Arbeitslosigkeit werden dann dem Rechtskreis des SGB II zuge-
ordnet, wenn Leistungsanspr�che auf Grundsicherungsleistung be-
stehen. Allerdings kann in der Arbeitslosenstatistik nicht danach
differenziert werden, ob ausschließlich oder erg�nzend zum Arbeits-
losengeld Grundsicherungsleistungen bezogen werden.

Im Jahr 2014 meldeten sich insgesamt 390 000 M�nner und 235 000
Frauen aus Besch�ftigung am 1. Arbeitsmarkt heraus im Rechts-
kreis des SGB II arbeitslos. Das waren jeweils 24 bzw. 23 Prozent
aller Zug�nge in Arbeitslosigkeit aus Besch�ftigung am 1. Arbeits-
markt von M�nnern und Frauen. Die Entwicklung seit 2010 f�r
M�nner und Frauen insgesamt und f�r Personen unter 25 bzw. �ber
55 Jahren kann Tabelle 1 entnommen werden.
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69. Abgeordnete
Brigitte

Pothmer

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie hoch ist aktuell jeweils der Anteil der ren-
tenversicherungspflichtig besch�ftigten Mini-
jobber an allen seit dem 1. Januar 2013 neu be-
gonnenen Minijobs bzw. am Gesamtbestand
geringf�gig Besch�ftigter (bitte Daten getrennt
f�r den gewerblichen Bereich und f�r Privat-
haushalte ausweisen), und wie hoch war im
Vergleich dazu jeweils der Anteil der renten-
versicherungspflichtig besch�ftigten Minijob-
ber an den genannten Gruppen im entspre-
chenden Vorjahresquartal?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Gabriele Lçsekrug-Mçller
vom 11. Juni 2015

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft
Bahn-See (DRV KBS) betr�gt (zum Stichtag 31. M�rz 2015) im ge-
werblichen Bereich der Anteil der rentenversicherungspflichtig ge-
ringf�gig entlohnt Besch�ftigten an allen seit dem 1. Januar 2013
neu begonnenen geringf�gig entlohnten Besch�ftigungen 19,8 Pro-
zent und der Anteil am Gesamtbestand geringf�gig entlohnt Besch�f-
tigter 17,3 Prozent. Im Vorjahresquartal (zum Stichtag 31. M�rz
2014) betrugen diese Anteile 20,4 Prozent (bezogen auf seit dem
1. Januar 2013 neu begonnene geringf�gig entlohnte Besch�ftigun-
gen) und 15,7 Prozent (bezogen auf den Gesamtbestand). In Privat-
haushalten betr�gt der Anteil der rentenversicherungspflichtig ge-
ringf�gig entlohnt Besch�ftigten an allen seit dem 1. Januar 2013
neu begonnenen geringf�gig entlohnten Besch�ftigungen 18,2 Pro-
zent und der Anteil am Gesamtbestand geringf�gig entlohnt Besch�f-
tigter 14,4 Prozent. Im Vorjahresquartal (zum Stichtag 31. M�rz
2014) betrugen diese Anteile 19,3 Prozent (bezogen auf seit dem
1. Januar 2013 neu begonnene geringf�gig entlohnte Besch�ftigun-
gen) und 13,2 Prozent (bezogen auf den Gesamtbestand).

70. Abgeordnete
Corinna

R�ffer

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Inwieweit plant die Bundesregierung eine wis-
senschaftliche Aufarbeitung des Unrechts, das
Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der
Behindertenhilfe und der Psychiatrie (in den
Jahren 1949 bis 1990) erlebt haben (bitte be-
gr�nden), und wenn ja, wann wird sie den Auf-
trag zu einer solchen Forschung vergeben?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Anette Kramme

vom 8. Juni 2015

Die Konferenz der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanz-
leien der L�nder mit dem Chef des Bundeskanzleramtes hat die Kon-
ferenz der Arbeits- und Sozialminister (ASMK) gebeten, gemeinsam
mit den zust�ndigen Fachministerien des Bundes und der L�nder so-
wie den Kirchen bis zum 31. August 2015 ein Konzept zu erarbeiten,
um f�r Menschen, die als Kinder und Jugendliche in Heimen der Be-
hindertenhilfe oder station�ren psychiatrischen Einrichtungen in den
Jahren 1949 bis 1975 (Bundesrepublik Deutschland) bzw. 1949 bis
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1990 (DDR) Unrecht und Leid erfahren haben, in gemeinsamer Ver-
antwortung Wege der Aufarbeitung und finanziellen Anerkennung
des Leides sowie der Abmilderung von Folgesch�den zu finden.

Dies aufgreifend hatte das BMAS in Abstimmung mit der ASMK zu
einer ersten Besprechung am 3. Juni 2015 eingeladen. Gemeinsam
wurde ein Prozess eingeleitet, in dessen Rahmen die Grundlagen des
Konzeptes erarbeitet werden sollen. In diesem Zusammenhang spielt
auch die Frage der wissenschaftlichen Aufarbeitung eine Rolle.

71. Abgeordnete
Corinna

R�ffer

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie kçnnte in einer Hilfsfondslçsung f�r Kin-
der, die (in den Jahren 1949 bis 1990) in Be-
hindertenheimen und Psychiatrien Unrecht er-
fahren haben, der Aspekt ber�cksichtigt wer-
den, dass diese Kinder – auch unter 15-j�hrige
Kinder – Zwangsarbeit verrichten mussten?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Anette Kramme

vom 8. Juni 2015

Inhalt und Voraussetzungen der Anerkennungsleistungen sind Ein-
zelfragen des Konzeptes, welches derzeit erarbeitet wird.

72. Abgeordnete
Corinna

R�ffer
(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Plant die Bundesregierung, das Unrecht, das
Kinder und Jugendliche in Einrichtungen der
Behindertenhilfe und der Psychiatrie (in den
Jahren 1949 bis 1990) erlitten haben, z. B. im
Rahmen einer çffentlichen Erkl�rung anzuer-
kennen, und wenn nein, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Anette Kramme

vom 8. Juni 2015

Mit L�ndern und Kirchen werden im Rahmen der Konzepterarbei-
tung auch mçgliche Formen der Anerkennung erçrtert.

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums f�r Ern�hrung
und Landwirtschaft

73. Abgeordneter
Harald

Ebner

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Trifft es zu, dass die Analyse von Roggen und
Hafer auf Glyphosatr�ckst�nde im Rahmen
des EU-Monitorings f�r Pestizidr�ckst�nde
verpflichtend ist, weil diese Getreidearten be-
sonders h�ufig vor der Ernte zur Abreife-
beschleunigung behandelt (sikkiert) werden,
und welche Analyseergebnisse sind der Bun-
desregierung zu diesen und anderen Getrei-
deprodukten aus Deutschland und anderen

Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode Drucksache 18/5161– 51 –



Mitgliedstaaten bekannt bzw. zug�nglich
(www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/
4038.htm)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Dr. Maria Flachsbarth
vom 10. Juni 2015

Gem�ß Artikel 29 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 �ber Hçchst-
gehalte an Pestizidr�ckst�nden in oder auf Lebens- und Futtermitteln
pflanzlichen und tierischen Ursprungs legt die Europ�ische Kommis-
sion ein mehrj�hriges koordiniertes Kontrollprogramm der Union
(KKP) mit genauen Angaben �ber die in die nationalen Kontrollpro-
gramme der Mitgliedstaaten einzubeziehenden Proben fest. Mithilfe
dieser Proben soll einerseits die Einhaltung der geltenden Rechtsvor-
schriften, konkret der in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festge-
legten R�ckstandshçchstgehalte, �berpr�ft und andererseits die Ver-
braucherexposition mit R�ckst�nden von Pflanzenschutzmitteln er-
mittelt werden. Das koordinierte Kontrollprogramm wird dabei je-
weils f�r drei Jahre erstellt und j�hrlich aktualisiert. Es ber�cksichtigt
etwa 30 bis 40 Lebensmittel, die die wichtigsten Ern�hrungsbestand-
teile der Europ�ischen Union bilden. Ausgehend von der derzeit
aktuellen Verordnung (EU) Nr. 400/2014 fallen darunter f�r das
Jahr 2015 Weizen, f�r das Jahr 2016 Roggen oder Hafer und f�r das
Jahr 2017 Reis als die bedeutendsten Getreidesorten. Zum verant-
wortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen werden
bei Wirkstoffen, deren Analytik aufwendigere Verfahren erfordert,
die zu untersuchenden Lebensmittel auf sinnvolle Erzeugnisse be-
grenzt. F�r den Wirkstoff Glyphosat trifft dies im Bereich der Le-
bensmittel pflanzlicher Herkunft auf Weizen, Hafer bzw. Roggen
und Reis und im Bereich der Lebensmittel tierischer Herkunft auf
Milch, Leber, Gefl�gelmuskel und -fett zu. Damit soll insbesondere
vermieden werden, dass Mitgliedstaaten aufw�ndige Einzelmethoden
unter Erf�llung der vorgeschriebenen Mindestprobezahlen bei Er-
zeugnis-Wirkstoff-Kombinationen anwenden, bei denen keine R�ck-
st�nde zu erwarten sind.

Im Rahmen des mehrj�hrigen koordinierten Kontrollprogramms der
Union wurden im Jahr 2013 in Deutschland 91 Roggen- und zwei
Haferproben untersucht, bei denen in zwei Proben Glyphosatr�ck-
st�nde quantifiziert werden konnten.

Insgesamt liegen der Bundesregierung derzeit zu diesen und anderen
Getreideprodukten mit Herkunft aus Deutschland und anderen Mit-
gliedstaaten der EU f�r den Zeitraum von 2000 bis 2015 Analyse-
ergebnisse zu 1 043 Proben vor. Dabei konnte Glyphosat in 40 dieser
Proben in quantifizierbaren Mengen nachgewiesen werden, der zu-
l�ssige R�ckstandshçchstgehalt wurde aber von keiner Probe �ber-
schritten (siehe Anlage: Auswertung der BVL-Datenbank mit Stand
5. Juni 2015).**

** Von der Drucklegung der Anlage wurde abgesehen.
Diese ist als Anlage auf Bundestagsdrucksache 18/5161 auf der Internetseite des Deut-
schen Bundestages abrufbar.
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74. Abgeordneter
Harald

Ebner

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Trifft es nach Kenntnis der Bundesregierung
zu, dass Kinder in der EU aufgrund der hohen
Glyphosatr�ckst�nde in Roggen, Weizen, Ha-
fer, Weintrauben und �pfeln rechnerisch der-
zeit zum Teil bereits mehr als die H�lfte der
toxikologisch maximal akzeptablen t�glichen
Aufnahmemenge (ADI) von 0,3 mg/kg mit der
Nahrung aufnehmen, und was tut die Bundes-
regierung, um die tats�chliche Belastung dieser
Produkte und der Kinder selbst zu quantifizie-
ren und zu reduzieren (www.efsa.europa.eu/
de/efsajournal/pub/4038.htm)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin
Dr. Maria Flachsbarth

vom 10. Juni 2015

Basierend auf den gegenw�rtig zugelassenen Anwendungen und den
daraus entstehenden R�ckst�nden ergibt sich eine Ausschçpfung der
duldbaren t�glichen Aufnahmemenge (ADI-Wert) (0,3 mg/kg Kçr-
pergewicht (KG)) von 2,4 Prozent f�r die deutsche Bevçlkerung
(Nationale Verzehrsstudie-(NVS)-II-Modell, kritische Gruppe: Be-
vçlkerung 14 bis 80 Jahre). F�r deutsche Kinder betr�gt die Aus-
schçpfung 2,3 Prozent des ADI-Werts (0,3 mg/kg KG).

Basierend auf den gegenw�rtig zugelassenen Anwendungen und den
daraus entstehenden R�ckst�nden ergibt sich eine Ausschçpfung des
ADI-Werts (0,3 mg/kg KG) von 4 Prozent f�r erwachsene europ�-
ische Bevçlkerungsgruppen (EFSA: Pesticide Residue Intake Model
(PRIMo), kritische Gruppe: irische Erwachsene). F�r europ�ische
Kinder betr�gt die Ausschçpfung 4,1 Prozent des ADI-Werts (0,3 mg/
kg KG; kritische Gruppe: d�nische Kinder).

Unter Annahme eines Verbots der Sikkation in Deutschland w�rde
diese Ausschçpfung auf 0,7 Prozent sinken (NVS-II-Modell, kriti-
sche Gruppe: Kinder zwei bis vier Jahre), wenn man die Werte des
Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2014 bez�glich der Inlands-
Produktionsmenge und des Imports f�r Getreide ber�cksichtigt (Re-
duktion der Exposition um etwa 60 Prozent). Ein Verbot der Sikka-
tion in �lsaaten bzw. bei Wurzel- und Knollenkulturen h�tte keinen
signifikanten Einfluss auf die Verbraucherexposition; ebenso ist der
�bergang in Lebensmittel tierischen Ursprungs unerheblich.

Bez�glich der Kurzzeit-Exposition ist bei einem Verbot der Sikkation
keine �nderung in der maximalen Aufnahmemenge zu erwarten. Le-
diglich die Eintrittswahrscheinlichkeit hierf�r wird durch einen gerin-
gen Anteil an importiertem Getreide als Hauptquelle f�r R�ckst�nde
deutlich reduziert.

Im Rahmen der Neubewertung des Pflanzenschutzmittelwirkstoffes
Glyphosat auf EU-Ebene wurde eine Erhçhung des ADI-Werts auf
0,5 mg/kg KG vorgeschlagen, die zu nachfolgenden Ausschçpfun-
gen f�hren w�rde:

Basierend auf den gegenw�rtig zugelassenen Anwendungen und den
daraus entstehenden R�ckst�nden ergibt sich eine Ausschçpfung des
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ADI-Werts (0,5 mg/kg KG) von 1,5 Prozent f�r die deutsche Bevçl-
kerung (NVS-II-Modell, kritische Gruppe: Bevçlkerung 14 bis 80
Jahre). F�r deutsche Kinder betr�gt die Ausschçpfung 1,4 Prozent
des ADI-Werts (0,5 mg/kg KG).

Basierend auf den gegenw�rtig zugelassenen Anwendungen und den
daraus entstehenden R�ckst�nden ergibt sich eine Ausschçpfung des
ADI-Werts (0,5 mg/kg KG) von 2,4 Prozent f�r erwachsene euro-
p�ische Bevçlkerungsgruppen (EFSA PRIMo, kritische Gruppe: iri-
sche Erwachsene). F�r europ�ische Kinder betr�gt die Ausschçp-
fung 2,5 Prozent des ADI-Werts (0,5 mg/kg KG; kritische Gruppe:
d�nische Kinder).

75. Abgeordneter
Harald
Ebner

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche konkreten formellen wie auch infor-
mellen Aktivit�ten hat die Bundesregierung
unternommen bzw. wird sie unternehmen, um
sich auf EU-Ebene f�r die Kennzeichnung von
tierischen Produkten, zu deren Erzeugung Tie-
re mit gentechnisch ver�nderten Futtermitteln
gef�ttert wurden, einzusetzen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Dr. Maria Flachsbarth

vom 10. Juni 2015

Nach dem geltenden EU-Recht m�ssen Lebens- und Futtermittel ge-
kennzeichnet werden, wenn sie gentechnisch ver�nderte Organismen
(GVO) enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen hergestellt wur-
den. F�r Lebensmittel tierischer Herkunft, bei deren Erzeugung das
Tier mit gentechnisch ver�nderten Pflanzen gef�ttert wurde, sieht
das EU-Recht keine Kennzeichnungspflicht vor. Das EU-Recht ist
abschließend, d. h. eine nationale Regelung, die eine solche Kenn-
zeichnungspflicht einf�hren w�rde, ist nicht zul�ssig.

Um dem Auftrag aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU
und SPD nachzukommen, setzt sich der Bundesminister f�r Ern�h-
rung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, vor diesem Hinter-
grund f�r eine �nderung des EU-Rechts ein, um eine Prozesskenn-
zeichnungspflicht auf EU-Ebene zu erreichen.

So hat er j�ngst in einem Schreiben an den zust�ndigen EU-Kom-
missar Vytenis Andriukaitis f�r eine solche Regelung geworben.
Zwischenzeitlich ist die Antwort des Kommissars eingegangen. Da-
rin lehnt er eine Unterst�tzung der Initiative des Bundesministers
Christian Schmidt ab; er h�lt die freiwillige nationale Kennzeich-
nungsmçglichkeit f�r ausreichend. Eine solche freiwillige Kennzeich-
nung ist in Deutschland nach den Regelungen des EG-Gentechnik-
Durchf�hrungsgesetzes mit dem Hinweis „ohne Gentechnik“ mçg-
lich.

Neben der Europ�ischen Kommission ist der Bundesminister
Christian Schmidt auch mit anderen Mitgliedstaaten der Euro-
p�ischen Union in Kontakt, um f�r eine Prozesskennzeichnungs-
pflicht auf EU-Ebene zu werben.
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76. Abgeordneter
Harald

Ebner

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Was sind die konkreten Gr�nde der Bundes-
regierung, das vom EU-Kommissionspr�si-
denten Jean-Claude Juncker vorgeschlagene
Import-Opt-Out f�r GVO-Pflanzen abzuleh-
nen (siehe z. B. www.zdf.de/wiso/
landwirtschaftsminister-haelt-eu-genpolitik-
fragwuerdig-38266560.html), insbesondere, ist
der Bundesminister f�r Ern�hrung und Land-
wirtschaft, Christian Schmidt, der Auffas-
sung, dass die Versorgung der deutschen
Fleisch-Veredelungswirtschaft mit Futtermit-
teln nur durch den Import von GVO-Futter-
pflanzen gew�hrleistet werden kann (http://
dipbt.bundestag.de/doc/btp/18/18105.pdf,
S. 9979)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Dr. Maria Flachsbarth

vom 10. Juni 2015

Die Bundesregierung sieht den Vorschlag kritisch. Die Pr�fung ist al-
lerdings noch nicht vollst�ndig abgeschlossen.

Die EU und Deutschland importierten erhebliche Mengen an gen-
technisch ver�nderten Agrarrohstoffen. So importieren die EU zum
Beispiel im mehrj�hrigen Mittel rund 30 Millionen Tonnen und
Deutschland rund 6,5 Millionen Tonnen Soja pro Jahr (davon rund
4,5 Millionen Tonnen Sojaschrot), das �berwiegend gentechnisch
ver�ndert ist und vor allem als Futtermittel verwendet wird (mittler-
weile ist der Anbau von Soja weltweit zu sch�tzungsweise �ber
80 Prozent gentechnisch ver�ndert). Auf Europa entfallen dagegen
derzeit nur 2,2 Prozent der j�hrlichen Welt-Sojaproduktion. Vor die-
sem Hintergrund ist der Bundesminister Christian Schmidt der Auf-
fassung, dass die notwendige Versorgung der deutschen Fleisch-Ver-
edelungswirtschaft mit Futtermitteln derzeit auch den Import von
gentechnisch ver�nderten Agrarrohstoffen voraussetzt, die im �bri-
gen seit vielen Jahren in der EU und in Deutschland verwendet wer-
den. Eine zuk�nftige langfristige Marktanpassung zur Bereitstellung
von GVO-freien Futtermitteln kçnnte bei entsprechender Nachfrage
mçglich sein. Gleichzeitig setzt sich das Bundesministerium f�r Er-
n�hrung und Landwirtschaft (BMEL) mit seiner Eiweißpflanzenstra-
tegie daf�r ein, den Anbau von Eiweißpflanzen in Deutschland aus-
zuweiten.

77. Abgeordnete
Dr. Kirsten

Tackmann

(DIE LINKE.)

Wie bewertet die Bundesregierung aus Sicht
des Tierschutzes und der Praktikabilit�t die
verschiedenen Methoden zur Kastration
m�nnlicher L�mmer (Gummiringe, Burdizzo-
Zange, operative Entfernung der Hoden) un-
ter Ber�cksichtigung internationaler Erfah-
rungen in f�hrenden Schafzuchtl�ndern, z. B.
der Schweiz, und sieht sie diesbez�glich Neu-
regelungsbedarf?
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Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Dr. Maria Flachsbarth

vom 8. Juni 2015

Die Kastration von unter vier Wochen alten m�nnlichen Schafen ist
gem�ß § 5 Absatz 3 Nummer 1 des Tierschutzgesetzes (TierSchG)
ohne Bet�ubung zul�ssig, sofern kein von der normalen anatomi-
schen Beschaffenheit abweichender Befund vorliegt. Dabei sind ge-
m�ß § 5 Absatz 1 Satz 5 TierSchG alle Mçglichkeiten auszuschçp-
fen, um die Schmerzen oder Leiden der Tiere zu vermindern. Der
Eingriff darf nach § 6 Absatz 1 Satz 4 TierSchG nur von Personen
durchgef�hrt werden, die die dazu notwendigen Kenntnisse und F�-
higkeiten haben.

Die Verwendung elastischer Ringe bei der Kastration von m�nnli-
chen L�mmern ist nach § 6 Absatz 2 TierSchG aus Tierschutzgr�n-
den verboten. Auch die Empfehlungen des St�ndigen Ausschusses
des Europ�ischen �bereinkommens zum Schutz von Tieren in land-
wirtschaftlichen Tierhaltungen vom 6. November 1992 f�r das Hal-
ten von Schafen sehen vor, dass die Kastration nur mithilfe chirurgi-
scher Methoden unter Bet�ubung oder mit der Burdizzo-Zange
durchgef�hrt werden soll. Die Kastration mithilfe von Gummiringen
sollte hingegen vermieden werden.

Im Hinblick auf die Bewertung der verschiedenen Methoden der
Kastration von m�nnlichen L�mmern aus Sicht des Tierschutzes und
der Praktikabilit�t ist Folgendes festzustellen:

– Die Verwendung elastischer Ringe zur Kastration von m�nnlichen
L�mmern ist aus Tierschutzgr�nden ausnahmslos verboten.

– Die chirurgische Kastration von m�nnlichen L�mmern unter Be-
t�ubung ist aus Sicht des Tierschutzes und der Zuverl�ssigkeit zu
pr�ferieren, w�hrend diese Methode im Hinblick auf die Praktika-
bilit�t h�ufig nicht umzusetzen ist.

– Demgegen�ber weist die Kastration mittels der Burdizzo-Zange
aus Gr�nden der Praktikabilit�t Vorteile, aus Sicht der Zuverl�s-
sigkeit und aus Tierschutzsicht hingegen Nachteile auf.

Inhalt der Initiative „Eine Frage der Haltung – Neue Wege f�r mehr
Tierwohl“ des BMEL ist auch das Beenden nichtkurativer Eingriffe
bei Nutztieren. Im Vordergrund steht dabei zun�chst der Abschluss
freiwilliger Vereinbarungen zum Verzicht auf das Kupieren der
Schw�nze bei Ferkeln, das Kupieren des Schnabels bei Legehennen
und Puten und das bet�ubungslose Enthornen von Rindern. W�hrend
diese nichtkurativen Eingriffe bei Schweinen, Gefl�gel und Rindern
in der Regel routinem�ßig durchgef�hrt werden, wird die Kastration
bei L�mmern nur bei bestimmten Mastverfahren durchgef�hrt, wenn
geschlechtsreife Tiere im Einzelfall nicht als gleichgeschlechtliche
Gruppen gehalten werden kçnnen.
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Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung

78. Abgeordneter
Jan van

Aken
(DIE LINKE.)

Wurden seit dem Jahr 1995 Projekte der deut-
schen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie
zur Erforschung so genannter Phaser-Techno-
logy (Phased Energy Rectification) bzw. Pho-
tonentorpedotechnologie mit çffentlichen Gel-
dern gefçrdert, und wenn ja, in welchen Raum-
flotten der Bundeswehr kommen die jeweiligen
Prototypen bislang zum Einsatz?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Markus Gr�bel

vom 8. Juni 2015

Phaser-Technologie und Technologien zum Bau eines Photonentor-
pedos sind bei der Bundeswehr nicht bekannt und wurden dement-
sprechend nicht gefçrdert.

79. Abgeordnete
Agnieszka

Brugger

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche konkreten Schritte plant die Bundes-
ministerin der Verteidigung, Dr. Ursula von
der Leyen, in Bezug auf das Thema Cyber,
wenn sie den Cyber-Krieg die „grçßte Heraus-
forderung f�r die internationale Sicherheit der
n�chsten Dekaden“ (siehe SPIEGEL ONLINE
vom 27. Mai 2015) nennt?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 8. Juni 2015

Die Angriffsmçglichkeiten im Cyber-Raum wie auch Angriffe gegen
nationale Sicherheitseinrichtungen durch sch�digende Cyber-Aktivi-
t�ten haben deutlich zugenommen. Ein erhebliches Risiko ist die im-
mer grçßere Verbreitung und Nutzung von Informationstechnik
auch in sicherheitskritischen Bereichen (einschließlich so genannter
Kritischer Infrastrukturen). Damit w�chst das politische, wirtschaftli-
che und kriminelle Sch�digungs- bzw. Missbrauchspotenzial durch
staatliche und nichtstaatliche Akteure stetig.

Die Gew�hrleistung der Cyber-Sicherheit und der Sicherheit wichti-
ger kritischer Ressourcen des Cyber-Raums sowie der darin gespei-
cherten, verarbeiteten und �bertragenen Informationen ist eine ge-
samtstaatliche Aufgabe mit globaler Dimension im 21. Jahrhundert.
Dieser Herausforderung kann nur durch ein auf nationaler und vor
allem auf internationaler Ebene abgestimmtes Vorgehen begegnet
werden. Das Bundesministerium der Verteidigung und die Bundes-
wehr leisten hierzu im Rahmen ihres verfassungsm�ßigen Auftrages
innerhalb der Bundesregierung einen aktiven Beitrag z. B. in den ent-
sprechenden Prozessen und Initiativen der internationalen Organisa-
tionen, insbesondere der NATO und der EU, aber auch der Verein-
ten Nationen (VN) und der Organisation f�r Sicherheit und Zusam-
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menarbeit in Europa (OSZE), sowie in bilateralen Kontakten mit in-
ternationalen Partnern.

Dar�ber hinaus m�ssen auch die Cyber-Risiken im unmittelbaren
Verantwortungsbereich der Bundeswehr durch geeignete Maßnah-
men vermindert werden. So sind etwa die stark vernetzten milit�-
rischen Plattformen und Waffensysteme der hochtechnisierten Bun-
deswehr besonders gegen jede Fremdeinwirkung zu sch�tzen. Hierzu
wird u. a. die F�higkeit kontinuierlich weiterentwickelt, sch�digende
Maßnahmen gegen eigene Informationstechnik sowie Waffen- und
Wirksysteme mçglichst fr�hzeitig zu erkennen, zu verhindern oder
in ihrer Auswirkung durch vorbeugende Maßnahmen abzuschw�-
chen bzw. eine schnellstmçgliche Wiederherstellung zu gew�hrleis-
ten. Nur so kann die eigene Handlungs- und F�hrungsf�higkeit ge-
w�hrleistet werden.

Der Cyber-Raum stellt mit seinen Chancen und Risiken eine Heraus-
forderung dar, der sich die Bundeswehr intensiver stellen muss, um
ihre Zukunftsf�higkeit zu erhalten. Die Aspekte Cyber-Raum und
Cyber-Sicherheit werden daher auch im Weißbuch 2016 Ber�ck-
sichtigung finden. In diesem Zusammenhang ist auch der f�r den
17. September 2015 geplante Workshop zum Thema Cyber-Sicher-
heit zu sehen.

80. Abgeordneter
Andrej

Hunko

(DIE LINKE.)

Welche Auftr�ge zur Musterpr�fung, Unter-
st�tzung im Rahmen einer mçglichen Muster-
pr�fung oder Bewertung der Risiken f�r die
Muster- und Verkehrszulassung bestimmter
Drohnen hat die Bundesregierung in den letz-
ten f�nf Jahren vergeben (bitte die durchf�h-
renden Firmen, den Auftragstitel sowie die
jeweils zu pr�fende Drohne benennen), und
welche wesentlichen Ergebnisse kann die Bun-
desregierung zu den einzelnen Studien bzw.
Pr�fungen mitteilen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Dr. Ralf Brauksiepe

vom 9. Juni 2015

In den Jahren 2010 und 2011 wurde durch die Firma Diehl BGT De-
fence GmbH & Co. KG eine Studie zur Risikominimierung „System-
qualifikation und Umweltpr�fung f�r das UAS1 Camcopter S-100“
durchgef�hrt. Die Studie umfasste umfangreiche Vibrations- und
EMV2-Vermessungen, womit Herstellerangaben verifiziert und nach-
weisbare Systemparameter f�r eine sp�tere Musterzulassung bereit-
gestellt wurden.

Die Firma IABG GmbH hat im Rahmen der Studie „Technisch-
Wirtschaftliche Untersuchung zur Leistungsf�higkeit und Integration
taktischer UAS in die Korvetten der Klasse 130“ im Jahr 2014 eine
weltweite Marktsichtung durchgef�hrt. In diesem Zusammenhang

1 UAS: Unmanned Aircraft System
2 EMV: Elektromagnetische Vertr�glichkeit
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erfolgte auch eine Erstbetrachtung mçglicher grunds�tzlicher Risi-
ken f�r die Muster- und Verkehrszulassung f�r verschiedene markt-
verf�gbare Produkte. Abschließend belastbare Erkenntnisse aus die-
sen Untersuchungen werden voraussichtlich Mitte 2015 vorliegen.

Zur Frage der mçglichen Zulassung des MALE3 UAS HERON TP
fanden amtsinterne Untersuchungen statt. Dabei wurden mehrere
Bereiche identifiziert, die mit den in Deutschland zugrunde gelegten
Zulassungsvorschriften nicht �bereinstimmen.

Hinsichtlich der Untersuchung der mçglichen Zulassbarkeit des
MALE UAS PREDATOR B wurde eine „Gap-Analyse“ (Abwei-
chungen des PREDATOR B Block 1 von deutschen Zulassungsstan-
dards) durch die US Air Force durchgef�hrt. Auch hier wurden meh-
rere Bereiche identifiziert, die mit den in Deutschland zugrunde ge-
legten Zulassungsvorschriften nicht �bereinstimmen.

Weiterhin wurde von der Firma RUAG Aerospace eine Studie zur
Zulassbarkeit des PREDATOR B Block 1 durchgef�hrt. Nach deut-
schen Vorschriften ist der PREDATOR B Block 1 nicht zulassbar.

Im Rahmen des Entwicklungsvertrages des HALE4 UAS EURO
HAWK mit der EuroHawk GmbH war u. a. das Erreichen einer vor-
l�ufigen Verkehrszulassung (Prototypenzulassung) zu leisten.

Zur Untersuchung einer deutschen Zulassbarkeit des HALE UAS
TRITON wurde im Jahr 2014 gemeinsam mit der US Navy ein Re-
gierungsvertrag geschlossen. Ergebnisse hierzu liegen noch nicht vor.

81. Abgeordnete
Doris

Wagner

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Hinweise gab es f�r das Personal, dass
das �berbr�cken von Abschaltvorrichtungen
bzw. Interlocks an Radaranlagen der ehema-
ligen Nationalen Volksarmee (NVA) verboten
war (bitte, wenn mçglich, nach Personenkreis,
Ger�te- bzw. Waffengattung, Radarstationen
und Zeitpunkt aufschl�sseln), und wie wurde
sichergestellt, dass das Verbot befolgt wurde?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Markus Gr�bel

vom 11. Juni 2015

Neben den ger�tespezifischen technischen Dokumentationen gab es
bei der ehemaligen NVA teilstreitkr�fte�bergreifende technische
Dienstvorschriften zur Nutzung, Wartung und Instandhaltung der
Funkmesseinrichtungen (Radarger�te), in denen grunds�tzliche Ar-
beitsweisen festgelegt und geregelt waren. Ein wesentlicher Teil die-
ser Vorschriften waren umfassende Sicherheitsbestimmungen. Dort
fand sich explizit das Verbot, Blockierungskontakte der Hochspan-
nungsanlagen in den einzelnen Ger�ten zu �berbr�cken.

Das Einhalten der Sicherheitsbestimmungen mit ger�tespezifischen
Belehrungen des Personals der funktechnischen Truppen wurde

3 MALE: Medium Altitude Long Endurance
4 HALE: High Altitude Long Endurance
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durch die Kommandeure, denen die Funkmesstechnik unterstellt
war, mit entsprechenden Befehlen sichergestellt.

Dar�ber hinaus waren die einschl�gigen Sicherheitsbestimmungen
wesentlicher Bestandteil der fachlichen Aus- und Fortbildung des be-
troffenen Personals.

Als Anlage sind beispielhaft zwei Ausz�ge aus Dienstvorschriften
der NVA beigef�gt: Zum einen eine �bergreifende Dienstvorschrift
f�r die Luftstreitkr�fte und Luftverteidigung �ber die „Ingenieur-
technische Sicherstellung der Funktechnischen Truppen der Luft-
streitkr�fte und Luftverteidigung“ vom 10. Dezember 1975 mit
einem ausdr�cklichen Verbot einer �berbr�ckung (Anlage 1) und
zum zweiten eine ger�tespezifische Dienstvorschrift f�r eine bei der
Volksmarine eingesetzte Funkmess-Waffenleitanlage vom 18. Juni
1966 mit ausf�hrlichen Sicherheitsbestimmungen (Anlage 2).

Die entsprechenden Hinweise finden sich insbesondere in Ziffer VIII
Nummer 8 (zu Anlage 1) bzw. in den Ziffern 1, 15.1.6 und 15.4 (zu
Anlage 2) der Dienstvorschriften.***

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums f�r Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

82. Abgeordneter
Norbert
M�ller

(Potsdam)

(DIE LINKE.)

Vor dem Hintergrund der vom Ausw�rtigen
Amt beschriebenen Sicherheitssituation in
Kirgisistan (www.auswaertiges-amt.de/sid_
5960E867E6227092AC1AFB8C4132440E/
DE/Laenderinformationen/Q0-SiHi/Nodes/
KirgisistanSicherheit_node.html) frage ich, ob
die Bundesregierung die Praxis der Auslands-
verbringung des Jugendamtes Rhein-Sieg (An-
frage der Gruppe FUW-Piraten und der Frak-
tion DIE LINKE. im Kreistag Rhein-Sieg
vom 22. Mai 2015) f�r angemessen erachtet,
und wie die Bundesregierung gedenkt, die Si-
cherheit in Obhut genommener minderj�hriger
deutscher Staatsb�rger in Kirgisistan sicherzu-
stellen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Caren Marks

vom 8. Juni 2015

Das Ausw�rtige Amt sch�tzt in seinen aktuellen Sicherheitshinweisen
vom 2. Juni 2015 die Sicherheitslage in Kirgisistan weiterhin als nicht
unproblematisch ein. Daher r�t die Bundesregierung nach wie vor
von erlebnisp�dagogischen Maßnahmen in Kirgisistan ab.

*** Von der Drucklegung der Anlagen wurde abgesehen.
Diese sind als Anlage auf Bundestagsdrucksache 18/5161 auf der Internetseite des Deut-
schen Bundestages abrufbar.
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83. Abgeordnete
Ronja

Schmitt

(Althengstett)

(CDU/CSU)

Welche aktuellen Pl�ne zur Fçrderung des
Ehrenamtes und des b�rgerschaftlichen Enga-
gements hat die Bundesregierung derzeit, und
wie plant die Bundesregierung, die Anerken-
nungskultur im Ehrenamt zu st�rken?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Elke Ferner

vom 8. Juni 2015

Derzeitige Fçrderung des Ehrenamtes und des b�rgerlichen Engage-
ments im Sport

Um eine nachhaltige Engagementfçrderung zu betreiben, setzt das
Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) auf einen verst�rkten Dialog mit der Zivilgesellschaft und
auf den Aufbau trisektoraler Kooperationen. Beispielhaft f�r diesen
Ansatz stehen das Modellprogramm „Demokratie leben!“ und das
Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“. Auch das vom Bundesmi-
nisterium des Innern (BMI) gefçrderte Bundesprogramm „Zusam-
menhalt durch Teilhabe“ dient der St�rkung des Ehrenamtes.

Zur St�rkung der Infrastruktur f�r b�rgerschaftliches Engagement
fçrdert das BMFSFJ verschiedene Verb�nde und Organisationen,
die den wesentlichen Rahmen f�r Engagement bilden und damit eine
wichtige Funktion in Hinblick auf Organisation, Aufrechterhaltung
und Qualifizierung von freiwilligem Engagement haben.

Ein wichtiger Knotenpunkt f�r b�rgerschaftliches Engagement sind
die Mehrgenerationenh�user als Begegnungsorte und Anlaufstellen,
in denen das Miteinander der Generationen aktiv gelebt wird. Deren
Arbeit soll dauerhaft gesichert werden.

Die verschiedenen Formate der Freiwilligendienste – das Freiwillige
Soziale Jahr (FSJ), das Freiwillige �kologische Jahr (F�J) und der
Bundesfreiwilligendienst (BFD) –, in denen sich bis zu 95 000 Men-
schen engagieren, sind eine besondere Form des Engagements: Sie
dauern grunds�tzlich ein Jahr und geben Zeit f�r Bildung und Orien-
tierung in unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel im sozialen
und çkologischen Bereich oder im Bereich Kultur und Bildung. Das
BMFSFJ arbeitet fortlaufend daran, die finanzielle und organisatori-
sche Planungssicherheit f�r die Zentralstellen und Tr�ger der unter-
schiedlichen Freiwilligendienstformate f�r die Optimierung der Aus-
lastungs- und Verf�gbarkeitszyklen zu verbessern. In den Freiwilli-
gendiensten werden – auch nach Maßgabe des Koalitionsvertrages
zwischen CDU, CSU und SPD – aktuelle Herausforderungen aufge-
griffen, so zum Beispiel durch das Modellvorhaben „FSJ Digital“
zur Vermittlung und Weitergabe von Medienkompetenz, sowie die
Frage des Erwerbs zus�tzlicher formaler Qualifikationen in den Frei-
willigendiensten erçrtert. In den Freiwilligendienstformaten „welt-
w�rts“ (Bundesministerium f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung) und „kulturweit“ (Ausw�rtiges Amt) bekommen Frei-
willige in Einsatzstellen im Ausland die Mçglichkeit, entwicklungs-
politische und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.

Eine strategische und nachhaltige Engagementfçrderung braucht
eine solide wissenschaftliche Datengrundlage. Die Bundesregierung
ist aufgrund des Bundestagsbeschlusses vom 19. M�rz 2009 ver-
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pflichtet, in jeder Legislaturperiode einen wissenschaftlichen Bericht
zur Entwicklung des b�rgerschaftlichen Engagements und zum
Stand der Engagementpolitik verbunden mit einer Stellungnahme
der Bundesregierung vorzulegen. Der Zweite Engagementbericht
der Bundesregierung wird aktuell von einer unabh�ngigen Sachver-
st�ndigenkommission unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Thomas Klie
zum Thema „Demographischer Wandel und b�rgerschaftliches En-
gagement: Der Beitrag des Engagements zur lokalen Entwicklung“
erstellt. Die Kabinettbefassung ist f�r das zweite Quartal 2016 ge-
plant.

Dar�ber hinaus gibt das BMFSFJ in f�nfj�hrigem Turnus eine bun-
desweit repr�sentative Befragung zum freiwilligen Engagement in
Deutschland, den Freiwilligensurvey, in Auftrag. Eine Verçffent-
lichung der n�chsten Ausgabe ist f�r die erste Jahresh�lfte 2016 ge-
plant.

Auch das Bundesministerium f�r Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB) unterst�tzt durch verschiedene Projekte
und Fçrderprogramme das b�rgerschaftliche Engagement vor Ort.
So ist die B�rgerbeteiligung im Rahmen der Nationalen Stadtent-
wicklungspolitik und vor allem bei ihrem wichtigsten Instrument, der
St�dtebaufçrderung, bereits fester, integraler Bestandteil vor Ort.
Insbesondere im Programm „Soziale Stadt“ spielt die fr�hzeitige
Einbindung und Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner in
den Prozess der Quartiersentwicklung eine wichtige Rolle und auch
mit dem „Tag der St�dtebaufçrderung“ wird die Beteiligung der B�r-
gerinnen und B�rger gest�rkt. Zudem unterst�tzt das BMUB mit
dem Projekt „Jugend.Stadt.Labor“ Modellprojekte in acht St�dten,
in denen erforscht wird, wie die Mitwirkung von Jugendlichen bei
der Stadtentwicklung und Stadtplanung �ber den Aufbau l�ngerfris-
tiger Beteiligungsstrukturen gest�rkt werden kann.

Auch im Rahmen des kommunalen Klimaschutzes setzt das BMUB
auf b�rgerschaftliches Engagement. Im Rahmen der Richtlinie zur
Fçrderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, kulturellen und çf-
fentlichen Einrichtungen im Rahmen der Nationalen Klimaschutzini-
tiative (Kommunalrichtlinie) und im Rahmen der Richtlinie zur Fçr-
derung von Klimaschutz in Masterplan-Kommunen (Masterplan-
Richtlinie) werden Kommunen unterst�tzt, ihre B�rgerinnen und
B�rger fr�hzeitig sowohl bei der Erstellung von Klimaschutzkonzep-
ten als auch bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen durch
aktives Engagement einzubeziehen. Das BMUB-Programm „Fçrde-
rung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels“ unterst�tzt seit dem Jahr 2011 Kommunen, auch hier wird die
Einbindung der betroffenen Akteure angestrebt.

B�rgerschaftliches Engagement f�r nachhaltige Entwicklung in
Deutschland verdeutlicht auch die Zukunftscharta EINEWELT –
Unsere Verantwortung. Verfasst wurde die Charta im Jahr 2014 in
einem vom Bundesministerium f�r wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) angestoßenen, mehrmonatigen partizipati-
ven Prozess von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Kir-
chen und Stiftungen, Bund, L�ndern und Kommunen und nicht zu-
letzt vielen engagierten B�rgerinnen und B�rgern. Die Bundesregie-
rung setzt den Zukunftscharta-Prozess in den Jahren 2015 und 2016
in Form von Veranstaltungen in allen 16 deutschen L�ndern fort.
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Die Mçglichkeit f�r B�rgerinnen und B�rger, unter dem Motto „Zu-
kunft 21“ eigene lokale Aktionen zu Themen der nachhaltigen Ent-
wicklung anzustoßen, ist Teil des Aktionsprogramms des BMZ zur
St�rkung des b�rgerschaftlichen Engagements in der Entwicklungs-
politik. In enger Kooperation und im Dialog mit der Zivilgesellschaft
und den Kirchen, mit L�ndern, Kommunen und der Wirtschaft wer-
den Menschen ermutigt, Verantwortung zu �bernehmen und sich f�r
Zukunftsfragen in ihrem unmittelbaren Umfeld und weltweit einzu-
setzen.

Im Bereich der Integration wird das b�rgerschaftliche Engagement
im Rahmen der vom BMI bzw. Bundesamt f�r Migration und
Fl�chtlinge (BAMF) gefçrderten so genannten gemeinwesenorien-
tierten Projekte auf kommunaler Ebene f�r, von und mit Migran-
tinnen und Migranten gefçrdert. Dar�ber hinaus unterst�tzt das
BMI �ber das BAMF die Professionalisierung des ehrenamtlichen
Engagements von Migrantenorganisationen sowie die Qualifizierung
von Ehrenamtlichen aus diesen Organisationen in Multiplikatoren-
schulungen.

St�rkung der Anerkennungskultur

Entsprechend den Vorgaben des Koalitionsvertrages zwischen
CDU, CSU und SPD wird gemeinsam mit L�ndern, Hochschulen,
Kommunen, privaten Betrieben und anderen Akteuren ausgelotet,
wie die beteiligten Ebenen zusammen auf noch mehr Anerkennung
f�r b�rgerschaftliches Engagement hinarbeiten kçnnen. Hierzu wird
beispielsweise gepr�ft, wie der positive Wert des im BFD bereits fl�-
chendeckend und im FSJ und F�J in weiter zunehmender Anzahl
verwendeten einheitlichen, vom Bund kostenlos ausgegebenen Frei-
willigenausweises weiter gesteigert werden kann.

Wer freiwillig Zeit und Einsatz einbringt, um Gutes zu tun, verdient
Anerkennung und Dank. In diesem Sinne will die Bundesregierung
die Vielfalt von b�rgerschaftlichem Engagement besser sichtbar ma-
chen und die Anerkennungskultur kontinuierlich weiterentwickeln.
Um zuk�nftig noch st�rker herauszustellen, wie wichtig b�rgerschaft-
liches Engagement f�r unsere Gesellschaft ist, wurde der Deutsche
Engagementpreis (DEP) neu konzipiert. Mit dem DEP wird einmal
im Jahr der vorbildliche freiwillige Einsatz von Einzelpersonen, Ini-
tiativen und Organisationen f�r das Gemeinwohl ausgezeichnet. Der
DEP wird ab 2015 als „Preis der Preise“ verliehen: Alle Preistr�ge-
rinnen und Preistr�ger der bundesweit rund 500 Preise, die j�hrlich
f�r b�rgerschaftliches Engagement verliehen werden, sind automa-
tisch f�r den DEP nominiert.

Die Aktualisierung und Fortf�hrung bestehender Preise und Vorha-
ben, wie z. B. des Fçrderpreises im Zivil- und Katastrophenschutz
„Helfende Hand“ oder der Integrationsmedaille, welche die hohe Be-
deutung des b�rgerschaftlichen Engagements f�r die Integration un-
terstreicht, sind Ausdruck der Anerkennung und Unterst�tzung der
ehrenamtlichen T�tigkeit seitens der Bundesregierung. Das gilt eben-
so f�r die Fçrderung der „Woche des b�rgerschaftlichen Engage-
ments“, die einmal j�hrlich engagierte Menschen sowie innovative
Projekte vorstellt und w�rdigt. Hierzu gehçrt auch der im Jahr 2014
erstmalig und k�nftig alle zwei Jahre durchgef�hrte Wettbewerb
„Kommune bewegt Welt – Der Preis f�r herausragende kommunale
Beispiele zu Migration und Entwicklung“, mit dem sich St�dte,
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Landkreise und Gemeinden, migrantische Organisationen und Eine-
Welt-Akteure gemeinsam daf�r engagieren, globale Themen auf die
kommunale Agenda zu setzen. Pr�miert werden Projekte und Maß-
nahmen zum Thema „Migration und Entwicklung“, bei denen Kom-
munen (St�dte, Landkreise und Gemeinden) mit Migrantenorganisa-
tionen und anderen Eine-Welt-Akteuren zusammenarbeiten. Mit
dem Wettbewerb „Menschen und Erfolge“ des BMUB wird seit dem
Jahr 2011 j�hrlich das ehrenamtliche und zivilgesellschaftliche Enga-
gement f�r eine nachhaltige Infrastrukturversorgung und Sicherung
der Daseinsvorsorge in l�ndlichen R�umen ausgezeichnet.

Auch in den Zust�ndigkeiten anderer Ressorts der Bundesregierung
werden Maßnahmen gefçrdert, die jeweils spezifische Aspekte b�r-
gerschaftlichen Engagements unterst�tzen und deren çffentliche An-
erkennung befçrdern. Hierzu z�hlt z. B. die Verleihung der Zelter-
und der PRO-MUSICA-Plakette des Bundespr�sidenten zur Aner-
kennung langj�hrigen verdienstvollen Engagements von Laienchçren
und Laienmusikensembles in der Zust�ndigkeit der Beauftragen der
Bundesregierung f�r Kultur und Medien.

84. Abgeordnete
Beate

Walter-
Rosenheimer

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

In welcher Hçhe plant die Bundesregierung
vor dem Hintergrund einer steigenden Zahl
unbegleiteter minderj�hriger Fl�chtlinge, be-
sonders betroffene Kommunen ggf. finanziell
zu entlasten, und wenn nein, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Caren Marks

vom 8. Juni 2015

Der Bund stellt den L�ndern und Kommunen in den Jahren 2015
und 2016 jeweils 500 Mio. Euro zur Verf�gung. Die vom Bund zur
Verf�gung gestellten Mittel sind zum Ausgleich von Mehrbelastun-
gen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung, Versor-
gung und Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern bestimmt.

Mit dem neuen Programm „Willkommen bei Freunden“ werden
Kommunen bei der Integration junger Menschen, die in Deutsch-
land Schutz suchen, unterst�tzt.

Ziel des Programms ist es, sie in den Kommunen so aufzunehmen
und willkommen zu heißen, dass sie ihr Recht auf Bildung und Teil-
habe wahrnehmen kçnnen, die ihnen zustehende Begleitung und
Fçrderung erhalten und die Mçglichkeit bekommen, sich aktiv ins
Gemeinwesen einzubringen. Beispielsweise werden Kommunen
durch sechs regionale Serviceb�ros konkrete Angebote erhalten, die
sie vor allem bei der Etablierung lokaler Bed�rfnisse aus Behçrden,
Vereinen sowie Bildungs- und Fl�chtlingseinrichtungen vor Ort un-
terst�tzen. Das Programm hat Modellcharakter und ist am 28. Mai
dieses Jahres gestartet.
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85. Abgeordnete
Beate

Walter-

Rosenheimer

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Maßnahmen plant die Bundes-
regierung ggf., um begleiteten minderj�hri-
gen Fl�chtlingen den Zugang zu Leistungen
nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VIII) zu erleichtern, und wenn sie kei-
ne Maßnahmen plant, warum nicht?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin Caren Marks

vom 8. Juni 2015

Diese Frage soll im Rahmen des vom Bundesministerium f�r Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend vorgelegten Gesetzentwurfs zur
Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung aus-
l�ndischer Kinder und Jugendlicher, der derzeit in der Ressortab-
stimmung ist, gekl�rt werden.

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums f�r Gesundheit

86. Abgeordnete
Maria

Klein-Schmeink

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Was plant die Bundesregierung gegen die un-
gen�gende Qualit�tskontrolle einiger Kranken-
kassen bei der Hilfsmittelzulassung zu unter-
nehmen (siehe hierzu SPIEGEL ONLINE
vom 6. M�rz 2015 „Krankenkassen versorgen
Pflegebed�rftige nicht ausreichend mit Win-
deln“ und Stellungnahme der BAG Selbsthilfe
auf Ausschussdrucksache 18(14)0104(9)), und
gibt es �berlegungen der Bundesregierung,
die in § 127 Absatz 1 des F�nften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB V) vorgesehene Aus-
schreibungsmçglichkeit von Hilfsmitteln auf-
grund der aufgetretenen Qualit�tsprobleme an-
ders auszugestalten, bspw. indem die Vertrags-
gestaltung mit Leistungserbringern vorrangig
nach § 127 Absatz 2 SGB V geregelt wird?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Annette Widmann-Mauz

vom 8. Juni 2015

Krankenkassen haben ihren Versicherten nach § 2 Absatz 1 SGB V
die gesetzlich vorgesehenen Leistungen und damit auch die Hilfsmit-
telversorgungen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots in
einer Qualit�t zur Verf�gung zu stellen, die dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht und den medizi-
nischen Fortschritt ber�cksichtigt. Um die Qualit�t von Hilfsmitteln
zu gew�hrleisten, sieht § 127 SGB V dar�ber hinaus ausdr�cklich
vor, dass die Leistungserbringer die Qualit�t der Hilfsmittel sicherzu-
stellen und die im Hilfsmittelverzeichnis festgelegten Qualit�tsanfor-
derungen zu beachten haben. Dies gilt sowohl f�r den Fall der Aus-
schreibung (Absatz 1) als auch f�r den Fall, dass eine solche nicht
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durchgef�hrt wird und Vertr�ge nach dem Vertragsprinzip ausgehan-
delt werden (Absatz 2). Insofern ist der Weg, �ber den die Versor-
gung sichergestellt wird, f�r die Qualit�t der Hilfsmittel unerheblich,
sie muss in beiden F�llen gegeben sein.

Die Frage, ob und inwieweit einzelne Krankenkassen die Hilfsmittel-
qualit�t nur unzureichend kontrollieren, ob sie Anhaltspunkten f�r
und Beschwerden �ber Qualit�tsm�ngel eines Hilfsmittels nachgehen
und hinreichende Regelungen �ber die Produkt- und Versorgungs-
qualit�t in den Vertr�gen treffen, ist von den zust�ndigen Aufsichts-
behçrden zu pr�fen.

Hinweise auf Probleme im Rahmen der Hilfsmittelqualit�t werden
gegenw�rtig von den Aufsichtsbehçrden gepr�ft. Nach Abschluss
der Pr�fungen wird die Bundesregierung anhand der Informationen,
die sie von den Aufsichtsbehçrden erh�lt, entscheiden, ob sich daraus
Handlungsbedarf ergibt.

87. Abgeordneter
Dr. Harald

Terpe

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Inwieweit sind die Argumente gegen die Ge-
b�hrenordnungen f�r Steuerberater, Archi-
tekten und Tier�rzte der Europ�ischen Kom-
mission nach Ansicht der Bundesregierung
auch auf die Geb�hrenordnungen f�r �rzte
und Zahn�rzte �bertragbar, und welche Fol-
gen h�tte eine Aufhebung der entsprechenden
Vorschriften f�r das deutsche Gesundheitssys-
tem?****

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Ingrid Fischbach

vom 5. Juni 2015

Die Argumente der Europ�ischen Kommission sind nach Auffas-
sung der Bundesregierung nicht auf die – von der Europ�ischen
Kommission bisher nicht kritisierte – Geb�hrenordnung f�r �rzte
(GO�) und die Geb�hrenordnung f�r Zahn�rzte (GOZ) �bertrag-
bar. Nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe f der Richtlinie 2006/123/
EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember
2006 �ber Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom
27.12.2006, S. 36) findet diese auf Gesundheitsdienstleistungen keine
Anwendung und zwar unabh�ngig davon, ob sie durch Einrichtun-
gen der Gesundheitsversorgung erbracht werden und unabh�ngig da-
von, wie sie auf nationaler Ebene organisiert und finanziert sind und
ob es sich um çffentliche oder private Dienstleistungen handelt.

88. Abgeordnete
Birgit

Wçllert

(DIE LINKE.)

Sieht die Bundesregierung im Rahmen der
Erarbeitung des neuen Begutachtungsassess-
ments (NBA) zur Feststellung der Pflegebe-
d�rftigkeit einen gesonderten Regelungsbedarf
f�r die Einstufung von Kindern unter 18 Mo-

**** Siehe hierzu auch Frage 20
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naten, da sie laut Expertenbeirat zur konkreten
Ausgestaltung des neuen Pflegebed�rftigkeits-
begriffs in allen Bereichen des Alltagslebens
unselbst�ndig seien, und wie mçchte die Bun-
desregierung bei der Neufassung von § 17a
Absatz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
(SGB XI) sicherstellen, dass die Empfehlungen
des Expertenbeirats hinsichtlich der Einstu-
fung von Kindern unter 18 Monaten umge-
setzt werden, damit keine Schlechterstellung
erfolgt?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Ingrid Fischbach
vom 5. Juni 2015

Der Expertenbeirat hat betont, dass durch das neue Begutachtungs-
verfahren die Lebenslagen von pflegebed�rftigen Kindern besser er-
fasst werden. Die Bundesregierung beabsichtigt, im Rahmen der ge-
setzlichen Einf�hrung eines neuen Pflegebed�rftigkeitsbegriffs die
erforderlichen Maßnahmen zur Begutachtung von Kindern auf der
Grundlage der �berlegungen des Expertenbeirats und unter Ber�ck-
sichtigung der Ergebnisse der Modellprojekte zur Erprobung des
neuen Begutachtungsverfahrens zu treffen. Ziel der Bundesregierung
ist dabei eine Regelung, die den fr�hkindlichen Entwicklungsstadien
entspricht.

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums f�r Verkehr und
digitale Infrastruktur

89. Abgeordneter
Herbert
Behrens

(DIE LINKE.)

Ist f�r den geplanten Einsatz eines Frequenz-
umformers in der Entrauchungsanlage des
Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) nach
Kenntnis der Bundesregierung eine „Zustim-
mung im Einzelfall“ vonnçten (bitte begr�n-
den und ggf. auf Angaben der Flughafengesell-
schaft Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
(FBB) zur�ckgreifen), und sind der Bundes-
regierung F�lle bekannt, in denen der Einsatz
eines Frequenzumformers in einer Entrau-
chungsanlage genehmigt wurde (bitte ggf. Bei-
spiele angeben)?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Norbert Barthle

vom 5. Juni 2015

Der Bund ist f�r die Genehmigung von Entrauchungsanlagen nicht
zust�ndig.
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Die Vorhabentr�gerin, die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH,
hat Folgendes mitgeteilt:

„Ja, es ist eine ZIE (Zustimmung im Einzelfall) erforderlich f�r den
Einsatz von FUs (Frequenzumformer) im sog. A-Riegel. F�r 24 von
32 allerdings nur, weil die Bearbeitungszeit beim Deutschen Institut
f�r Bautechnik l�nger dauert als eine ZIE. Der Antrag auf eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung liegt dort bereits vor. F�r die restli-
chen acht wird die ZIE bençtigt, weil sie zwar baugleich sind, sich je-
doch in der Baugrçße von denen der Anlage 14 um zwei Grçßen
kleiner unterscheidet. Die acht Ventilatoren der Entrauchungsanla-
ge 14 Nord wie S�d sind mit FU ausgestattet. Hierf�r liegt eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung vor.“

90. Abgeordneter
Herbert

Behrens

(DIE LINKE.)

Geht die Bundesregierung davon aus, dass f�r
die Genehmigung der geplanten staatlichen
Zuwendungen in Hçhe von 2,5 Mrd. Euro an
die FBB ein „Private-Investor-Test“ durch die
Europ�ische Kommission gen�gen wird (bitte
begr�nden), und wie viel Zeit w�rde im Ver-
gleich zu dem „Private-Investor-Test“ ein voll-
umf�ngliches Notifizierungsverfahren nach
Auffassung der Bundesregierung in Anspruch
nehmen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Norbert Barthle

vom 5. Juni 2015

Die Bundesregierung geht aufgrund der von der FBB vorgelegten
Unterlagen davon aus, dass f�r die Genehmigung der geplanten
staatlichen Zuwendung an die FBB ein „Private-Investor-Test“ durch
die Europ�ische Kommission gen�gen wird. �ber den weiteren In-
halt des Verfahrens kann keine Auskunft gegeben werden, da es sich
um ein laufendes Verfahren handelt, das der Vertraulichkeit unter-
liegt. Die Dauer eines vollumf�nglichen Notifizierungsverfahrens im
Vergleich zu dem „Private-Investor-Test“ h�ngt maßgeblich davon
ab, welchen weiteren Informationsbedarf die Europ�ische Kommis-
sion hat.

91. Abgeordneter
Stephan
K�hn

(Dresden)

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wie grenzt die Bundesregierung die Angebo-
te neuer Mobilit�tsdienstleister (Orientierung
der Preise f�r die Personenbefçrderung an
den Betriebskosten) vom Taxenverkehr (§ 47
des Personenbefçrderungsgesetzes – PBefG)
und Mietwagenverkehr (§ 49 Absatz 4 PBefG)
steuerrechtlich und verkehrsrechtlich ab, und
wie wird die Einhaltung der entsprechend g�l-
tigen Rechtsnormen in der Praxis �berpr�ft?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Enak Ferlemann

vom 8. Juni 2015

Bei Befçrderungsangeboten neuer Mobilit�tsdienstleister mit Pkw,
bei denen sich die Preise an den Betriebskosten im Sinne des PBefG
orientieren (§ 1 Absatz 2 Nummer 1 i. V.m. § 1 Absatz 1 PBefG),
stellt sich die Frage einer personenbefçrderungsrechtlichen Abgren-
zung zum Taxen- und Mietwagenverkehr nicht. Denn anders als der
Taxen- und Mietwagenverkehr unterliegen diese nach § 1 Absatz 2
Nummer 1 PBefG nicht dem PBefG. F�r den Vollzug des Personen-
befçrderungsrechts und damit auch f�r die Pr�fung, ob eine Perso-
nenbefçrderung den Vorschriften des PBefG unterliegt, sind die
L�nder zust�ndig.

Steuerrechtlich ist eine Abgrenzung zwischen den neuen Mobilit�ts-
dienstleistern und dem Taxi- und Mietwagengewerbe nicht erforder-
lich, da alle genannten Branchen – eine Gewinnerzielungsabsicht
vorausgesetzt (vgl. Antwort zu Frage 44) – Eink�nfte aus Gewerbe-
betrieb i. S. v. § 15 des Einkommensteuergesetzes erzielen.

92. Abgeordneter
Stephan

K�hn

(Dresden)
(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

H�lt die Bundesregierung die Abgrenzung der
jeweiligen Verkehrs- und Befçrderungsarten
im Verkehrs- und Steuerrecht mit Blick auf
neue Mobilit�tsdienstleister f�r ausreichend
oder sind �nderungen geplant?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs Enak Ferlemann

vom 8. Juni 2015

�nderungen sind nicht geplant. Im �brigen wird auf die Antwort zu
Frage 91 verwiesen.

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums f�r Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

93. Abgeordnete
Nicole

Gohlke

(DIE LINKE.)

Welche Maßnahmen sollen in dem vom Par-
lamentarischen Staatssekret�r bei der Bundes-
ministerin f�r Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit, Florian Pronold, gegen�ber
dem Deutschen Studentenwerk angek�ndigten
Programm zur Fçrderung von bezahlbarem
Wohnraum f�r Studierende (www.immobilien-
zeitung.de vom 27. Mai 2015 „Studentenwerk
fordert 25 000 zus�tzliche Wohnheimpl�tze“)
gefçrdert werden, und ist geplant, nichtçffent-
liche und kommerzielle Wohneigent�mer im
Rahmen dieses Programms zu fçrdern?
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Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Florian Pronold

vom 5. Juni 2015

Der Deutsche Bundestag hat am 21. Mai 2015 mit dem Nachtrags-
haushalt 2015 beschlossen, im Rahmen des Zukunftsinvestitionspro-
gramms der Bundesregierung insgesamt 120 Mio. Euro f�r das Pro-
gramm „Modellvorhaben nachhaltiges Wohnen f�r Studenten und
Auszubildende“ zur Verf�gung zu stellen.

Gegenw�rtig erfolgt die Ausarbeitung eines entsprechenden Fçrder-
konzepts im Bundesministerium f�r Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit. Im Mittelpunkt der Fçrderungen sollen „Mikro-
Wohnungen“ stehen, die f�r eine langfristige Nutzung auch auf ver-
schiedene Nutzergruppen abgestellt werden kçnnen.

Die Fçrderung soll die Umsetzung von Innovationen unterst�tzen.
Es sollen mçglichst viele Modellvorhaben in Metropolregionen und
angespannten Wohnungsm�rkten entstehen. Zur Umsetzung befin-
det sich das Bundesministerium f�r Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit im Gespr�ch mit dem Deutschen Studentenwerk.

Das Programm wendet sich an alle potenziellen Investoren.

94. Abgeordnete
Nicole
Gohlke

(DIE LINKE.)

Wie viel zus�tzlicher Wohnraum soll durch das
vom Parlamentarischen Staatssekret�r bei der
Bundesministerin f�r Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit, Florian Pronold,
gegen�ber dem Deutschen Studentenwerk an-
gek�ndigte Programm zur Fçrderung von
bezahlbarem Wohnraum f�r Studierende ent-
stehen (vgl. Pressemitteilung des Studierenden-
werks Heidelberg vom 27. Mai 2015), und soll
neben dem Neubau auch die Umwandlung
von bereits vorhandenem Wohnraum gefçr-
dert werden?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Florian Pronold

vom 10. Juni 2015

Wie bereits auf Ihre Schriftliche Frage 93 mitgeteilt, erfolgt gegen-
w�rtig die Ausarbeitung eines entsprechenden Fçrderkonzepts im
Bundesministerium f�r Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit. Es sollen mçglichst viele Modellvorhaben in Metropolregio-
nen entstehen. Eine Absch�tzung der mçglicherweise dadurch entste-
henden Wohnfl�che kann erst mit Fertigstellung des Konzepts erfol-
gen.

Die Fçrderung ist nicht nur auf den Neubau beschr�nkt. Es kçnnten
auch nichtgenutzte Nichtwohngeb�ude um- und ausgebaut werden.
Das Programm ist aber auf die Bereitstellung zus�tzlicher Wohnun-
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gen ausgerichtet und nicht auf die Modernisierung bestehenden
Wohnraumes. Daf�r stehen bei der KfW-Bank entsprechende Pro-
gramme, z. B. zur energetischen Ert�chtigung, bereit.

95. Abgeordnete
Sigrid
Hupach

(DIE LINKE.)

Wie lange wird die Bauzeit des Einheits- und
Freiheitsdenkmals nach Erteilung der Bauge-
nehmigung dauern, und in welcher Hçhe wer-
den die Baukosten durch die zeitliche Verzçge-
rung und Komplikationen, wie z. B. Korrektur
der Neigung der Besucherrampe, Umsiedlung
der Flederm�use, Sicherung des bauzeitlichen
Mosaiks, nach aktuellem Kenntnisstand stei-
gen?*****

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs
Florian Pronold

vom 5. Juni 2015

Sobald die Baugenehmigung erteilt ist, wird die Ausf�hrungsplanung
zur Realisierung des Freiheits- und Einheitsdenkmals fortgef�hrt.
Zirka zwei Jahre nach Erteilung der Baugenehmigung ist dann mit
der Fertigstellung des Denkmals zu rechnen.

Die Kostensteigerungen, die es aufgrund der notwendigen Planungs-
anpassungen und auch wegen der zwischenzeitlichen Baupreisindex-
steigerungen gibt, werden innerhalb der derzeit erfolgenden �berar-
beitung der haushaltsbegr�ndenden Unterlagen und deren Pr�fung
konkretisiert.

96. Abgeordneter
Dieter

Janecek

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Inwieweit bezieht die Bundesregierung bei der
Realisierung ihrer Klimapolitik und speziell
bei der Bewertung der Emissionen der ein-
zelnen Energietr�ger die in der Vorkette
durch Exploration, Gewinnung, Aufbereitung,
Kompression und Ferntransport verursachten
Emissionen ein, und auf welche Zahlen st�tzt
sie sich dabei?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Rita Schwarzel�hr-Sutter

vom 8. Juni 2015

Die Erstellung der Treibhausgasbilanz Deutschlands (Emissions-
inventar) erfolgt strikt nach dem Territorialprinzip und damit im Ein-
klang mit dem durch das Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) vorgegebenen internationalen Berichtstandard (vgl.
IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories). Dem-
entsprechend werden s�mtliche Emissionen in Deutschland der

***** Siehe hier auch die Fragen 3 bis 5
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Quelle zugeordnet, an der sie entstehen. Insofern werden beispiels-
weise die bei der Rohstoff- bzw. Brennstoffverwendung freigesetzten
Emissionen der Vorkette nicht durch eine Gesamtemissionsbilanz
eines Roh- oder Brennstoffes abgebildet, sondern als gesonderte
Emissionsquellen einer festgelegten Quellkategorie (z. B. als fl�chtige
Emissionen der Gasversorgung). Im deutschen Treibhausgasinventar
werden die Emissionen der Vorketten nur insoweit erfasst, wie sie in
Deutschland auftreten. Emissionen der Vorketten, die in anderen
L�ndern auftreten, werden in deren Inventaren erfasst. Allerdings
werden nach dieser Systematik auch die in Deutschland auftretenden
Emissionen bei der Herstellung von Exportprodukten im deutschen
Inventar verbucht.

Beitr�ge bei der Erstellung der Emissionsinventare leisten neben
dem Umweltbundesamt das Bundesministerium f�r Wirtschaft und
Energie, das Bundesministerium f�r Ern�hrung und Landwirtschaft,
das Bundesministerium der Verteidigung, das Bundesministerium
f�r Verkehr und digitale Infrastruktur und das Statistische Bundes-
amt sowie weitere Institutionen, die statistische Daten bereitstellen.
Im Umweltbundesamt ist dazu die nationale Koordinierungsstelle
f�r die Emissionsberichterstattung in Deutschland eingerichtet.

97. Abgeordnete
Sylvia

Kotting-Uhl

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Klagen von Atomkraftwerke (AKW)
betreibenden Energieversorgungsunternehmen
(EVU) sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung derzeit im Atombereich gegen Bund,
L�nder oder abstrakt anh�ngig (bitte �ber-
sicht in Fortschreibung zur Antwort der Bun-
desregierung auf meine Schriftliche Frage 27
auf Bundestagsdrucksache 18/3104), und wel-
che weiteren derartigen Klagen befinden sich
nach Kenntnis der Bundesregierung seitens
dieser EVU in Vorbereitung oder Pr�fung?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Rita Schwarzel�hr-Sutter

vom 10. Juni 2015

Nach Kenntnis der Bundesregierung ergibt sich folgende �bersicht
hinsichtlich von Atomkraftwerke betreibenden Energieversorgungs-
unternehmen erhobenen Klagen:
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Zu finanzgerichtlichen Verfahren hinsichtlich des Kernbrennstoff-
steuergesetzes:

Die Nennung der Anh�ngigkeit konkreter gerichtlicher Verfahren
impliziert, dass ein Steuerstreit existiert und deshalb eine Steuer-
schuld gegeben sein muss. Die Tatsache, dass hinsichtlich bestimmter
Beteiligter eine Steuerschuld besteht, unterliegt dem strafbewehrten
Steuergeheimnis des § 30 der Abgabenordnung und darf von der
Bundesregierung deshalb nicht offenbart werden. Eckdaten der ein-
zelnen Verfahren d�rfen deshalb nur weitergegeben werden, wenn es
hierbei um Verh�ltnisse der Verwaltung selbst geht oder wenn die
Verh�ltnisse offenkundig sind.

Unter diesen Pr�missen kann die Frage dahingehend beantwortet
werden, dass die auf Bundesseite prozessbeteiligten Behçrden die
Hauptzoll�mter Augsburg, Karlsruhe, Hamburg-Stadt, Hannover so-
wie Osnabr�ck sind; hierzu sind gerichtliche Verfahren bei den Fi-
nanzgerichten Baden-W�rttemberg, M�nchen und Hamburg anh�n-
gig.

Dar�ber hinaus ist im Zusammenhang mit dem Kernbrennstoff-
steuergesetz ein konkretes Normenkontrollverfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht anh�ngig, und dem Europ�ischen Gerichtshof
ist ein Vorabentscheidungsersuchen zugeleitet worden. Der Euro-
p�ische Gerichtshof hat am 4. Juni 2015 entschieden, dass das Kern-
brennstoffsteuergesetz nicht gegen das Recht der Europ�ischen
Union verstçßt.
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98. Abgeordnete
Sylvia
Kotting-Uhl

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Wurde nach Kenntnis der Bundesregierung in
Fessenheim der gesamte Reaktordruckbeh�l-
ter (insbesondere der Grundwerkstoff) hin-
sichtlich der in den belgischen Reaktoren
Tihange 2 und Doel 3 beobachteten Defekte
untersucht, und wurde nach Kenntnis der Bun-
desregierung nach der Borwassereinspeisung
w�hrend des Stçrfalls im April 2014 in Fessen-
heim die gesamte Plattierungsoberfl�che hin-
sichtlich Korrosionssch�den untersucht (bitte
mit jeweiligem Ergebnis- bzw. Sachstand ange-
ben)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekret�rin

Rita Schwarzel�hr-Sutter

vom 8. Juni 2015

Aus dem çffentlichen Bericht der Western European Nuclear Regu-
lators Association WENRA („Activities in WENRA countries follo-
wing the Recommendation regarding flaw indications found in
Belgian reactors“ vom 17. Dezember 2014) geht hervor, dass die
Schmiederinge aller Reaktordruckbeh�lter in franzçsischen Kern-
kraftwerken einer geeigneten Pr�fung unterzogen wurden. Dadurch
haben sich keine Hinweise auf entsprechende Anzeigen ergeben.

Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse �ber entsprechende
Pr�fmaßnahmen an der Plattierung des Reaktordruckbeh�lters im
Block 1 des Kernkraftwerkes Fessenheim infolge des Ereignisses
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vom 9. April 2014 vor. Nach dem Kenntnisstand der Bundesregie-
rung erfolgte die Maßnahme zum Abfahren der Anlage mittels Bor-
s�ureeinspeisung auslegungsgem�ß.

Gesch�ftsbereich des Bundesministeriums f�r
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

99. Abgeordnete
Kordula

Schulz-Asche

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundes-
regierung aus der Kritik von BUKO Pharma-
Kampagne, Gen-ethisches Netzwerk e. V., glo-
kal e. V. sowie des Fachgebiets Entwicklungs-
politik und Postkoloniale Studien der Universi-
t�t Kassel (siehe gemeinsame Pressemitteilung
vom 26. Mai 2015) an der Vermarktung des
Verh�tungsimplantats Jadelle im Rahmen be-
vçlkerungspolitischer Programme, und teilt
die Bundesregierung die Einsch�tzung, dass
die aus klinischen Studien bekannten sehr h�u-
fig oder h�ufig auftretenden Nebenwirkungen
(lang anhaltende oder ausbleibende Blutungen,
Migr�ne, Gewichtsabnahme oder -zunahme,
Depressionen und Haarausfall, siehe hierzu
www.bukopharma.de/uploads/file/Pharma-
Brief/Einzelseiten/Phbf2013_07_S3_5_
Verhuetungsimplantat.pdf,
www.anticonceptivas.org/de/jadelle/ und
www.prof-ahrendt-frauenarzt.de/weiterbildung/
Publikationen_ab93/Rabe_Hormonimplantate.
pdf) verbunden mit einer oftmals fehlenden In-
frastruktur zum Herausoperieren des in den
Oberarm eingen�hten Implantats gegen den
Einsatz derartiger Verh�tungsmittel in bevçl-
kerungspolitischen Programmen sprechen?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Thomas Silberhorn

vom 8. Juni 2015

Leitbild f�r die deutsche Entwicklungspolitik im Bereich Bevçlke-
rungsdynamik ist das Aktionsprogramm der Weltbevçlkerungskonfe-
renz in Kairo. Es formulierte im Jahr 1994 klare Ziele f�r eine nach-
haltige, menschenrechtsbasierte und gendersensitive Politik im Be-
reich Bevçlkerung und Entwicklung und versteht sexuelle und repro-
duktive Gesundheit als selbstbestimmtes Recht. Durch die Gew�hr-
leistung eines Zuganges zu modernen Verh�tungsmitteln erhalten
Frauen die Mçglichkeit, �ber die Anzahl ihrer Kinder und den zeitli-
chen Abstand der Geburten frei zu entscheiden. Das Angebot von
Implantaten im Rahmen von Programmen der Entwicklungszusam-
menarbeit ist immer Teil eines Mixes von Verh�tungsmethoden, um
der Zielgruppe eine Wahlentscheidung zu ermçglichen und um eine
situationsgerechte Therapieentscheidung zu treffen, auch vor dem
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Hintergrund des mçglichen Nutzens und mçglicher Nebenwirkun-
gen der einzelnen Arzneimittel und im Hinblick auf die jeweils vor-
handene (medizinische) Infrastruktur.

Wie das Bundesinstitut f�r Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM) mitteilt, ist die Zulassung f�r das Verh�tungsimplantat
Jadelle in Deutschland durch schriftlichen Verzicht des pharmazeu-
tischen Unternehmers erloschen. In anderen Mitgliedstaaten der
Europ�ischen Union sind levonorgestrelhaltige Arzneimittel in der
Darreichungsform Implantat weiterhin mit einem positiven Nutzen-/
Risiko-Verh�ltnis zugelassen und unterliegen einer fortlaufenden
Nutzen-/Risiko-Bewertung.

100. Abgeordnete
Kordula
Schulz-Asche

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Welche bevçlkerungspolitischen Programme
unterst�tzt das Bundesministerium f�r wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ), mit denen dieses und andere Verh�-
tungsimplantate verbreitet werden, und in wel-
chem finanziellen Umfang geschieht dies?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Thomas Silberhorn

vom 8. Juni 2015

Das BMZ unterst�tzt bevçlkerungspolitische Programme, bei denen
Verh�tungsimplantate angeboten werden, u. a. in Kenia, in Kame-
run, in Mali und im Jemen. Der finanzielle Umfang f�r Implantate
betr�gt in diesen Programmen knapp 4 Mio. Euro.

101. Abgeordnete
Kordula

Schulz-Asche

(B�NDNIS 90/
DIE GR�NEN)

Falls die Bundesregierung den Einsatz von
Verh�tungsimplantaten bef�rwortet, wie sorgt
sie daf�r, dass im Rahmen von von ihr
(mit)finanzierten Programmen zur Wahrung
der reproduktiven Rechte Frauen von diesen
auf der Basis ausgewogener Informationen
und Beratung eine informierte Wahlentschei-
dung getroffen werden kann sowie eine aus-
reichende medizinische Versorgung bei auftre-
tenden Nebenwirkungen gew�hrleistet ist?

Antwort des Parlamentarischen Staatssekret�rs

Thomas Silberhorn
vom 8. Juni 2015

Der Einsatz von Implantaten und anderen langfristig wirksamen
Maßnahmen erfordert spezifische Fachkenntnis und besondere hy-
gienische Bedingungen, weshalb sie im Rahmen der Entwicklungszu-
sammenarbeit ausschließlich �ber entsprechend ausgestattete medizi-
nische Dienstleister verf�gbar gemacht werden.
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Erg�nzung

Erg�nzend zu der Antwort vom 21. Mai 2015 teile ich auf die
Schriftliche Frage 47 der Abgeordneten Agnieszka Brugger auf
Bundestagsdrucksache 18/5040

„Wurde der MAD im Zusammenhang mit Beschaffungsprojekten
�ber den aktuell bekannten Fall bez�glich des Sturmgewehrs G36
hinaus jemals angefragt und ggf. eingeschaltet (bitte unter Angabe
auch aller negativ beschiedenen Einschaltungsgesuche einzeln nach
konkretem Datum, Anliegen und Institution aufschl�sseln), und zu
welchem Ergebnis kam er jeweils (bitte detailliert darlegen)?“,

eingegangen beim Bundeskanzleramt am 13. Mai 2015, Folgendes
mit:

Gem�ß seinem gesetzlichen Auftrag ist der Milit�rische Abschirm-
dienst nicht in R�stungs- und Beschaffungsvorhaben eingebunden.

Der gesetzliche Auftrag des Milit�rischen Abschirmdienstes umfasst
u. a. Mitwirkungsaufgaben auf dem Gebiet der personellen und ma-
teriellen Sicherheit (§ 1 Absatz 3 des Gesetzes �ber den Milit�rischen
Abschirmdienst). Vor diesem gesetzlichen Hintergrund wurde der
Milit�rische Abschirmdienst auch von Dienststellen angefragt, die
mit Beschaffungsprojekten betraut waren, jedoch nicht in die jeweili-
gen R�stungs- und Beschaffungsvorhaben einbezogen. Die T�tigkeit
des Milit�rischen Abschirmdienstes bezog sich dort auf die Absiche-
rung von Liegenschaften und Mitarbeitern. In einem Einzelfall, der
im Wege der Bearbeitung dieser Frage gemeldet wurde, wendete sich
ein Mitarbeiter der Wehrtechnischen Dienststelle 71 im Januar 2015
an den Milit�rischen Abschirmdienst. Ein Journalist des Nachrich-
tenmagazins „DER SPIEGEL“ habe ihm gegen�ber ge�ußert, dass
ihm Unterlagen zur neuen U-Boot-Klasse U212A der Deutschen
Marine vorl�gen, die verçffentlicht werden sollten. Nach Pr�fung
stellte der Milit�rische Abschirmdienst Anfang Februar 2015 keine
gesetzliche Zust�ndigkeit fest.

Berlin, den 12. Juni 2015
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